
(Stand: 13. November 2024) 

Datenblätter zu den nicht weiterverfolgten be-
absichtigten Vorranggebieten 

a: 
Datenblätter zu den Gebieten, die im Rahmen der Durch-
führung der Plan-SUP aufgrund natur- bzw. artenschutz-
fachlicher Konfliktlagen nicht weiterverfolgt wurden. 

b: 
Datenblätter zu den Gebieten, die aufgrund der Lage nicht 
weiterverfolgt wurden. 

c: 
Datenblätter zu den Gebieten, die im Rahmen der Anwen-
dung des erweiterten Kriteriensets nicht weiterverfolgt wur-
den. 



a: 
Datenblätter zu den Gebieten, die im Rahmen 
der Durchführung der Plan-SUP aufgrund na-
tur- bzw. artenschutzfachlicher Konfliktlagen 
nicht weiterverfolgt wurden. 



VRW Nr. 4 

~, 

st 1.os.. 

Tr ur-re.d 
Oller fi!ufl'ac 

s•e c 
l:lur 

Markt Wald 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

in Betrie) 1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,7 - 5,9 

über die Staatsstraße 2027, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 3 km bis zum Umspannwerk Walkertshofen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,rn._und,Landsch{iftsbild,,,Erholunaswald 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora). 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzeif - e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene tat ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert se in oder es können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererse its können optische einträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge e enheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabs - e gehen v~ ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi n und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerische~ ene sind ~ von der Anza lJ', und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so • gew~ iche Lar vorbelastufl)Jen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tten n~agenbez~en~ ·E·Rze lfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärrq inge@lten we~~ n nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen efforderlicf\ ·nd, ,wie e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r es konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte~ e19eben sich dur h clie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe!\Po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten dural'i sich t5ewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört füh en könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
Wincikraftbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebt5ar nie t>das Ausma~ ner Erheblichke it annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen ö nte. 

Da 'itfdW liegt vol ständig im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder" und im Landschaftsschutzgebiet 
,, ugsb. rg - Westlic e Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet ,A ugsburg -
Wes tidi e Wälder" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
Die Fernwanoerwege „Stauden-Meditationsweg" und „Lueg ins Land" führen ca. 350 m westlich des 
"1/f? .. W vorbei. 

us naturschutzfachlicher Sicht kritisch 

Im weiteren Umfeld des VRW gibt es regelmäßig Nachweise der störungsempfindlichen Art des 
Schwarzstorchs. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft : 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellf läche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min e ng t 1rer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bo~e_rschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in de Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang ties Flächen- und Boc!enschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwir1sc~ ftl ich~empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n Wasserschutzi ebiete and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r-iur von eil'.lei:_ erin en BetrQffept'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei~ l\us.-wirkungen z.y eiwarten. Gl'{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ;aa,durch CO~ inspaF ef. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus leich nach Maß abe d~ Ba Wal9G escl:laffen werden. 
Das VRW liegt vollst, ndig i ~andsehaffsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
aller VRW im Lana chaftssch k ge iet „Aug~ urg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts
schutzgebietsc ),:lrakters. 
Das VRW lie t ir:i einem u zersch ·ttenen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 5. 

lm.,,VRW s·n keine Boctendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler i ähebereictl äes VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
~ ·ehungen, rtsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
wai9..en tatsächlic e erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur proie~ bezogen öglich . 

...Se1m--e ai~ n Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz eseties u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzun!;f. 



VRW Nr. 5 

Bug 

Oberl'eu 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Bestehendes 
1 VRWNBW: 

Be 
kr 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,5-6,0 

A '" __________ ___, .--------1 über die Staatsstraße St 2026, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 2 km bis zum Umspannwerk Walkertshofen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg -Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Erholunaswald, SchutzwaldJur L__ebensra~rh.und L--an,dschaftsbild 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora). 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anzah1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~ ndig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und im Landschaftsschutzgebiet 
.~s rg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg -
Westtrct-ie Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
Die Femwanoerwege „Stauden-Meditationsweg" und „Lueg ins Land" führen ca. 150 m östlich des VRW 
v0rbei. 

us naturschutzfachlicher Sicht kritisch 

Im Norden überlagert das VRW teilweise eine Fläche des Ökoflächenkatasters (Ausgleichsfläche). Im 
weiteren Umfeld des VRW gibt es regelmäßig Nachweise der störungsempfindlichen Art des Schwarz
storchs. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng ·t!rez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab . it ~ ~durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe S. Ba a[9G 0$C~ ffen werden. 
Das VRW liegt vollst, ndig im i mdsehaftsschatzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
aller VRW im Lana chaftssch tzg€ iet „Aug~ urg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts
schutzgebietsc~rakters. 
Das VRW lie t ir:i einem unzerschn·ttenen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 5. 

Das VRW t>efindet sicn--teii~ eise weniger als 1 O km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal 
h uggerschro s ·n Kirchheim (D-7-78-158-12). Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erhebli-
e e~ A~swirk r:i._gen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
Beir~:~ aigen Z~ agetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen ~ 



VRW Nr. 7 

Eg 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

estlich des Ortsteils Koaradshofen der Gemeinde 
Sc erstetten 

in Betrie) 1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,5-6,0 

ten ----------1 über die Kreisstraße A 2, Gemeindeverbindungsstraßen so
wie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 2 km bis zum Umspannwerk Walkertshofen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Erholunaswald, SchutzwaldJur L__ebensra~rh.und L--an,dschaftsbild 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna' 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten Standorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~ ndig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und im Landschaftsschutzgebiet 
.~s rg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg -
Westtrct-ie Wälder" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

urschutzfachlicher Sicht kritisch 
eeinträchtigung zu erwarten. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne arizulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab . it ~ ~durch CO~ inspar1m . Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe S. Ba a[9G 0$C~ ffen werden. 
Das VRW liegt vollst, ndig im i mdsehaftsschatzgebiet ,Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
aller VRW im Lana chaftssch tzg€ iet „Aug~ urg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts
schutzgebietsc~rakters. 
Das VRW lie t ir:i einem unzerschn·ttenen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 5. 

Im '((/ V~f s·nd keine Boaendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau-
d :okmäle im Nähebereic des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehunge~~sbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsäch ·ctien erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nu projektbezogen möglich. 
Beim e aigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s_c atz ~etzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 9 

Wetinng 

Großaitingen 

1( C 

gsrau ~ 

-,cfi a Schwabmünchen 

BMUNCHE'N 

Topographische Informationen 

Gemeinde( n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Höhe 
Bayer. 

vom Mai 

estlich des Stadtteils Mittelstetten der Stadt Schwabmün
clie 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

i- 5,6-5,7 

s .--------1 über die Staatsstraße St 2035, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 1 km bis zum Umspannwerk Schwabmünchen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 047 Lech-Wertach-Ebenen // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 7 „Wertachtal mit Auwald" V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............. "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Fläche, Boden: 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchti en lfönnte. 

G nasä1zlrch gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
-{LI reclTnenJ,st. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
~ unktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend neu anzulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun-
g n. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
tem~ rären Funktionsverlust von Böden bzw. Minderung ihrer natürlichen Funktionalität, insbesondere 

r Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschützende Deckschicht, auszugehen. Es ist da
Her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belange des Flächen- und Bodenschutzes ausgeschlossen wer
den. 



Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Das VRW überschneidet sich nicht mit wasserwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebieten, Wasserschutzgebiej und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nur von einer erin en BetroJ,fer,iHeit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind keine Auswirkungen zu erwarten. Großr~mig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimabeitrag durch C02-Einspar; , n . Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus leich nach Maß abe des Ba WaldG eschaffe werden. 
Das VRW befindet sich im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet de Regionalplans der Region Augsburg 
Nr. 7 „Wertachtal mit Auwald" und einem rr. erschnittenen, verke rsarmen Raum. 

Im VRW sind keine Bodendenkmale ausgewies sich keine landschaftsprägenden Bau-
denkmäler im Nähebereich des V~W. Insgesamt sifl . eblichen Beeinträchtigungen von Sicht-
beziehungen, Ortsbilde nd Baucte älern/Baue les zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et-
waigen tatsächliche e~ • • a1ge Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezogen mögl 
Beim • äle greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal-
schutz 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.10 

R af1& f 

'1 rho 
Großaitingen 

Kit m C 

•i-au 

gst u 

&-h~ at Schwabmünchen 

Topographische Informationen 

Gemeinde( n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Höhe 
Bayer. 

vom Mai 

Betrie -- ~_ene migt: keine 
.eine 

i- 5,5 - 5,7 

über die Staatsstraße St 2035, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 2 km bis zum Umspannwerk Schwabmünchen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 
Lage im Naturpark: 
Lage im landschaftlichen 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: 

047 Lech-Wertach-Ebenen 
nein 
Nr. 7 „Wertachtal mit Auwald" 

Land- und Forstwirtschaft 
UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'-
Sonstiae Besonderheiten: nein "- '-

A 

Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutung: Schutzwald für Lebensfa~ ~ d..,k..andsch@ft~bild,_ßg,iutzwald für Immission, Lärm und lokales Klima, 
Erholungswald, Bannwald berühr:{........_ "-~ ./ 

Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete / / "v / 80Ö m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustri,e{l~biete: '-. '- 300 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-, Dorf- und Kerngel:>iete. '- "- '- 800 m 
Außenbereichssatzungen: A o/ "-. '- V 500 m 
Übriae Satzunaen {z.B. Einbeziehunas-/ Ortsabru_ndunassatzunaen): 800 m 
Weiler und Höfe: "- '- "- '- 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: <---.__ "'\._ v Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche Nutz1,1ngen, ~ ------'-. '- 300 m 
Freizeit / Erholung / Sport / W9C-'h~nendha_usbebaüungJ Campinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtung / / "-. '- - 800 m 
Gesundheit / Therapie / ~(Jr ~ /) "-. '- 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttcteoonie.l S,tellolätze /'Recvclinaanlaaen flächenhaft 
Verkehrsfläche "-.. v / A 200 m 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung,d rlmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzeifäll~n t önnen auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerse its kann durch eine vorhandene tatsjehlich oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e Kö~ en größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische EteeJ.nträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf be i besonderen örtlichen Ge~ nheiten in diesem A-bst nd noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsta~ gehen voraussichtlich ke ine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch q__e\.äuschimmiss1 und egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit, us. . ~ 
Auf regionalplanerisch~ ~ ne sind <fe von der Anzah , , und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen sowie ge_;yerbliche Lär rbelast~l'l en jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für den;_an a~ nbezoQ!: rieryEi zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärm ei.(lgehalte-~ er~ n nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf~ erlich fnd, wie tEl{!l--poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkrete S , ndorts. 
Im Gesamte ergeben sie durc die Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehen l?O itive Auswir ungen. -~wieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durch si.eh bewege~ e Windräd oder auch re in durch den Anblick von Windrädern subjektiv gestört 
fühle.9 önnten, entz"etU sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den Wind
kraft6a□..Erholungsgeb'ete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraussehbar 
nich das A smaß einer rfleblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete beeinträchti-

e-~ nnte. 

Das VRW renzt aQ gen Natur ark und das Landschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder". 
""blas V~Vj/ überlagen eine Biotopfläche und es bestehen Überlagerungen mit Flächen des Ökoflächenka
t-ast rs Ausgleichsfläche). Zudem grenzen mehrere Biotop- und Ausgleichsflächen an. Im Osten und im 

orden gre~jeweils eine Feldvogelkulisse an. 
s besteht eine teilweise Überlagerung sowie eine Umrandung von Flächen der Arten und Biotopschutz

pr~mm Kulisse sowie mit Flächen aus dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm Wald. -
befindet sich ein Revier der kollisionsgefährdeten Art des Schwarzmilans. 

,RW aus naturschutzfachlicher Sicht ungeeignet. 
Das VRW ist aufgrund des hohen Konfliktpotenzials und der erweiterten Bedeutung für das landschaftli
che Vorbehalts ebiet sowie der überre ional bedeutsamen ABSP-Kulisse als un eei net zu bewerten. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einer:rf>-_,9auerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend neu zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Mind , g r~ e natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~ äe Deckschicht, auszugehen. Es ist daher 
notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodensct:iutzmaßnahmen zu berücksichtigen. 
Durch eine bodenkundliche Baubegleitung ·e bereits in der Plan ngsphase ansetzt, können erhebliche 
negative Auswirkungen auf Belange des Fläc - und Bodenschutze ausgeschlossen werden. 

Im VRW befindet sich eine Altlastenverdachts chwarze Hacken, Katasternummer: 77200039). 
Es grenzt gemäß Üb • es LfU (ÜBK25 aifekt an eine Niedermoor Einheit. Torfschich-
ten sind in der Plan berücksic und weitest ehend zu erhalten. 
Das VRW überschn irtsc a rc empfindlichen Gebieten, wie z.B. festgesetz-
ten Überschwemmu e (e en und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der Was-
serversor un . Es i (fenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind • . Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein posif ung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein Aus-

leich nach Ma chaffen werden. 
Das VRW 9.re~ 1'.'_~n as an sc a sc utzgebiet „Augsburg - Westl iche Wälder" und liegt in einem un-
zerschnitterien~ ~ e rmen Ra . Es besteht eine Überlagerung mit dem landschaftlichen Vorbe-
halts e6iet des Reg·o lans der ~ gion Augsburg Nr. 7 „Wertachtal mit Auwald". Im Westen befindet 
si teilwei ufferbereich einer visuellen Leitlinie mit sehr hoher Fernwirkung. 

Vfl_W aus natur-schutzfac licher Sicht ungeeignet. 
Da ~RW ist a1::1fgFund des hohen Konfliktpotenzials und der erweiterten Bedeutung für das landschaftli
che ocbehalts ebie sowie der überre ional bedeutsamen ABSP-Kulisse als un eei net zu bewerten. 
Im VRVX s(r:td keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau-
d kmäle rFQ Nähebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bezie tmgen~ rtsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur 
p ~e ~ bezogen möglich. 
Bei~ twaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
sc utzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 



Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.11 

lJ e h 

L el'l u 
Tr etsho 

u, 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,6 - 6,1 

über die Staatsstraße St 2026, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 1 km bis zum Umspannwerk Walkertshofen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit Landschaftsschutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Erholunaswald, SchutzwaldJur L__ebensra~rh.und L--an,dschaftsbild 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschutfdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten Standorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~ ndig im Naturpark ,A ugsburg - Westliche Wälder" und im Landschaftsschutzgebiet 
.~s rg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg -
Westtrct-ie Wälder" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
Die Femw.an,oerwege „Stauden-Meditationsweg" und „Lueg ins Land" (894) queren das VRW. 

s naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
eeinträchtigung zu erwarten. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng itirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwirtsoQ.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~ e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei~ Au . ~irkungen erwarten. _9~ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiver Klimab i a --durch CO~ inspanmef. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe S. , a a[9G 0$Chaffen werden. 
Das VRW liegt vollst, ndig im i mdsehaftsschatzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
aller VRW im Lana chaftssch tzg€ iet „Aug~ urg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts
schutzgebietsc~rakters. 
Das VRW lie t ir:i einem unzerschn·ttenen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 5. 

Im '((/ V~f s·nd keine Boaendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau-
d :okmäle im Nähebereic des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehunge~~sbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsäch ·ctien erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nu projektbezogen möglich. 
Beim e aigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s_c atz ~etzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.12 

E!T 

L 
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Walkertshofen 

e e 
Asp, 

Eppishausen 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: üciwestlich der Ortslage Walkertshofen 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,7-6,1 
0 m Höhe 
h Bayer. 
vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

über die Kreisstraße A 16, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Forstwege 

ca. 2 km bis zum Umspannwerk Walkertshofen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg -Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch {iftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna ' 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anzah1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~ lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~ r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~ ndig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und im Landschaftsschutzgebiet 
.~s rg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg -
Westtrct-ie Wälder" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

urschutzfachlicher Sicht kritisch 
eeinträchtigung zu erwarten. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng ·t!rez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutziebiete i!"nd Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en BetrQ~ pl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei~ Au . irkungen erwarten._9~ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiver Klimab i a --durch CO~ inspanmef. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW liegt vollst, ndig im i mdsehaftsschatzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
aller VRW im Lana chaftssch tzg€ iet „Aug~ urg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts
schutzgebietsc~rakters. 
Das VRW lie t ir:i einem unzerschn·ttenen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 4. 

Das W befindet s·~ weniger als 1 O km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal Fugger-
st bloss ir1 Kir._chheim (D-~l,8-158-12). Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen 

uswirkunge.(l'auf etwaig~ Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
~i'tl etwaigen utagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz esetzes u.a.,.Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtige • 



VRW Nr.13 
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~wat ·Schwabmünchen 

Topographische Informationen 

Gemeinde( n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Höhe 
Bayer. 

vom Mai 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

i- 5,5 - 6, 1 

über Gemeindeverbindungsstraßen sowie Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 3 km bis zum Umspannwerk Schwabmünchen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten, 047 Lech-Wertach-Ebe,r:ie 
Lage im Naturpark: 
Lage im landschaftlichen 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: 
UmweltzustandNorbelastungen: 
Sonsti e Besonderheiten: 

Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutung: 

,,Augsburg -Westliche Wälder" 
Nr. 7 „Wertachtal mit Auwald" 

Forstwirtschaft 

Schutzwald für Lebensra 
Erholungswald 

Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und Indus 
Gemischte Bauflächen / Misch-, Dorf- und 
Außenbereichssatzungen: 

Weiler und Höfe: 

Freizeit / Erhol 
Hotel / Übernac 
Gesundheit / The 
Rohstoffabbau / B 
Verkehrsfläche 

utzwald für Immission, Lärm und lokales Klima, 

800 m 
300 m 
800 m 
500 m 
800 m 
500 m 
Einzelfall 
300 m 
500 m 
800 m 
800 m 
flächenhaft 
200 m 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora). 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung,d rlmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzeifäll~n t önnen auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerse its kann durch eine vorhandene tatsjehlich oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e Kö~ en größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische EteeJ.nträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf be i besonderen örtlichen Ge~ nheiten in diesem A-bst nd noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsta~ gehen voraussichtlich ke ine erheblichen nachteili-
gen Umweltauswirkungen durch q__e\.äuschimmiss1 Q und) >e egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit~ us. . ~ --~-
Auf regionalplanerisch~ ~ne sind <fe von der Anzah , , und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen sowie ge_;yerbliche Lär rbelast~l'l en jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für den;_an a~ nbezoQ!: rieryEi zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärm ei.(lgehalte-~ er~ n nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf~ erlich fnd, wie tEl{!l--paräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkrete S , ndorts. 
Im Gesamte ergeben sie durc die Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehen l?O itive Auswir ungen. -~wieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durch si.eh bewege~ e Windräd oder auch re in durch den Anblick von Windrädern subjektiv gestört 
fühle.9 önnten, entz"etU sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den Wind
kraft6a□..Erholungsgeb'ete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraussehbar 
nich das A smaß einer rfleblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete beeinträchti-

e-~ nnte. 

Das RW liegt vo I t • dig im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder" und im Landschaftsschutzgebiet 
;,Augsöur~ Westlicne Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg -
Westliche,.Wälder" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
Die Fernwangerwege „Pfarrer-Kneipp-Weg" und „Schwäbisch-Allgäuer Wanderweg" führen im Westen 
irekt am VRW vorbei. Der Fernwanderweg „Bayerisch-Schwäbischer Jakobusweg (Oettingen-Augs-

b -Buchenberg)" führt ca. 150 m westlich des VRW vorbei. 

VR}N aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
Osten besteht eine leichte Überlagerung mit einer Fläche des Ökoflächenkatasters (Ausgleichsflä

che). 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einer:rf>-_,9auerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend neu zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Mind u g i re natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~äe Deckschicht, auszugehen. Es ist daher 
notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodensct:iutzmaßnahmen zu berücksichtigen. 
Durch eine bodenkundliche Baubegleitung ·e bereits in der Plan ngsphase ansetzt, können erhebliche 
negative Auswirkungen auf Belange des Fläc - und Bodenschutze ausgeschlossen werden. 

Das VRW grenzt gemäß Übersi denkart (ÜB~'5-) direkt an eine Niedermoor-Einheit an. 
Torf~chichten sind in der Planun msetz rücl<§ichtigen und weitestgehend zu erhalten. 
Die UBK25-Einheit 60 LI anggle aellengleye besonders berücksichtigt werden 
oder aus dem VRW he 
Das VRW überschneid empfindlichen Gebieten, wie z.B. festgesetz-
ten Über und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der Was-
serversor en B ro enheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräu rw.$rten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiveli Klimabeitra ur.eh C02-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein Aus

eschaffen werden. 
ftsschutzgebiet ,Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 

aller V „Augsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts-
schu~ e ietscharakt s überlagert das l andschaftliche Vorbehaltsgebiet des Regionalplans der Re-

ugsbu g Nr. 7 „ chtal mit Auwald" im Osten teilweise. 
RW liegt'i einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 4 und im Puf-
• • • len Leitlin ie mit sehr hoher Fernwirkung. 

1 VRW.. ind keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denl<mäle im ähebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht

ziehungen, Ortsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
w~ Ein tatsächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur 
proJelctbezogen möglich. 
Be·m etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal

/ scl'lutzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 



Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.14 

fen 

Oll 
ö 

Walkertshof 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,6-6,1 

über die Kreisstraße A 16, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 2 km bis zum Umspannwerk Walkertshofen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Erholunaswald V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Ein~ett·· len können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und.f> ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

Da Vß W liegt vol~ ndig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und im Landschaftsschutzgebiet 
.~s rg - Westliche Wälder. Bei Real isierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg -
Westtrct-ie Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
Die Femw.an,oerwege „Stauden-Meditationsweg" und „Lueg ins Land" führen ca. 300 m südlich des 
"v- W vorbei. 

us naturschutzfachlicher Sicht kritisch 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng itirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der, P~anungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwir1soQ.._aftlich/ mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei~ Au . irkungen erwarten._9~ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiver Klimab i a --durch CO~ inspanmef. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW liegt vollst, ndig im i mdsehaftsschatzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
aller VRW im Lana chaftssch tzg€ iet „Aug~ urg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts
schutzgebietsc~rakters. 
Das VRW lie t ir:i einem unzerschn·ttenen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 5. 

Im '((/ V~f s·nd keine Boaendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau-
d :okmäle im Nähebereic des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehunge'\~sbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et

aigen tatsäch ·cn..en erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur rojektbezogen"möglich. 
Beim e aigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s_c atz ~etzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.15 
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T o et o 

rö<;Jt 

lkertshofe uu~l..r 

d 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

estlich des Ortsteils Münster der Gemeinde Mickhausen 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,7-6,1 

über die Kreisstraßen A 2 und A 16, Gemeindeverbindungs
straßen sowie Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 2 km bis zum Umspannwerk Walkertshofen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit Landschaftsschutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Erholunaswald, SchutzwaldJur L__ebensra~rh.und L--an,dschaftsbild 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschutfdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten Standorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~ ndig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und im Landschaftsschutzgebiet 
.~s rg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg -
Westtrct-ie Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
Die Femw.an,oerwege „Stauden-Meditationsweg" und „Lueg ins Land" führen ca. 300 m südwestlich des 
"v- W vorbei. 

us naturschutzfachlicher Sicht kritisch 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutziebie :e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepfleit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab . it ~ ~durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe S. Ba a[9G 0$C~ ffen werden. 
Das VRW liegt vollst, ndig im i mdsehaftsschatzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
aller VRW im Lana chaftssch tzg€ iet „Aug~ urg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts
schutzgebietsc~rakters. 
Das VRW lie t ir:i einem unzerschn·ttenen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 5. 

Im '((/ V~f s·nd keine Boaendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau-
d :okmäle im Nähebereic des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehunge'\~sbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et

aigen tatsäch ·cn..en erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur rojektbezogen"möglich. 
Beim e aigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s_c atz ~etzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.17 

S a I a 
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Großaitingen 
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gs llusen 

ii""ab Schwabmünchen 

Topographische Informationen 

Gemeinde( n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Höhe 
Bayer. 

vom Mai 

üciwestlich des Ortsteils~ einhartshofen der Gemeinde 
Gr t ngen 

in Betrie) 1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

i- 5,8 - 6, 1 

Gemeindeverbindungsstraßen sowie Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 4 km bis zum Umspannwerk Schwabmünchen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Erholunaswald, Reaiorraler Klimaschutzw~R:J„ Schutzwald für Lebensraum und Landschaftsbild 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung,d rlmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzeifäll~n t önnen auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerse its kann durch eine vorhandene tatsjehlich oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e Kö~ en größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische EteeJ.nträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf be i besonderen örtlichen Ge~ nheiten in diesem A-bst nd noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsta~ gehen voraussichtlich ke ine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch q__e\.äuschimmiss1 und egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit, us. . ~ 
Auf regionalplanerisch~ ~ ne sind <fe von der Anzah , , und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen sowie ge_;yerbliche Lär rbelast~l'l en jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für den;_an a~ nbezoQ!: rieryEi zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärm ei.(lgehalte-~ er~ n nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf~ erlich fnd, wie tEl{!l--poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkrete S , ndorts. 
Im Gesamte ergeben sie durc die Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehen l?O itive Auswir ungen. -~wieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durch si.eh bewege~ e Windräd oder auch re in durch den Anblick von Windrädern subjektiv gestört 
fühle.9 önnten, entz"etU sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den Wind
kraft6a□..Erholungsgeb'ete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraussehbar 
nich das A smaß einer rfleblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete beeinträchti-

e-~ nnte. 

Das RW liegt vo I t • dig im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder" und im Landschaftsschutzgebiet 
;,Augsöur~ Westlicne Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg -
Westliche,.Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

er Fernwa~rweg „Bayerisch-Schwäbischer Jakobusweg (Oettingen-Augsburg-Buchenberg)" quert 
a VRW. 

aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
e Beeinträchtigung zu erwarten. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einer:rf>-_,9auerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend neu zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Mind u g i re natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~äe Deckschicht, auszugehen. Es ist daher 
notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodensct:iutzmaßnahmen zu berücksichtigen. 
Durch eine bodenkundliche Baubegleitung ·e bereits in der Plan ngsphase ansetzt, können erhebliche 
negative Auswirkungen auf Belange des Fläc - und Bodenschutze ausgeschlossen werden. 

Die E_i_nheit 60 (Bodenkomplex der 11anggleye uellengleye} gemäß der Übersichtsbodenkarte des 
LfU (UBK25) sollte besonders berücksichtigt oder atts RW herausgenommen werden. 
Das VRW überschneide asserwirtsch mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festgesetz-
ten Überschwemmung~ rschutzgebiet Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der Was-
serversor un . Es ist nar • nt\eit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind keine Aus roßräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiv • abeit g. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein Aus-

leich nach Ma es B werden. 

VijW aus natur-schutzfachlicher Sicht kritisch 
1 V~W sind Ke·n~ odendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denk_,,mäler im Näh~~ reich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht

~ eziehu ~ n, Ortsb1laern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
rai[en..ta sächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur 

l?rojelctbezoge möglich. 
eJ.m etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal

set,u tz esetzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzuh"g. 



VRW Nr.18 
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Scherstetten 
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gshausen 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,6-6,1 

über die Kreisstraße A 16, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 4 km bis zum Umspannwerk Walkertshofen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Erholunaswald, Reaiorraler Klimaschutzw~R:J„ Schutzwald für Lebensraum und Landschaftsbild 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna ' 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung,d rlmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzeifä ll~n t önnen auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene tatsjehlich oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e Kö~ en größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische l\~trächtigungen durch bewegten 
Schattenwurf be i besonderen örtlichen Ge~ nheiten in diesem A st nd noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsta~ gehen voraussichtlich ke ine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch q__e\.äuschimmiss1 und egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit, us. . ~ 
Auf regionalplanerisch~ ~ ne sind <fe von der Anzah , , und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen sowie ge_;yerbliche Lär rbelast~l'l en jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für den;_an a~ nbezoQ!: rieryEi zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärm ei.(lgehalte-~ er~ n nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf~ erlich fnd, wie tEl{!l----poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkrete S ~ndorts. 
Im Gesamte ergeben sie durc die Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehen l?O itive Auswir ungen. -~wieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durch si.eh bewege~ e Windräd oder auch re in durch den Anblick von Windrädern subjektiv gestört 
fühle.9 önnten, entz"etU sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den Wind
kraft6a□..Erholungsgeb'ete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraussehbar 
nich das A smaß einer rfleblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete beeinträchti-

e-~ nnte. 

Das RW liegt vo I t • dig im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder" und im Landschaftsschutzgebiet 
;,Augsöur~ Westlicne Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg -
Westliche,.Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

rschutzfachlicher Sicht kritisch 
einträchtigung zu erwarten. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einer:rf>-_,9auerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend neu zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Mind u g i re natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~ äe Deckschicht, auszugehen. Es ist daher 
notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodensct:iutzmaßnahmen zu berücksichtigen. 
Durch eine bodenkundliche Baubegleitung ·e bereits in der Plan ngsphase ansetzt, können erhebliche 
ne ative Auswirkun en auf Belan e des Fläcti Q- und Bodenschutze aus eschlossen werden. 
Das VRW überschneidet sich nicht mit wasser1lrt chaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festgesetz
ten Überschwemmungsgebieten, vyasserschutzg :1?1eten ung v9rrang- und Vorbehaltsgebieten der Was
serversorgung. Es ist nur von einer,,g~ringen Betrofferi eit,,für d'as Schutzgut Wasser auszugehen. 
Kleinräumig sind keine A11s„ irkungen z erwarten. Großrä mig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klim;,_abe1trag durch C ~~nsparu9,g lrtl Falle von Waldflächenverlusten kann ein Aus-

leich nach Maß abe dest3ai ldG esGflatfen wers:ten. 

Im VRW sind keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denktnäler im Nähebe et h des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bE4iefi"unge , Ortsbildem,..urid Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsäctilichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur 
proJektbezogen Q1öglich. 
Beim etwaigen Zut etreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen ~ 



VRW Nr.19 

e er 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

ei-
0 m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

ordwestlich der Ortslage'Walkertshofen 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

5,7 - 6, 1 

über die Kreisstraße A 16, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Forstwege 

ca. 3 km bis zum Umspannwerk Walkertshofen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In EinzelC lei:i können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctie t\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~ ndig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und im Landschaftsschutzgebiet 
.~s rg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg -
Westtrct-ie Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
Der Fernw~elerweg „Lueg ins Land" quert das VRW. 

s naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
eeinträchtigung zu erwarten. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft : 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng ·t!rez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwinsoQ._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutz~ebiete i!"nd Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en BetrQ~ pl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei~ Au . irkungen erwarten._9~ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiver Klimab i a --durch CO~ inspanmef. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW liegt vollst, ndig im i mdsehaftsschatzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
aller VRW im Lana chaftssch tzg€ iet „Aug~ urg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts
schutzgebietsc~rakters. 
Das VRW lie t ir:i einem unzerschn·ttenen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 4. 

Das W befindet s·~ weniger als 1 O km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal Fugger-
st bloss ir1 Kir._chheim (D-~ l,8-158-12). Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen 

uswirkung~ 'auf etwaig~ Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
~ im etwaigen~ titagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutzgesetzes (u.a Art. 8 Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen ~ 



VRW Nr. 20 

Fischach 

1 i1 0 

~ hart 

Großaitingen 

l(t a 

Topographische Informationen 

Gemeinde( n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Höhe 
Bayer. 

vom Mai 

„ si rch und südöstlich des Stadtteils Waldberg der Stadt 
Bobin 

Betrie -- ~_ene migt: keine 
.eine 

i- 5,6-6,1 

sen ,--------1 über die Kreisstraße A 13, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 5 km bis zum Umspannwerk Schwabmünchen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Erholunaswald, Reaiorraler Klimaschutzw~R:J„ Schutzwald für Lebensraum und Landschaftsbild 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna ' 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgeneri-<EiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~ lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~ r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~ ndig im Naturpark ,A ugsburg - Westliche Wälder" und im Landschaftsschutzgebiet 
.~s rg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg -
Westtrct-ie Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

VijW aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
lrJ\.0sten überlagert das VRW eine Fläche des Ökoflächenkatasters (Ausgleichsfläche) geringfügig. Im 
West n überlagert das VRW geringfügig Flächen aus dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm 
W,ald. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng ·t!rez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Die E_i_nheit 60 (Bodenkomplex de anggleye und uelle g!,eye) gemäß der Übersichtsbodenkarte des 
LfU UBK25 sollte besonders berüelc ichti t oder aus~el"(l"VRW heraus enommen werden. 
Das VRyY überschne·t:tet s·ch nicht mft wasserwirts;haffhch empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmun~sgebieten, Wasserschutzfl.ebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nu~ von einer erir:i en'ßetroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind ke1 e Ausj,rkungen>!J~~ arten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiv:~llmabeitra~ ()iurctrCÖ2-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich napl'i iyraß abe des a . aldG eschaffen werden. 
Das VRW lie~ vollstänaig ·m La dschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
aller VR}M) ~ L.:a äsoti~ sschutzg ffet „Augsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts
schutzg~l::>ietschar kters. 
Das , liegt in ein unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 4. 

Vf-W sind k~ihe Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler im Nähebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bezie u gen, Ortsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et

aigen...t~tsächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezogen möglich. 

'i3eim etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
e utz esetzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 21 

o 1ngen 

roßaitingen 

/ Großa tilljie 

Mittf! te1te 

Graben 

en 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,7 - 5,8 

über die Kreisstraße A 34, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 2 km bis zum Umspannwerk Oberottmarshausen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 047 Lech-Wertach-Ebenen // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit Reaionalem Grunzua südlich von Auas bura 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische • einträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Läi: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Ausw·rkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e. tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>-das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchti en lfönnte. 

i, s VRW überl~gert eine zukünftige Feldvogelkulisse. Im Entfernung, befindet ein 
Nes standort der"'k l isionsgefährdeten Art der Wiesenweihe. 

urschutzfachlicher Sicht un net 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , arizulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. G oßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimab~it~a durch C02.Einspar1m . 
Das VRW liegt in einem un~ersch itte en, v rk~~ armen Raum. Es besteht eine Überlagerung mit ei
nem Regionalen Grü zug des Regional lans cler Region Augsburg. 

Im VRW ~ ci ei(le Bode ~enkll\a e ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäJe~,Jm ~ällepereich des VijV'i,. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bezie ungen, Ortsbil ern und Baucfenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigeri tatsächlichen r~ blichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
mn: projektfiezogen mb'glic~ 
Beim etwaig n.Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s~hutz esetzes .a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 



VRW Nr. 22 Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

ei-
0 m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

5,6-6,1 

über die Kreisstraßen A 13 und A 16, Gemeindeverbin
dungsstraßen sowie Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 5 km bis zum Umspannwerk Walkertshofen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit Landschaftsschutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Erholunaswald, Reaiorraler Klimaschutzw~R:l_ // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biolo ische Vielfalt 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctie t\l;bene sind et! von der Anzah1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~ ndig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und im Landschaftsschutzgebiet 
.~s rg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg -
Westtrct-ie Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

urschutzfachlicher Sicht kritisch 
eeinträchti un zu erwarten. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng ·t!rez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutziebiete i!"nd Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en BetrQ~ pl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei~ Au . ~ irkungen erwarten. _9~ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiver Klimab i a --durch CO~ inspanmef. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe S. , a a[9G 0$C~ ffen werden. 
Das VRW liegt vollst, ndig im i mdsehaftsschatzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
aller VRW im Lana chaftssch tzg€ iet „Aug~ urg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts
schutzgebietsc~rakters. 
Das VRW lie t ir:i einem unzerschn·ttenen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 4. 

Im '((/ V~f s·nd keine Boaendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau-
d :okmäle im Nähebereic des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehunge~~sbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsäch ·ctien erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nu projektbezogen möglich. 
Beim e aigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s_c atz ~etzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 23 

R 

Gro 

,c 

Topographische Informationen 

Gemeinde( n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Be 
kr 

Höhe 
Bayer. 

vom Mai 

~ trch der Ortslage Mick-0ausen und südwestlich des Stadt-
teil aldberg der Stadt Bobingen 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

i- 5,6-6,1 

über die Kreisstraßen A 3 und A 13, Gemeindeverbindungs
straßen sowie Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 5 km bis zum Umspannwerk Walkertshofen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Erholunaswald, Reaiorraler Klimaschutzw~R:J„ Schutzwald für Lebensraum und Landschaftsbild 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biolo ische Vielfalt 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta '."chlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctie t\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~ ndig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und im Landschaftsschutzgebiet 
.~s rg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg -
Westtrct-ie Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

urschutzfachlicher Sicht kritisch 
Osten überla ert das VRW eine Bioto fläche leicht. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Die E_i_nheit 60 (Bodenkomplex de anggleye und uelle g!,eye) gemäß der Übersichtsbodenkarte des 
LfU UBK25 sollte besonders berüelc ichti t oder aus~el"(l"VRW heraus enommen werden. 
Das VRyY überschne·t:tet s·ch nicht mft wasserwirts;haffhch empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmun~sgebieten, Wasserschutzfl.ebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nu~ von einer erir:i en ßetroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind ke1 e Ausj,rkun9J.n_A.l~ ~ arten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiv: ~, hmabeitra~ ()iurctrCÖ2-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus leich napl'i iyraß abe des a ' aldG eschaffen werden. 
Das VRW lie~ vollstänaig ·m La dschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
aller VR}M) ~ L.:a äsoti~ sschutzg ff et „Augsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts
schutzg~l::>ietschar kters. 
Das , liegt in ein unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 4. 

Vf-W sind k~ihe Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler im Nähebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bezie u gen, Ortsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et

~en t tsächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur pToje tbe:zogen möglich. 

'i3eim etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
e utz esetzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 24 

lz 1 

Tro ets o 

rr 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Langenneafnach, Walkertshofen, Mickhausen 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,6 - 6,1 

über die Kreisstraßen A 13 und A 18, Gemeindeverbin
dungsstraßen sowie Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 3 km bis zum Umspannwerk Walkertshofen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Erholunaswald, SchutzwaldJur L__ebensra~rh.und L--an,dschaftsbild 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna' 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctie t\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten Standorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~ ndig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und im Landschaftsschutzgebiet 
.~s rg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg -
Westtrct-ie Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

1 • 0sten überlagert das VRW eine Biotopfläche leicht und es besteht eine leichte Überlagerung mit ei
ner ache des Ökoflächenkatasters (Ausgleichsfläche). 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei~ Au . ~irkungen erwarten. _9~ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiver Klimab i a --durch CO~ inspanmef. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe S. , a a[9G 0$C~ffen werden. 
Das VRW liegt fas v.,911ständ· lm Lan schaftss.efiutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisie
rung aller VRW ·m andschaft scii tigebie~ ugsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Land
schaftsschutzgeb1etscharakters 
Das VRW lie t ir:i einem unzerschn·ttenen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 5. 

Im '((/ V~f s·nd keine Boaendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau-
d :okmäle im Nähebereic des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehunge~~sbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsäch ·ctien erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nu projektbezogen möglich. 
Beim e aigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s_c atz ~etzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 25 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

ordöstlich des Ortsteils~ einhartshofen und nordwestlich 
der, Ortslage Großaitingen 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,5-6,1 

über die Kreisstraße A 13, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 4 km bis zum Umspannwerk Bobingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten, 047 Lech-Wertach-Ebe,rreo" 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /" '\.. 
Lage im landschaftlichen 
Vorbehaltsgebiet: 

Nr. 7 „Wertachtal mit Auwald" V "-.,. "-

Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft '-.. '\.. 
UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'-. '-.., 
Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu)2;aebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A 

Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutung: Erholungswald, Regionaler ~ maschu~~ \.ki Sctiutzyiald für Lebensraum und Landschaftsbild, 
Schutzwald für Immission, Lärm<-Lind lokales.Klima/' 

Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete / / "v / 80Ö m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustri,e{l~biete: '-. '- 300 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-, Dorf- und Kerngel:>iete. '- '-.. '- 800 m 
Außenbereichssatzungen: A o/ '-.. '- V 500 m 
Übriae Satzunaen {z.B. Einbeziehunas-/ Ortsabru_ndunassatzunaen): 800 m 
Weiler und Höfe: '-.. '- '-.. '- 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: <---._ "'\._ v Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche Nutz1,1ngen, ~ ------'-. '- 300 m 
Freizeit / Erholung / Sport / W9C-'h~nendha_usbebaüungJ Campinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtung / / '-.. '- - 800 m 
Gesundheit / Therapie / ~(Jr ~ /) '-.. '\.. 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttcteoonie.l S,tellolätze /'Recvclinaanlaaen flächenhaft 
Verkehrsfläche "-.. v / A 200 m 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anzah1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt teil ise im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder'' und im Landschaftsschutzgebiet 
.~s rg - Westlic e Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg -
Westtrct-ie Wälder" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
Die Femwanoerwege „Pfarrer-Kneipp-Weg" und „Schwäbisch-Allgäuer Wanderweg" und „Bayerisch
Schwäbischer Jakobusweg (Oettingen-Augsburg-Buchenberg)" queren das VRW. 

us naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
U..JS VRW grenzt im Süd-Osten an die Feldvo~elkulisse „Wertach-Grossaitingen". Im Norden, Süden 
und Osten überlagert das VRW Flächen des Okoflächenkatasters (Ausgleichsfläche). 
Im Norden überlagert das VRW Flächen aus dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm Wald. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng itirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Die E_i_nheit 60 (Bodenkomplex de anggleye und u~ g~ye) gemäß der Übersichtsbodenkarte des 
LfU UBK25 sollte besonders berüelc ichti t oder aus~el"(l"VRW heraus enommen werden. 
Das VRyY überschne·t:tet s·ch nicht mft wasserwirts;haffhch empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmun~sgebieten, Wasserschutzfl.ebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nu~ von einer erir:i en ßetroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind ke1 e Ausj,rkun~n ir-e~ a~en. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiv: ~, hmabeitra~ ()iurc , C02-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich napl'i iyraß abe des a ' aldG eschaffen werden. 
Das VRW lie~ vollstäna19,im La dschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
aller VR}M) ~ L.:a äsoti~ sschutzg ff et „Augsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts
schutzg~l::>ietschar kters. 
Das , liegt teilwe·se im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg 
Nr. 7 „Wertachtal mit Ä a~ " sowie in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum der Landschafts
bildstufe 4 an°'"im Puffer5ereich einer visuellen Leitlinie mit sehr hoher Fernwirkung. 

Im VR~ ind keine odendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
nkmä1 im Nähebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht

bez,etumgen Ortsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
n r>-P.rojektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal

,,s-c utzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 



Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 26 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Be 
kr 

ordöstlich der Ortslage'Mickhausen und westlich des Stadt-
teil aldberg der Stadt Bobingen 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,8 - 6,1 
O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

über die Kreisstraße A 13, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Feld- und Forstwege 

ca. 6 km bis zum Umspannwerk Walkertshofen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Erholunaswald, Reaiorraler Klimaschutzw~R:J„ Schutzwald für Lebensraum und Landschaftsbild 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna' 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmisSt nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wi e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be-
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~yändig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und fast vollständig im Land
-.schaft~c t,iutzgebieT„Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutz
geb1e ~ ugsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

1 • weiteren Umfeld des VRW gibt es einen Nachweis der störungsempfindlichen Art des Schwarz
storcJ:ts zur Brutzeit. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei~ Au . ~irkungen erwarten. _9~ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiver Klimab i a --durch CO~ inspanmef. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe S. , a a[9G 0$C~ffen werden. 
Das VRW liegt fas v.,911ständ· lm Lan schaftss.efiutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisie
rung aller VRW ·m andschaftssch gebie~ ugsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Land
schaftsschutzgeb1etscharakters 
Das VRW lie t ir:i einem unzerschn·ttenen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 4. 

Im '((/ V~f s·nd keine Boaendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau-
d :okmäle im Nähebereic des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehunge~~sbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsäch ·ctien erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nu projektbezogen möglich. 
Beim e aigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s_c atz ~etzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

estlich der Ortslage Weliringen und östlich des Stadtteils 
Rei h~ shausen der Stadt Bobingen 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,5-6,1 

e11. .----'-------1 über die Kreisstraßen A 13 und A 28, Gemeindeverbin
dungsstraßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 2 km bis zum Umspannwerk Bobingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten, 047 Lech-Wertach-Ebe,rreo" 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 7 „Wertachtal mit Auwald" V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandN orbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstige Besonderheiten: teilweise Überlagerung mit Bannwald südlicli ·hd westlich des Rauhe n Forstes, 

teilweise Überlagerung mit Landschaftsschutzg~ciet „Augsbufg - Westliche Wälder" 

A ~ "-V✓ 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutung: Erholungswald, Regionaler Klim~-c hu~tzwa
1

)~ Senutzwald für Lebensraum und Landschaftsbild , 
Bodenschutzwald,,.Schutzw~lci\,für 1)1mis iQp, ·· rm und lokales Klima, Bannwald berührt 

f \V( '..> 
.... 

Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohnaebiete / ' "' 800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustn~ge6iete: "' 300 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-, Dorf- und ~el'Qgebiete "'- V 800 m 
Außenbereichssatzungen: "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ortsabrundungssati~rislen): 800 m 
Weiler und Höfe: r--.... "' V 500 m 
Sonstiae Siedlunasflächen: ..... "~ _____ ,, Einzelfall 

Einzelhandel / aewerbliche Nutzuµaen "'- ........__ ~ 300 m 
Freizeit / Erholung / Sport / )No,ehenendhallsbebauung / Campingplätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtung ~~ /") "' 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur,'- // "> 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdepqnie.f"Stellplätze'">i Recyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // 200 m 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~ lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~ r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt teil ise im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder'' und im Landschaftsschutzgebiet 
.~s rg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg -
Westtrct-ie Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
Die Femwanaerwege „Schwäbisch-Allgäuer Wanderweg", ,,Pfarrer-Kneipp-Weg" und „Bayerisch
Schwäbischer Jakobusweg (Oettingen-Augsburg-Buchenberg)" queren das VRW. 

us naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
, s VRW überlagert das Naturwaldreservat „Turmkopf' fast v~!lständig. .. 

0as VRW überlagert mehrere Biotopflächen und es bestehen Uberlagerungen mit Flächen des Okoflä
chenkatasters (Ausgleichsfläche). 
Es besteht eine leichte Überlagerung mit Flächen der Arten und Biotopschutzprogramm Kulisse sowie 
mit Flächen aus dem Ba erischen Vertra snaturschutz ro ramm Wald. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der, P~anungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Das VRW grenzt gemäß Übersic t bodenkarte des fU ( •• 8'/s) direkt an eine Anmoor-/Nieder
moor/Nassgley-Einheit. ~ schich en ind in der Planung nd Umsetzung insbesondere zu berücksich
tigen und w~itestgehend zu erhalten. Er ~i~heit 60 (Bodenkomplex der Hanggleye und Quellengleye) 
gemäß der Ubersicht~ ode Karte des LfbJ (bJ,.BK2P') s6llte besonders berücksichtigt oder aus dem VRW 
heraus enommen werden. ...._ ""\.../' ~ 
Das VRyY überscl)_Reidet sich i:iicht mit wasse~ rtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Ubersc w~mungsg Biete , Wass chutzgebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserverso,r, un . Es ist nur V-.orveiner erin en Betroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig~ ·n keine_.A wirkungen zu erwarten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ei9 p itiver lim'-1'eitrag dur;,_cr C02-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus Jeic,h nach Ma abe des Ba rWaldG eschaffen werden. 
Das Y,RWJiegt teilwe·se im Landschaftsschutzgebiet ,Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
all~ vRW..lm Landscha s chutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts
schutzgebie CQarakters. 

"Da VRW liegMe ilweise im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg 
Nr. ,,Wertachta 'Q"i>Auwald" sowie in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum der Landschafts
bilds f ~ und im Pufferbereich einer visuellen Leitlinie mit sehr hoher Fernwirkung. 

~ VRW sina keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
'cten~mäler im Nähebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bezlehungen, Ortsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et

aigen tatsächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
o'r projektbezogen möglich. 

Beim etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 



Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 29 

Res en 
• 13 

w e t 

ps of~ 

eg 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Langenneafnach, Fischach 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,5-6,0 

über die Staatsstraße St 2026, die Kreisstraße A 2, Gemein
deverbindungsstraßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 8 km bis zum Umspannwerk Dinkelscherben 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu)2;aebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Erholunaswald, SchutzwaldJur L__ebensra~rh.und L--an,dschaftsbild 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgeneri-<EiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~ lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p it ive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~ r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vollsyindig im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder" und teilweise im Landschafts
-.schutzgebiet „Augs6urg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet 

.. ~L!Qsbur,.g ~ estliche Wälder" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. Der Fernwander
weg „Stau~-Meditations-Weg" quert das VRW. 

Im 0,sten überlagert das VRW Flächen des Ökoflächenkatasters (Ausgleichsfläche). 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutziebie :e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von einer._ erin en Betrqffepfleit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei~ Au . ~ irkungen erwarten. _9~ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiver Klimab i a --durch CO~ inspanmef. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe S. , a a[9G 0$C~ ffen werden. 
Das VRW liegt teilwe·se im l!arids1 aftsscl:tutzgebiet ,Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
aller VRW im Lana chaftssch tzge iet „Aug~ urg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts
schutzgebietsch rakters. 
Das VRW lie9! angrenzen an das landschaftliche Vorbehaltsgebiet des Regionalplans der Region 
AugsbUJQ r. 21 „Ried landscha!:\<:ler lller-Lech-Schotterplatten" sowie in einem unzerschnittenen, ver
kehrsanpen Raum der Landschaftsbildstufe 5 und im Pufferbereich einer visuellen Leitlinie mit sehr ho
her.lfemw irkung. 

VRW aus natu~schutzfaeh icher Sicht kritisch 
Vf-W sind k~ihe Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau

denkmäler im Nähebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bezie u gen, Ortsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et

~en t tsächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur pToje tbe:zogen möglich. 

'i3eim etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
e utz esetzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzun 



VRW Nr. 30 

lZ 

Tro e sf' 1 .(lhatlSl'i!llS 

r d. 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: „si rch der Ortslage Fischach und südwestlich des Ortsteils 
Mar ertshausen der Gemeinde Gessertshausen 

Betrie -- ~_ene migt: keine 
.eine 

ei- 5,5-6,2 
O m Höhe 
h Bayer. 
vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

über die Staatsstraße St 2026, die Kreisstraße A 3, Gemein
deverbindungsstraßen sowie Forstwege 

ca. 4 km bis zum Umspannwerk Gessertshausen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 
Lage im Naturpark: 
Lage im landschaftlichen 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: 
UmweltzustandNorbelastungen: 
Sonsti e Besonderheiten: 

Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutung: 

046 lller-Lech-Schotterplatten 
,,Augsburg - Westliche Wälder" 
nein 

Forstwirtschaft 

Erholungswald, Reg 
Bodenschutzwald 

Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und Indus 
Gemischte Bauflächen / Misch-, Dorf- und 
Außenbereichssatzungen: 

Weiler und Höfe: 

Freizeit / Erhol 
Hotel / Übernac 
Gesundheit / The 
Rohstoffabbau / B 
Verkehrsfläche 

ald für Lebensraum und Landschaftsbild, 

800 m 
300 m 
800 m 
500 m 
800 m 
500 m 
Einzelfall 
300 m 
500 m 
800 m 
800 m 
flächenhaft 
200 m 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In EinzelC lei:i können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be-
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~ndig im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder" und fast vollständig im Land
-.schaft~c t,iutzgebief „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutz
geb1e ~ ugsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
Der Fernw~elerweg „Bayerisch-Schwäbischer Jakobusweg (Oettingen-Augsburg-Buchenberg)" quert 
a sVRW. 

us naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
besteht eine leichte Uberlagerung mit Flächen aus dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm 

Wald. Im weiteren Umfeld des VRW gibt es einen Nachweis der störungsempfindlichen Art des 
Schwarzstorchs zur Brutzeit. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng ·t!rez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Die E_i_nheit 60 (Bodenkomplex de anggleye und uelle g!,eye) gemäß der Übersichtsbodenkarte des 
LfU UBK25 sollte besonders berüelc ichti t oder aus~el"(l"VRW heraus enommen werden. 
Das VRW überlagert fü:1 ' ..asserschutzgebiet geringfügig (WSG III) und überlagert teilweise ein Ein
zugsgebiet der öffentlichen rink~rv rsorgu g. 

Kleinräumig sind ke1 e Ausj,rkungen>!J~ ~ arten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiv: ~, hmabeitra~ ()iurctrCÖ2-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich napl'i iyraß abe des a ' aldG eschaffen werden. 
Das VRW lieg! fast vollständig im ~andschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisie
rung aller RW ~ Land chaftssc~ gebiet „Augsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Land
scha{tssot'lutzgebretscl'larakters. 
Das~ liegt in ein unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufen 4, teilweise 
5 , d im l?utferbereich einer visuellen Leitlinie mit sehr hoher Fernwirkung. 

V.RW aus natl{fschutzfachlicher Sicht kritisch 
Im R,W sind ke1~ ~odendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denk~er im Nähebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht

zrehu13gen, Ortsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezogen möglich. 
B~~ etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz esetzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 43 

Ooerwa d ac, 

Zusmarshausen 

KIE1 n ~ 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): , Zusmarshausen 

Landkreis(e): 

Lage: estlich des Ortsteils Grünenbaindt und der Ortslage Dinkel
sc rben 

Betrie -- ~_ene migt: keine 
.eine 

ei- 5,4 - 6, 1 
O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

über die Kreisstraße A 6, Gemeindeverbindungsstraßen so
wie Feld- und Forstwege 

ca. 4 km bis zum Umspannwerk Dinkelscherben 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- '°', 
Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu)2;aebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna ' 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windräd r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen önnte. 

··ndig im Naturpark ,A ugsburg - Westliche Wälder" und teilweise im Landschafts
• ,,Augs urg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet 

estliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

Da 'NRW überlagert eine Biotopfläche und es bestehen Überlagerungen mit Flächen des Ökoflächen
katas ers (Ausgleichsfläche) . 

. - südlich des VRW befindet sich ein Revier der kollisionsgefährdeten Art des Uhus. 

VRW aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne arizulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei~ Au . irkungen erwarten.yrf ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiver Klimab~i~a --durch C02;Einspar,un~. 
Das VRW liegt teilweise im L:ant1 :naftsscH ge iet ,Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
aller VRW im LandsojlaftsschutzgeBiet ugsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts
schutzgebietscbar1;1kfers. Das ~8.W, liegt i ·nem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum. 
Im VRW sin~ e·ne Bodendenl<mare ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler im..,_Nähebe5-e1c des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehur:1gen, Ot:tsbil.a'-1'1 und Bau~ kmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen te sächlichen erheblichen P:uswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
n~ -"PJ0jektbezogen rl\Ö9 ich. 
~ajm etwaigen Zutagetr-:e en von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
chutzgesetze (u.a. Art. , Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 



VRW Nr. 47 

escrw 

a e bach 

z 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Zusmarshausen 

ordwestlich des Ortstei ls Gabelbach des Marktes Zusmars
ha 

Betrie -- ~_ene migt: keine 
.eine 

ei- 5,4 -6,0 

über die Bundesautobahn A 8, die Kreisstraße A 4, Gemein
deverbindungsstraßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 3 km bis zum Umspannwerk Jettingen-Scheppach 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 21 „Riedellandschaft der lller-Lech-Schotterpla~n west~~n Augsburg" 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nahezu vollständiae Überlaaeruna mit Landschaftsschutzaebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,rn..._und,Landschl:lftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna' 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische • einträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Läi: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Ausw·rkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e. tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>-das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be-
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~ndig im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder" und fast vollständig im Land
-.schaft~c t,iutzgebief „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutz
geb1e ~ ugsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

urschutzfachlicher Sicht kritisch 
eeinträchtigung zu erwarten. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Eine abfallrechtliche Verdachtsfläclle Gabelba ein e ald, Katasternummer: 77200103) befindet 
sich im südlichen Tei 
Das VRW überschn asserwirtsc a Ic empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge-
setzten Überschwe sserschutzfl.ebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor s ist nu~ v en ßetroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig s Ausj,rk _en. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiv: ~, • parung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich napl'i iyraß haften werden. 
Das VRW lieg! fast vollstär:idig im andschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisie-
rung aller RW ~ haftssc~ gebiet „Augsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Land-
scha{tssot'lutz ebIetscl'larakters. 
Das~ 1 andschaftlichen Vorbehaltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg 
N ~ ,, lller-Lech-Schotterplatten" sowie in einem unzerschnittenen, verkehrsar-

Ra 

Im VR~ ind keine odendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
nkmä1 im Nähebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht

bez,etumgen Ortsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
n r>-P.rojektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal

,,s-c utzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 



Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 60 
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Topographische Informationen 

Gemeinde( n): Zusmarshausen, Weiden 

Landkreis(e): 

a ter•-- Lage: .. si rch des Ortsteils Wörleschwang der Gemeinde Zusmars
ha~ sowie südlich des Ortsteils Reutern und der Ortslage Her 

Höhe 
[m ayer. 
Win a as vom Mai 
2__024: 

i

~ ahrtsmöglichkeit: 

Weiden 

migt: keine 
ine 

467-522 

5,5 -6,0 

über die Staatsstraße St 2032, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 3 km bis zum Umspannwerk Horgau 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 21 „Riedellandschaft der lller-Lech-Schotterpla~n west~~n Augsburg" 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nahezu vollständiae Überlaaeruna mit Landschaftsschutzaebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Reaionaler Klimaschutiwald, ~Erbolunasw~kl„ Schutzy/ald für Lebensraum und Landschaftsbild 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anzah1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, dass die Erholungsfunktion dieser Gebiete be-
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~ndig im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder" und fast vollständig im Land
-.schaft~c t,iutzgebief „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutz
ge~ ":;Augsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. Der Fern
wanaerweg_)!ueg ins Land" quert das VRW. 

Da~ VRW überlagert teilweise eine Naturwaldfläche sowie mehrere Biotopflächen. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng itirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Bei Vorlie~en einer Syrosem-Ren~zi~a in der Bode~empl x,.Einheit 56a gemäß Übersichtsbodenkarte 
des LfU UBK25 , sollte<di se besonder_s berücksichti t o(jer aus dem VRW heraus enommen werden. 
Das VRyY überschne·t:tet s·ch nicht mft wasserwirts;haffhch empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmun~sgebieten, Wasserschutzfl.ebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nu~ von einer erir:i en ßetroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind ke1 e Ausj,rkungen>!J~ ~ a~en. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiv: ~, hmabeitra~ ()iurctrCÖ2-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich napl'i iyraß abe des a ' aldG eschaffen werden. 
Das VRW lieg! fast vollständig im ~andschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisie
rung aller RW ~ Land chaftssc~ gebiet „Augsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Land
scha{tssot'lutzgebretscl'larakters. 
Das~ liegt teilwe·se im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg 
Nr. ~ ,,Ri oellandschaft..a~ lller-Lech-Schotterplatten" sowie in einem unzerschnittenen, verkehrsar
men Raum un im Pufferbereich einer visuellen Leitlinie mit sehr hoher Fernwirkung. 

Im VR~ ind keine odendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
nkmä1 im Nähebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht

bezretumgen Ortsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
n r>-P.rojektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal

,,s-c utzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 



Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 61 
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Topographische Informationen 

Gemeinde( n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

i
Höhe 
ayer. 

omMai 
24: 
ahrtsmöglichkeit: 

Zusmarshausen, Weiden, Altenmünster 

endlich des Ortsteils Wetfeschwang des Marktes Zusmars
ha~ und westlich des Ortsteils Reutern der Gemeinde 
Weiden 

migt: keine 
ine 

443- 511 

5,3 -6,0 

über die Kreisstraßen A 12 und A 21, Gemeindeverbin
dungsstraßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 7 km bis zum Umspannwerk Horgau 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 21 „Riedellandschaft der lller-Lech-Schotterpla~n west~~n Augsburg" 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu) 2;aebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Reaionaler Klimaschutiwald., "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biolo ische Vielfalt 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzeif- e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene tat ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert se in oder es können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererse its können optische einträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge e enheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabs - e gehen v~ ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi n und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisctie~ ene sind ~ von der Anza lJ', und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen sowie'tgew~ iche Lar vorbelastufl)Jen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tten n~agenbez~ en~ ·E·Rze lfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärrq inge@ lten we~~ n nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen efforderlicf\ ·nd, ,wie e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r es konkreten Standorts. 
Im Gesamte~ e19eben sich dur h clie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe!\Po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten dural'i sich t5ewege de Windrä~ r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört füh en könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
Wincikraftbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebt5ar nie t>das Ausma~ ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be-
inträchtigen ö nte. 

Da 'itfdW liegt vol ständig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und überwiegend im Land
-.schafts\ -Q._Utzgebie ,Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutz
geb1e .~ugsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

urschutzfachlicher Sicht kritisch 
W überla ert eine Bioto fläche. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellf läche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min e ng t1rer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende B~ e_rschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in de Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang ties Flächen- und Boc!enschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Eine abfallrechtliche Verdachtsfläc e (Reutern/Vog ternummer:77200160) befindet sich im 
südlichen Teil des VRW 
Das VRyY überschne·det sic..t!._nicht mit wasserwirts;,haftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmun~sgebieten, Wass rschutzgebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nu~ on ·ner erin en Setroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind ker e Aus ·rkunge u e~ a"Tten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positi'1.r Klimabeitra$;{ durc C02-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus leich napl'i IYlaß abe des a ' aldG eschaffen werden. 
Das VRW liegt uberwieefend im b.andschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisie
rung alle RW i La dschaftssc~ gebiet „Augsburg - Westl iche Wälder" droht Verlust des Land
schaftssp11utzgebie cl'larakters. 
Das-4\.lR liegt teilweise im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg 
N Z'i „Ri c:lellandschaft..c:t~ lller-Lech-Schotterplatten" sowie in einem unzerschnittenen, verkehrsar
men Raum un im Pufferbereich einer visuellen Leitlinie mit sehr hoher Fernwirkung. 

Im VR~ ind keine odendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
nkmäl r im Nähebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht

bez,etiungen Ortsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsachlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
n r,g,~ojektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal

,,s-c utzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 



Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 65 

" TI 11tt<)fe 

rer 

Altenmünster 

V t;;..ii;h 1 

Wic,fl a 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

ordwestlich der Ortslage'Welden und östlich der Ortslage 
Alt ünster 

Betrie -- ~_ene migt: keine 
.eine 

ei- 5,4 -6,0 

über die Staatsstraße St 2032, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 8 km bis zum Umspannwerk Horgau 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nahezu vollständiae Überlaaeruna mit Landschaftsschutzaebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,rn._und,Landsch{iftsbild ,,,Re.e'ionaler Klimaschutzwald 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biolo ische Vielfalt 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta '." chlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be-
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~ndig im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder" und fast vollständig im Land
-.schaft~c t,iutzgebief „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutz
geb1e ~ ugsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

urschutzfachlicher Sicht kritisch 
W überla ert eine Naturwaldfläche vollständi 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutziebie :e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepfleit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei~ Au . ~ irkungen erwarten. _9~ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiver Klimab i a --durch CO~ inspanmef. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe S. , a a[9G 0$C~ ffen werden. 
Das VRW liegt fas v.,911ständ· lm Lan schaftss.efiutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisie
rung aller VRw_)m andschaft sch gebie~ ugsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Land
schaftsschutzgeb1etscharakters 
Das VRW lie9! ir:i einem unzerschn·ttenen, verkehrsarmen Raum und im Pufferbereich einer visuellen 
Leitlin ie i seh JToher ernwirkun . 

1 YRW"sin keine Boclendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler iJ1l N,ähebereictl cfes VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
t:, ziehungen,'Ortsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
wai9.ei:i tatsächli e erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur PfQJ0~ bezogen möglich . 

...Seim-e~ aigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz eseties u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzun!;f. 



VRW Nr. 68 

Laugna Biberbach 
l:l 

E c.h• 

tutze \1 

Heretsried 

Gablingen 

Bonstetten 

e 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Heretsried, Gablingen, Langweid a.Lech, Biberbach 

ordöstlich der Ortslage eretsried und nordwestlich des 
Ort fe~ Lützelburg der Gemeinde Gablingen 

Betrie -- ~_ene migt: keine 
.eine 

ei- 5,6-6,0 
O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

über die Staatsstraße St 2036, die Kreisstraße A 12, Ge
meindeverbindungsstraßen sowie Feld- und Forstwege 

ca. 7 km bis zum Umspannwerk Stettenhofen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 21 „Riedellandschaft der lller-Lech-Schotterpla~n west~~n Augsburg" 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nahezu vollständiae Überlaaeruna mit Landschaftsschutzaebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Bannwald berührt, Reafon,aler KJimaschutzwald, Erh<;>lunaswald, Bannwald berührt 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // " 800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna ' 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten Standorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be-
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~ ndig im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder" und fast vollständig im Land
-.schaft~c t,iutzgebief „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutz
geb1e ~ ugsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

I • Süd-Osten überlagert das VRW eine Biotopfläche. Ebenfalls im Süd-Osten besteht eine Überlage
rung.mit einer Fläche des Ökoflächenkatasters (Ausgleichsfläche). 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Bei Vorlie~en einer Syrosem-Ren~zi~a in der Bode~ empl x,.Einheit 56a gemäß Übersichtsbodenkarte 
des LfU UBK25, sollte<di se besonder_s berücksichti t o(jer aus dem VRW heraus enommen werden. 
Das VRyY überschne·t:tet s·ch nicht mit wasserwirts;haffhch empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmun~sgebieten, Wasserschutzfl.ebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nu~ von einer erir:i en ßetroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind ke1 e Ausj,rkungen>!J~ ~ arten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiv: ~, hmabeitra~ ()iurctrCÖ2-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich napl'i iyraß abe des a ' aldG eschaffen werden. 
Das VRW lieg! fast vollständig im ~andschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisie
rung aller RW ~ Land chaftssc~ gebiet „Augsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Land
scha{tssot'lutzgebretscl'larakters. 
Das-VJ; yv,J_iegt in eine,i: unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum. Im Norden grenzt das landschaftliche 
Vop:,ehalt~ge_eiet des R~ionalplans der Region Augsburg Nr. 21 „Riedellandschaft der lller-Lech-Schot
terplatten w strch von Aug burg" an. 

Das 'ft W befindet sich weniger als 10 km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal Wall
~ ft:skircli Biberbach (D-7-72-121-1) und weniger als 10 km zum besonders landschaftsprägenden 
Bauäenk al Burg Merkt (E-7-72-121-2). Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen 
Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
B~~ etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz esetzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 69 

Holzhei 

Gun IJ\M gen 
Aislingen 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Be 
kr 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

üciwestlich der Ortslage Glött und nordwestlich des Ortsteils 
Wa dkirch der Gemeinde Winterbach 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,5-5,9 

über die Kreisstraße GZ 11 , Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 5 km bis zum Umspannwerk Gundremmingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu)2;aebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Faunaf 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~ lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~ r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be-
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~ ndig im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder" und etwa zur Hälfte im Land
-.schaft~c t,iutzgebief „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutz
geb1e ~ ugsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

urschutzfachlicher Sicht kritisch 
eeinträchtigung zu erwarten. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng itirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der, P~anungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwirtsoQ.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~ e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei~ Au . irkungen erwarten._9~ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiver Klimab~i~a --durch C02;Einspar,unef. 
Das VRW liegt vollständig 'i Lan schaftsso utz9,e1:>iet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
aller VRW im LandsojlaftsschutzgeBiet ugsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts
schutzgebietschar. kfers. 
Das VRW liegt i einem unzersch ··1ttenen, verkehrsarmen Raum und im Pufferbereich einer visuellen 
Leitlin ie mit seH hoher Fe'mwirkung. 

Im '((/ V~f s·nd keine Boaendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau-
d :okmäle im Nähebereic des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehunge~~sbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsäch ·ctien erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nu projektbezogen möglich. 
Beim e aigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s_c atz ~etzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 71 

Holzheim 
Werg„ 

Villenb 

enwang 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

ei-
0 m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

Glött, Holzlleim, Altenmünster 

ücilich der Ortslage HolzHeim und nordwestlich der Ortslage 
Alt ünster 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

5,4 -6,0 

über die Staatsstraßen St 2032 und St 2027, die Kreisstraße 
A 21 , Gemeindeverbindungsstraßen sowie Feld- und Forst
wege 
ca. 8 km bis zum Umspannwerk Gundremmingen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 21 „Riedellandschaft der lller-Lech-Schotterpla~n west~~n Augsburg" 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nahezu vollständiae Überlaaeruna mit Landschaftsschutzaebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Erholunaswald, SchutzwaldJur L__ebensra~rh.und L--an,dschaftsbild 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna' 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - leFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich ke ine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezQQenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge@lten wer~ n utid es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p it ive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be-
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~ndig im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder" und fast vollständig im Land
-.schaft~c t,iutzgebief „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutz
geb1e ~ ugsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

Da 'NRW überlagert eine Naturwaldfläche vollständig. 
Im W sten, Nord-Osten und im Süd-Osten überlagert das VRW Biotopflächen. Im Nord-Osten, Westen 
u'pd im Süden bestehen Überlagerungen mit Flächen des Ökoflächenkatasters (Ausgleichsfläche). Im 
Westen überla ert das VRW Flächen aus dem Ba erischen Vertra snaturschutz ro ramm Wald. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sa 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne arizulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Das VRW überschneidet sr~n nie tmit wass rwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebietea, Was ersctiutzgebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversorg1,1 g Es ist nur v~p ejAer gerj gen Betroffenheit für das Schutzgut Wasser auszugehen. 
Kleinräumig siric:M<eine AuswirRunefen zu erwarten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klim~öEJitrag d r~h C02-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus lei9ti acl'l Ma~ abe des Ba aldG eschaffen werden. 
Das V,RW liegt fast..._volfständig im L;andschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisie
rung , ner ~YRW im ~ nöschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Land-
sc aftsscil,_utzgebietscn~a~ters. 
Qas VRW lie_gt im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg Nr. 21 
,,l3tedellandschaft der lller-Lech-Schotterplatten westlich von Augsburg", in einem unzerschnittenen, ver-
ke'h armen Rau owie im Pufferbereich einer visuellen Leitlinie mit sehr hoher Fernwirkung. 

urschutzfachlicher Sicht kritisch 
Im -VRW sin keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
äenkmäler im Nähebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehungen, Ortsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigJ n tatsächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
l'l\Jr projektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz esetzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 



Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 72 

~. tza d 

I 
0 ree111s;.e 1 

C' dnle 

atlzt>ofen 

Affing 

0 et> ehern v(I 

Ane~ 

Holle~ 

Hollenbach 

Topographische Informationen 

Gemeinde( n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Höhe 
Bayer. 

vom Mai 

. estlich der Ortslage Hollenbach und südöstlich der Orts
lag )>-etersdorf 

i- 5,9 -6,5 

glblfc .-------1 über die Staatsstraßen St 2035 und St 2047, Gemeindever
bindungsstraßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 7 km bis zum Umspannwerk Aichach 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 062 Donau-Isar-Hügelland // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch{iftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - leFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich ke ine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezQQenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge@lten wer~ n utid es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchti en lfönnte. 

i, s VRW überl~ert ein Dichtezentrum des Rotmilans der Kategorie 2 (50% der bekannten bayernwei
ten ~utreviere kol ·sionsgefährdeter Arten). Innerhalb des VRW befinden sich ein Schwarzmilan-Horst-
s ando nd ein Wanderfalken-Horststandort. Im Süden, in ca. - Entfernung, befindet sich ein Rot-
mU n- orststandort. 

rschutzfachlicher Sicht ungeeignet 
d der Häufun an Horststandorten. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , arizulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRW liegt im Wasserschutzgebiet (WSG ll l}tµti die Gemeittde Petersdorf und im Einzugsgebiet der 
öffentlichen Trinkwasserversorguq . 
Kleinräumig sind keine Au wirkunge zu erwarten. Großrä□mig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Kli~)eit~ durch ~O~inspar~ g. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß a6e ~ Ba WaldG eschatfen„werden. 

Das VRW befindet-~ h teilw ise ~ n~rals 1-0 km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal 
Wallfahrtskirche In lienhofen (_DJ y f-14"t-4J. Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erhebli
chen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
Beim etw ige ~utagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutzge E;tzes~ffia„4\rt. 8 Anzeige~flicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung._ 



VRW Nr. 73 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

i
Höhe 
ayer. 

om Mai 
24: 
ahrtsmöglichkeit: 

ordöstlich des Ortsteils~ llerbach der Gemeinde Holzheim 
so . • westlich südwestlich des Ortsteils Demharthöfe der 
GemeJn~e Villenba h 

migt: keine 
ine 

453-494 

5,5 -6,0 

über die Staatsstraße St 2032, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 10 km bis zum Umspannwerk Wertingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu)2;aebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biolo ische Vielfalt 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta '." chlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be-
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~ndig im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder" und etwa zur Hälfte im Land
-.schaft~c t,iutzgebief „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutz
geb1e ~ ugsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

urschutzfachlicher Sicht kritisch 
eeinträchti un zu erwarten. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng itirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwirtsoQ.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~ e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei~ Au . irkungen erwarten._9~ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiver Klimab~i~a --durch C02;Einspar,unef. 
Das VRW liegt etwa zur Hälfte ImJ,,andschäf:lssct).utzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisie
rung aller VRW im tandschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Land
schaftsschutzge I tscharakters. 
Das VRW liegt i einem unzersch ··Ittenen, verkehrsarmen Raum, im Pufferbereich einer visuellen Leitli
nie mit sehr h fler Fernwip<ung ~ <:i angrenzend an das landschaftliche Vorbehaltsgebiet des Regional-
plans de egio ugsb1:1rg Nr. 21 .~iedellandschaft der lller-Lech-Schotterplatten westlich von Augs-
burg" 

Vij}N aus.,najurschutzf~c~licher Sicht kritisch 
1m VRW sin keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau

" l mäler im äl\ebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bez·enungen, Ol'tsBildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waige ~ tsächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 

r FGj'e. bezogen möglich. 
Beim etw igen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde( n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Höhe 
Bayer. 

vom Mai 

ücil~ h des Ortsteils Gautfed und östlich der Ortslage Zusa
ma tneim 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

i- 5,4 -5,9 

über die Staatsstraße St ,2027, Gemeindeverbindungsstra
ßen und Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 5 km bis zum Umspannwerk Wertingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 21 „Riedellandschaft der lller-Lech-Schotterpla~n west~ ~ on Augsburg" 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu) 2;aebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Reaionaler Klimaschutiwald .. , "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna' 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta '." chlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen önnte. 

··ndig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und teilweise im Landschafts
• ,,Augs urg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet 

estliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

Da 'NRW überlagert eine Biotopfläche und liegt im Dichtezentrum der Kategorie 2 (50 % der bekannten 
baye,mweiten Brutreviere kollisionsgefährdeter Arten) des Weißstorchs. Im- des VRW (in ca. -

ntfernung) befindet sich ein Wiesenweihe-Neststandort. 

VRW aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutziebie :e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepfleit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei~ Au . ~ irkungen erwarten. _9~ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiver Klimab i a --durch CO~ inspanmef. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe S. , a a[9G 0$C~ ffen werden. 
Das VRW liegt teilwe·se im l!arids1 aftsscl:tutzgebiet ,Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
aller VRW im Lana chaftssch tzge iet „Aug~ urg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts
schutzgebietsc~rakters. 
Das VRW lie~im landscti ftlich~n Vorbehaltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg Nr. 21 
,,RiedellanJrscha (\o/1!!er-Lech-S ti~ tterplatten westlich von Augsburg", in einem unzerschnittenen, ver-
kehrs en Raum und im Osten im Pufferbereich einer visuellen Leitlinie mit sehr hoher Fernwirkung. 

Vij}N aus.,najurschutzf~c~licher Sicht kritisch 
1m VRW sin keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau

" l mäler im äl\ebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bez·enungen, Ol'tsBildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waige atsächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 

r profe ~ zogen möglich. 
Beim etw igen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Laugna, Brber6ach, Wertingen 

estlich der Ortslage Biberbach und östlich des Ortsteils Os
terbueh der Gemeinde Laugna 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,6-6,2 

über die Staatsstraße St 2033, die Kreisstraße DLG 1 O so-
uterbr~ wie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 6 km bis zum Umspannwerk Wertingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 21 „Riedellandschaft der lller-Lech-Schotterpla~n west~ ~ on Augsburg" 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu) 2;aebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Reaionaler Klimaschutiwald, ''Scl:)utzwala.ftu;,Lebensraum und Landschaftsbild 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // " 800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna' 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - leFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich ke ine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezQQenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge@lten wer~ n utid es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be-
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~yändig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und überwiegend im Land
-.schaft~c t,iutzgebieT„Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutz
geb1e ~ ugsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

Da 'NRW überlagert Flächen des Ökoflächenkatasters (Ausgleichsfläche). Es besteht eine Überlage
rung.mit Flächen der Arten und Biotopschutzprogramm Kulisse sowie mit Flächen aus dem Bayerischen 
V~rtragsnaturschutzprogramm Wald. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sa 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Bei Vorlie~en einer Syrosem-Ren~zi~a in der Bode~ empl x,.Einheit 56a gemäß Übersichtsbodenkarte 
des LfU (UBK25), sollte4'i se besonde s berücksichtigt oper aus dem VRW herausgenommen werden. 
Eine Verdachtsfläch~ ~eig_enhofen, ~ a~ ernummei:\..71200099) und eine abfallrechtliche Verdachts
fläche (Rieblingen, Katastern mrrier: 77300-1 13) be'fipoen sich imVRW. 
Das VRW überschneidet sr~h..n ic tmit wass rwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebietea, Was ersctiutzgebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversorg1,1 g Es ist nur v~p ejAer gerj gen Betroffenheit für das Schutzgut Wasser auszugehen. 
Kleinräumig siric:M<eine AuswirRunefen zu erwarten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klim~öEJitrag d r~h C02-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus lei9ti acl'l Ma~ abe des Ba aldG eschaffen werden. 
Das V,RW liegt ül:>e{_W·egend im La äschaftsschutzgebiet ,Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisie
rung , 11er ~YRW im !:anöschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Land
sc aftsscil_utzgebietscn~a~ters. 
Qas VRW ü agert im Süaen und Osten das landschaftliche Vorbehaltsgebiet des Regionalplans der 

e~ion AugsB r~r. 21 „Riedellandschaft der lller-Lech-Schotterplatten westlich von Augsburg" gering-
füg1 nd liegt in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum. 

Das \'IR~~indet sich weniger als 10 km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal Wall-
t hrtskircheBiberbach (D-7-72-121-1) und weniger als 10 km zum besonders landschaftsprägenden 
B adenkmal Burg Markt (E-7-72-121-2). Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen 
Ausw·rkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 



Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

„ si rch des Stadtteils Rieblrngen der Stadt Wertingen und 
sü estlich des Ortsteils Zeisenried der Marktes Meitingen 

in Betrie) 1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,8-6,1 

über die Staatsstraße St 2033, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 6 km bis zum Umspannwerk Wertingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 21 „Riedellandschaft der lller-Lech-Schotterpla~n west~ ~ on Augsburg" 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu) 2;aebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............. "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biolo ische Vielfalt 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische • einträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Läi: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Ausw·rkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e. tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>-das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be-
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~ ndig im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder" und etwa zur Hälfte im Land
-.schaft~c t,iutzgebief „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutz
geb1e ~ ugsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

urschutzfachlicher Sicht kritisch 
eeinträchti un zu erwarten. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutziebie :e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von ei{ler._ erin en Betrqffepfleit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei~ Au . irkungen erwarten._9~ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiver Klimab~i~a --durch CO2;Einspar,unef. 
Das VRW liegt etwa zur Hälfte ImJ,,andschäflssct).utzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisie
rung aller VRW im tandschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Land
schaftsschutzge I tscharakters. 
Das VRW ü~ rl gert das lands haftliche Vorbehaltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg Nr. 
21 „Riedelland chaft der II er-Le li-Schotterplatten westlich von Augsburg" geringfügig und liegt in ei
nem unzer chni e en, verkehrsali n Raum. 

Das VRW t>efindet sicn e iger als 1 0 km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal Wall
fahrtskirche~ 1berbach (D-1-72-121-1) und weniger als 10 km zum besonders landschaftsprägenden 
~ denkmal B r Markt (E-7-72-121-2). Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen 
Auswirkungen auf e~ aige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
Beim e aigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s_c atz ~etzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: ücilich des Stadtteils Bliensbach der Stadt Wertingen 

in Betrie) 1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,6-6,1 
O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

über die Staatsstraße St 2033, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feldwege 

ca. 2 km bis zum Umspannwerk Wertingen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten / / 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg -Westliche Wälder" /" '\.. 
Lage im landschaftlichen 
Vorbehaltsgebiet: 

Nr. 21 „Riedellandschaft der lller-Lech-Schotterpla~ n wes t~ ~ on Augsburg" 

Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft '-.. '\.. 
UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'-. '-.., 
Sonstige Besonderheiten: teilweise 9berlagerung mit Landschaftsschu) ~ e biet „Augsburg - Westliche Wälder", 

teilweise Uberlagerung mit Vorranggebiet für die„W,asserversorgung Nr. T313 

A 

Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutung: Schutzwald für Lebensrauin\ .1rrd„-Landschaltsbilcf, Efholungswald 

Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete / / "v / 80Ö m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustri,e{l~biete: '-. '- 300 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-, Dorf- und Kerngel:>iete. '- '-.. '- 800 m 
Außenbereichssatzungen: A o/ '-.. '- V 500 m 
Übriae Satzunaen {z.B. Einbeziehunas-/ Ortsabru_ndunassatzunaen): 800 m 
Weiler und Höfe: '-.. '- '-.. '- 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: <---._ "'\._ v Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche Nutz1,1ngen, ~ ------'-. '- 300 m 
Freizeit / Erholung / Sport / W9C-'h~nendha_usbebaüungJ Campinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtung / / '-.. '- - 800 m 
Gesundheit / Therapie / ~(Jr ~ /) '-.. '\.. 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttcteoonie.l S,tellolätze /'Recvclinaanlaaen flächenhaft 
Verkehrsfläche "-.. v / A 200 m 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vollsyindig im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder" und teilweise im Landschafts
-.schutzgebiet „Augs6urg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet 

.. ~L!Qsbur,.g Westliche Wälder" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. Der Fernwander
weg „tueg • s Land" quert das VRW. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng ·t!rez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Bei Vorlie~en einer Syrosem-Ren~zi~a in der Bo e~e nheit 56a gemäß Übersichtsbodenkarte 
des LfU (UBK25), sollte<4~ se besonde s berücksichtig us dem VRW herausgenommen werden. 
Zwei Altlastenverdac its lachen Gottm~n shofen Katas ernummer: 77300143; Bliensbach, Kataster-
nummer: 77300063) öef • 
Da •• he Wasserversorgung des Regionalplans der 
Re 
KI . Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zu nsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Au chaffen werden. 
D tzgebiet ,Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
aller y, chutzge iet „Augsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts-
s<;9tftzge Ie sc ara • ;ers. 
D~ RW liegt im lands ftaftlichen Vorbehaltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg Nr. 21 

iedellan1 schaft der lller„liech-Schotterplatten westlich von Augsburg" und in einem unzerschnittenen, 
rsarmer1 Raum . 

...Oa VR V!J. befindet sich weniger als 1 0 km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal Wall
fahrtskirche Biberbach (D-7-72-121-1 ) und weniger als 10 km zum besonders landschaftsprägenden 

'i3audenkma( Burg Markt (E-7-72-121-2). Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen 
~s~ rkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal

,,s-c utzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 



Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

No Landkreis(e): 

e 

0 500 

Lage: 

i
Höhe 
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~ 024: 
z,pahrtsmöglichkeit: 

ücilich der Stadtteile Possenried und Hirschbach der Stadt 
We mgen und westlich des Ortsteils Langenreichen des 
MarKteS>Meitin en 

migt: keine 
ine 

439-483 

5,6-6,1 

über die Staatsstraßen St 2382 und St 2033, Gemeindever
bindungsstraßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 3 km bis zum Umspannwerk Wertingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: .Augsburg -Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 21 „Riedellandschaft der lller-Lech-Schotterpla~ n wes t~~n Augsburg" 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu) 2;ae biet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch {iftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // " 800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna' 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene tat ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert se in oder es können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererse its können optische einträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge e enheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabs - ~ gehen v~ ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi n und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisctie~ ene sind ~ von der Anza lJ', t und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen sowie'tgew~ iche Lar vorbelastufl)Jen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tten n~agenbezqgen~ ·E·Rze lfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärrq inge@ lten wer~n nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen efforderlicf\ ·nd, ,wie e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r es konkreten Standorts. 
Im Gesamte~ e19eben sich dur h clie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe!\Po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten dural'i sich t5ewege de Windrä~ r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört füh en könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
Wincikraftbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebt5ar nie t>das Ausma~ ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be-
inträchtigen ö nte. 

Da 'itfdW liegt vol ständig im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder" und überwiegend im Land
-.schafts~-Q._utzgebie ,Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutz
geb1e .~ugsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

Da YRW überlagert Biotopflächen und es besteht eine leichte Überlagerung mit einer Fläche des 
Ökoflächenkatasters (Ausgleichsfläche). 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng "brez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bo~e_rschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegle1tung, die bereits in de Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang ties Flächen- und Boc!enschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Eine Altlastenverdacht •• ofen, K r:77300112) befindet sich im Bereich des 
VRW. 
Das VRyY überschn asserwirts;,haftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge-
setzten Ubers e • chutzgebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor • en Setroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig s en. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positi'1.r parung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus le ich napl'i IYla haften werden. 
Das VRW liegt '· en 1m an sc a sschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisie-
rung alle RW schaftssc~ gebiet „Augsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Land-
schaftssp11utzg rakters. 
Das ~yvJiegt im an s liehen Vorbehaltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg Nr. 21 
.. ~ dellamfschaft der III eh-Schotterplatten westlich von Augsburg" und in einem unzerschnittenen, 

rsarm m. 

Das V.. W befindet sich weniger als 10 km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal Wall
~ fts-kirgie,._Biberbach (D-7-72-121-1 ) und weniger als 10 km zum besonders landschaftsprägenden 
BaucfeRk 1al"Burg Markt (E-7-72-121-2). Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen 
Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
B i~ etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz esetzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 99 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

ordwestlich der Ortslage"Kühlenthal und südlich des Orts
teil 0 rtlfingen der Gemeinde Ehingen 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,8-6,1 

über Gemeindeverbindungsstraßen sowie Feld- und Forst
wege 

Nächstes Umspann- ca. 5 km bis zum Umspannwerk Meitingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nahezu vollständiae Überlaaeruna mit Landschaftsschutzaebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten Standorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be-
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~yändig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und fast vollständig im Land
-.schaft~c t,iutzgebieT„Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutz
ge~ ":;Augsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. Die Fern
wanaerwe „Via Romea Germanica" und „Bayerisch-Schwäbischer Jakobusweg führen ca. 200 m öst
lie des VRW vorbei. 

us naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
E;,ine Beeinträchtigung zu erwarten. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutziebie :e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von ei{ler._ erin en Betrqffepfleit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei~ Au . irkungen erwarten._9~ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiver Klimab~i~a --durch CO2;Einspar,unef. 
Das VRW liegt fast vollstän ig im.J,,_andscha~1 chu zgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisie
rung aller VRW im tandschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Land
schaftsschutzge I tscharakters. 
Das VRW liegt i einem unzersch[f1ttenen, verkehrsarmen Raum und im Pufferbereich einer visuellen 
Leitlin ie mit seH hoher Fe'mwirkung. 

Das niger als 1 0 km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal Wall-
fall ={-72-121-1) und weniger als 10 km zum besonders landschaftsprägenden 
Bauden ~ -72-121-2). Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen 
~ swirku aige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
Bei . twaigen agetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal-

es (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen ~ 



VRW Nr.109 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: endlich des Ortsteils Wertelstetten, nordwestlich des Orts
teil Neuweiler und östlich der Ortslage Buttenwiesen 

in Betrie)1~enehmigt: 3, genehmigt am 28.11 .2012 
geplar:i( keine 

ei- 5,6-5,9 
O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

über die Kreisstraße DLG 3, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Feld- und Forstwege 

ca. 5 km bis zum Umspannwerk Wertingen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu)2;aebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch{iftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna' 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmisSt nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctie t\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind, ,wi e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen önnte. 

··ndig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und teilweise im Landschafts
• ,,Augs urg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet 

estliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

Da 'NRW überlagert teilweise ein Dichtzentrum des Weißstorchs der Kategorie 2 (50% der bekannten 
baye,mweiten Brutreviere kollisionsgefährdeter Arten). 

';/RW aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne arizulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Eine Altlastenverdachtsfläche (Zi mer: 77300190) befindet sich im Bereich 
des VRW. 
Das VRyY überschne·t:tet s·ch nicht mft wasserwirts;haffhch empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmun~sgebieten, Wasserschutzfl.ebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nu~ von einer erir:i en ßetroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind ke1 e Ausj,rkungen>!J~ ~ arten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiv: ~, hmabeitra~ ()iurctrCÖ2-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich napl'i iyraß abe des a ' aldG eschaffen werden. 
Das VRW lie~ teilwei~ i Landsc~aftsschutzgebiet ,Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
aller VR}M) ~ L.:a äsoti~ sschutzg ~ et „Augsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Landschafts
schutza~l5ietschar~kters. Das VRW lie t in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum. 
Das"\tR._W befindet s· ti weniger als 1 0 km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal Burg 
~ d<t (8-:Z- 2-121-2). Im VRW sind die Bodendenkmäler mit besonders guter obertägiger Erhaltung D-

11-7330-0020 Grabhügel et r Hallstattzeit) und D-7-7330-0015 (Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstel-
lun~.) ausgewi sen. Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen Auswirkungen auf et
wai e-Kulturgüter, und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
Beim e aigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s_c atz ~etzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

EIigau 

Betrie -- ~_ene migt: keine 
.eine 

ei- 5,6 - 5,7 

über die Bundesstraße B 2, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 5 km bis zum Umspannwerk Holzheim 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 047 Lech-Wertach-Ebenen // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 6 „Lechauwald, Lechniederung und Lechleite" V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandN orbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstige Besonderheiten: vollständige Überlagerung mit Trinkwassers;~~gebiet WSG für den Zweckverband Fränk. Wirtschafts-

raum A 

A ~ "V✓ 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutung: Schutzwald für lmmission,\Lärm<-Ut")fü:J lokales,VKlimaJ, Schutzwald für Lebensraum und Landschaftsbild, 
Erholungswald, 8gAJ1wald b~rührt '-. 

f \V( '..> 
.... 

Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohnaebiete / ' "' 800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustn~ge6iete: "' 300 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-, Dorf- und ~el'Qgebiete "'- V 800 m 
Außenbereichssatzungen: "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ortsabrundungssati~rislen): 800 m 
Weiler und Höfe: r--.... "' V 500 m 
Sonstiae Siedlunasflächen: ..... "~ ..____,, Einzelfall 

Einzelhandel / aewerbliche Nutzuµaen "'- ----- ~ 300 m 
Freizeit / Erholung / Sport / )No,ehenendhallsbebauung / Campingplätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtung ~~ /") "' 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur,'- // "> 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdepqnie.f"Stellplätze">i Recyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // 200 m 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~ lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p it ive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~ r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchti en lfönnte. 

C,~s,VRW überl~ ert mehrere Biotopflächen teilweise und ist teils von Flächen der Arten und Bio
tops chutzprogram Kulisse umrandet. Im Westen grenzt das VRW an den Pufferbereich eines SPA
Gebiets. Es überlagert ein Dichtezentrum des Rotmilans und teilweise des Schwarzmilans, jeweils der 

---K one 2" 50% der bekannten bayernweiten Brutreviere kollisionsgefährdeter Arten). 

rschutzfachlicher Sicht ungeeignet 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng l irez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRW überlagert das Wasserschutzgebiet (W,SG III) der emeinde Oberdorf teilweise und liegt teil
weise im HQ100 überschwemm r;i sgebiet des Lecti. 
Kleinräumig sind keine Au wirkunge zu erwarten. Großrä□mig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Kli~)eit~ durch ~O~ inspar~ g. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß a6e ~ Ba WaldG eschatfen„werden. 
Es besteht eine teilweise Ül)errag rung mit d m I dschaftlichen Vorbehaltsgebiet des Regionalplans 
der Region Augsbul1} Nr. 6 :;techauwald:-,-bechniederung und Lechleite". 
Das VRW befindet ich in einem >1e ehrsa[Uien, unzerschnittenen Raum und die östliche Teilfläche des 
befindet sich in inem Raum de andschaftsbildstufe 4. 

Das J.R'( befindet sicfi teilweise weniger als 1 O km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal 
BurgJJl~rkt (E-7-72-1< 1'-v - Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen Auswirkungen 
a1:1f etwaige ~ lturgüter-und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
Beim etwaig n.Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s~hutz esetzes .a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 



VRW Nr.112 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

i
Höhe 

m ayer. 
Win om Mai 

~ 024: 
z,pahrtsmöglichkeit: 

estlich des Ortsteils Druisheim der Gemeinde Mertingen, 
we tlich der Ortslage Allmannshofen und nordwestlich der 
Ortsla e Ehin 

migt: keine 
ine 

414 -457 

5,5 -5,9 

über die Kreisstraßen A 23, A 24 und A 32, Gemeindever
bindungsstraßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 4 km bis zum Umspannwerk Asbach-Bäumenheim 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: .Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nahezu vollständiae Überlaaeruna mit Landschaftsschutzaebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch{iftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna' 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be-
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~yändig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und fast vollständig im Land
-.schaft~c t,iutzgebieT„Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutz
geb1e ~ ugsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

Da 'NRW grenzt an den Pufferbereich eines SPA-Gebiets. Das VRW überlagert teilweise ein Dichtzent
rum'-(fes Weißstorchs der Kategorie 2 (50% der bekannten bayernweiten Brutreviere kollisionsgefährde
e Arten). 

VRW aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne arizulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei~ Au . ~irkungen erwarten. ,9roßräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiver Klimab i a --durch CO~ inspanmi. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe S. , a a[9G 0$C~ffen werden. 
Das VRW liegt fas v.,911ständ· im Lan schaftss.efiutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisie
rung aller VRw_)m andschaft scli~ gebie~ ugsburg - Westliche Wälder" droht Verlust des Land
schaftsschutzgebIetscharakters Das VRW liegt in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum und 
teilweise im Rufferbereicti einer vi uellen Leitlinie mit hoher Fernwirkung. 

Das"\tR._W befindet s· ti eilweise weniger als 1 O km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal 
Wc!llfahrtskfr<:he Biberöac (D-7-72-121-1 ) und teilweise weniger als 10 km zum besonders land
chaftspräge tlen Baudenkmal Burg Markt (E-7-72-121-2). Im VRW ist das Bodendenkmal mit beson

rs guter obe ä"giger Erhaltung D-7-7330-0025 (Römische Straßentrasse mit Materialentnahmegru
ben) ausgewiesen. Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen Auswirkungen auf et
waig~ ujturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich . 

...Seim-e~ aigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz eseties u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzun!;f. 



VRW Nr.152 
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Mörnsheim 
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Daiting 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

üciöstlich der Ortslage Rogling und nordwestlich der Orts
lag ~ agmersheim 

Betrie ,·9_ene migt: nein 
e in 

ei- 5,8-6,3 

über die Kreisstraße DON 22 sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 8 km bis zum Umspannwerk Monheim 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 082 Südliche Frankenalb // 
Lage im Naturpark: ,,Altmühltal" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 22 „Freiflächen und Bachtäler in den Waldgebieten der.,~~ ischen Alb" 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeit ige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandN orbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu~ ae biet „Schutzzone im'"'Naturoark ,Altmühltal"' 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch {iftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder e-s können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgeneri-<EiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~ lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~ r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt voll~ ndig im Naturpark ,,Altmühltal" und teilweise im Landschaftsschutzgebiet „Schutz
zone I Naturpark ,Altmühltal"'. Der Fernwanderweg „Wallfahrerweg" quert das VRW. 

urschutzfachlicher Sicht kritisch 
W überlagert mehrere Biotopflächen. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng ·t!rez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e i!"nd Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei~ Au . ~ irkungen erwarten. _9~ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiver Klimab • a --durch CO~ inspanmef. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe S. , a a[9G 0$C~ ffen werden. 
Das VRW liegt teilwe·se im l!aridssµattsscl:lutzgebiet „Schutzzone im Naturpark ,Altmühltal"'. Das VRW 
liegt teilweise im a aschaftlicl:teoN orbeR'a~t~ ebiet des Regionalplans der Region Augsburg Nr. 22 
,,Freiflächen un~ achtäler in den Waldgebieten der Fränkischen Alb" und in einem unzerschnittenen, 
verkehrsarm aum. 

Im '((/ V~f s·nd keine Boaendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau-
d :okmäle im Nähebereic des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehunge~~sbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsäch ·ctien erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nu projektbezogen möglich. 
Beim e aigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s_c atz ~etzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.175 

Treu 

Wolferstadt 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Betrie -- ~_ene migt: keine 
.eine 

ei- 5,5-6,4 

über die Kreisstraßen DON 2 und WUG 6, Gemeindeverbin
dungsstraßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 7 km bis zum Umspannwerk Monheim 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 082 Südliche Frankenalb // 
Lage im Naturpark: ,,Altmühltal" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nahezu vollständiae Überlaaeruna mit Landschaftsschutzaebiet „Scnutzzone im Naturpark ,Altmühltal"' 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Erholunaswald nördlich" des~ RW "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Sport / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~ampinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschutfdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora). 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzeif - e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene tat ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert se in oder es können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererse its können optische einträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge e enheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabs - e gehen v~ ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi n und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisctief'l,l;bene sind ~ von der Anza lJ', und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen sowie'tgew~ iche Lar vorbelastufl)Jen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tten n~agenbez~en~ ·E·Rze lfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärrq inge@lten we~~ n nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen efforderlicf\ ·nd, ,wie e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r es konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte~ e19eben sich dur h clie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe!\Po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten dural'i sich t5ewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört füh en könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
Wincikraftbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebt5ar nie t>das Ausma~ ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen ö nte. 

Da 'itfdW liegt vol ständig im Naturpark „Altmühltal" und fast vollständig im Landschaftsschutzgebiet 
,,Schutzz0ne im Na ur ark ,Altmühltal"'. 

---9 VRW überlagert mehrere Biotopflächen und es bestehen Überlagerungen mit Flächen des Ökoflä
chenl<ataster (Ausgleichsfläche). 
Das VRW überlagert tim Osten teilweise ein Dichtzentrum des Uhus der Kategorie 2 (50% der bekann
te ayernweiten Brutreviere kollisionsgefährdeter Arten). Im Süd-Osten, in ca.- Entfernung, be
findeJi sich ein Revier der kollisionsgefährdeten Art des Uhus. 

)IRW aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellf läche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min e ng "tirer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bo~e_rschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in de Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang ties Flächen- und Boc!enschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Eine Altlastenverdachtsfläche (Wolferstadt 1, Katastemum~ 7900158) befindet sich im Bereich des 
VRW. 
Die Bodenkomplex-Ei(' l:J.ei 103 Peloso emäß ÜbersLcfitsbodenkarte des LfU (ÜBK25), ist aus dem 
VRW herauszunehmei{ / 
Das VRW überschneidet si~n nie hnit wass rwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebietea, Was ers~tiutzgebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversorgl,l g Es ist nur,,v~p ejRer gerj gen Betroffenheit für das Schutzgut Wasser auszugehen. 
Kleinräumig sin<i,.l<eine AuswirRunefen zu erwarten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimal:5En rag d r'ih C02-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus lei91i ach~a~ be des Ba WaldG eschaffen werden. 
Das V-RW' liegt fast vollständig im L:andschaftsschutzgebiet „Schutzzone im Naturpark ,Altmühltal'" und 
in ~- ~m'\ mzerschnitt~nen, verkehrsarmen Raum. 
lm.,,VRW s·n keine Boctendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler i ähebereictl äes VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
~ ·ehungen, rtsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waig__ei:i tatsächlibQ_ef!. erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur pr'Q!~~ bezoge~ öglich . 

...Se1tn--ef't!,ai~ n Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz eseties u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzun!;f. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

i
Höhe 
ayer. 

Win om Mai 
~ 024: 
z,pahrtsmöglichkeit: 

ordwestlich des Ortstei ls steinhart der Gemeinde Hains
fatt nd südöstlich des Ortsteils Wachfeld der Gemeinde 
Auhau_s (1 

migt: keine 
ine 

427-525 

5,5-6,4 

über die Staatsstraße St 2216 und die Bundesstraße B 466 
sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 7 km bis zum Umspannwerk Wechingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 082 Südliche Frankenalb, 11 O Vorland der südlichen ~ al')l<enalb 
Lage im Naturpark: .,Altmühltal" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 1 „Riesrand", V '\.__"\., 
Vorbehaltsgebiet: Nr. 22 „Freiflächen und Bachtäler in den Waldgebieten der Fränkischen Alb" 
Derzeit ige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandN orbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu~ ae biet „Schutzzone im'"'Naturoark ,Altmühltal"' 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch {iftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna' 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzel - eFl können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctie t\l;bene sind et! von der Anzah1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n lind es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicl\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt teil ise im Naturpark „Altmühltal" und teilweise im Landschaftsschutzgebiet „Schutz
zone iTQ. Naturpark ,Altmühltal"'. Der Fernwanderweg „Jakobusweg (Nürnberg-Ulm-Konstanz)" führt ca. 
§0 m sü1:löstlich des VRW vorbei. 

Da 'NRW überlagert mehrere Biotopflächen und grenzt an die Pufferzone eines SPA-Gebiets. Es über
lage eine Fläche aus dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm Wald. 
U..JS VRW überlagert ein Dichtezentrum des Weißstorchs der Kategorie 2 (50% der bekannten bayern
weiten Brutreviere kollisionsgefährdeter Arten) und liegt angrenzend an ein Dichtezentrum des Weiß
storchs der Kategorie 1 (25% der bekannten bayernweiten Brutreviere kollisionsgefährdeter Arten). 

VRW aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng l irez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Die Bodenkomplex-Einheit 103 Pelosol gemäß Üb karte des LfU (ÜBK25), ist aus dem 
VRW herauszunehmen. 
Das VRyY überschne·t:tet s·ch nicht mft wasserwirts;haffhch empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmun~sgebieten, Wasserschutzfl.ebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nu~ von einer erir:i en ßetroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind ke1 e Ausj,rkungen>!J~~ arten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiv: ~, hmabeitra~ ()iurctrCÖ2-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich napl'i iyraß abe des a ' aldG eschaffen werden. 
Das VRW lie9! __ teilwei~ i Landsc~aftsschutzgebiet „Schutzzone im Naturpark ,Altmühltal"'. Es besteht 
eine teilweJ$e tlb rl3g;rt'ng mit denJandschaftlichen Vorbehaltsgebieten des Regionalplans der Region 
Augsburg'Nr. 1 „R1es1<and" und Nr.'22 „Freiflächen und Bachtäler in den Waldgebieten der Fränkischen 
Alb' . Da "NRW liegt • e·nem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum und überlagert im Osten leicht 
d Puffernereich einer~ isuellen Leitlinie mit sehr hoher Fernwirkung sowie im Süden leicht einen 

~ aum mit d r'landschaft"sbildstufe 4. 

Im VR~ ind keine odendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
nkmä1 im Nähebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht

bez,etumgen Ortsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
n r Rrojektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal

,,s-c utzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 



Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 
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Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

i
Höhe 
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Win om Mai 
~ 024: 
z,pahrtsmöglichkeit: 

Dornstad ..,~in( ersbaindt, Oettingen i.Bay., Auhausen 

ücilich des Ortsteils Domstadt der Gemeinde Auhausen und 
nö~ lieh des Ortsteils Erlbach der Gemeinde Oettingen 
i.Ba. 

migt: keine 
ine 

422- 501 

5,5 -6,3 

über die Kreisstraßen DON 14 und DON 4 sowie Feld- und 
Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 10 km bis zum Umspannwerk Wechingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 11 O Vorland der südlichen Frankenalb // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeit ige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandN orbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet „Nördlicher Riesrand" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch {iftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung ~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzeif - e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene tat ächlic~ der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert se in oder es können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische einträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge e enheiten in diesem s and noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabs - e gehen v~ ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi n und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisctie~ ene sind ~ von der Anza lJ', und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen sowie'tgew~ iche Lar vorbelastufl)Jen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tten n~agenbez~ en~ ·E·Rze lfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärrq inge@ lten we~~ n nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen efforderlicf\ ·nd, ,wie e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r es konkreten Standorts. 
Im Gesamte~ e19eben sich dur h clie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe!\Po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten dural'i sich t5ewege de Windrä~ r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört füh en könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
Wincikraftbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebt5ar nie t>das Ausma~ ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
inträchtigen ö nte. 

Da 'itfdW liegt vol ständig im Landschaftsschutzgebiet „Nördlicher Riesrand". Bei Realisierung aller 
..J.LRW i Landschaftsschutzgebiet „Nördlicher Riesrand" droht der Verlust des Landschaftsschutzge
bietschar;aRters. 
Das VRW O_gerlagert mehrere Biotopflächen sowie eine Fläche des Ökoflächenkatasters (Ausgleichsflä
che) und grenzt an die Pufferzone eines SPA-Gebiets. Es bestehen Überlagerungen mit Flächen aus 
d Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm Wald. 
Da~ RW überlagert ein Dichtezentrum des Weißstorchs der Kategorie 2 (50% der bekannten bayern
~ iten Brutreviere kollisionsgefährdeter Arten) teilweise und liegt angrenzend an ein Dichtezentrum des 

_,Fischadlers der Kategorie 1 (25% der bekannten bayernweiten Brutreviere kollisionsgefährdeter Arten). 

VRW aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min e ng t1rer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bo~e_rschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang ties Flächen- und Boc!enschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Zwei Altlastenverdachtsflächen (11ocbenbach, Kata er umrver:77900038; Oettingen/Niederhofen, Ka
tasternummer:7790026S nd eine ~ fallrechtliche Ver. achfsfläche (Spielberg, Katasternum-
mer:77900055) befin~e~ ~ eh im Berei H des V~W. .. 
Die Bodenkomplex-Einl'leit O~ Pelosol gemäß Ubersichtsbodenkarte des LfU (UBK25), ist aus dem 
VRW herauszunehmen. Die Bodenkomplex'{ir:ilie· 115 sollte beim Vorliegen von Hanggleyen und 
Quellengleyen be~0Aders berücksic , tigtwerde oder aus dem VRW herausgenommen werden. 
Das VRW übers.e eidet sich Igit It was~ irtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Übersc emmungsgelieten, Wasserschutzgebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserverso~ un . EsJst riur von einer erin en Betroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig>sind keine Auswirkungen zu erwarten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung eifi positiver li , abeitrag durch C02-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Au,s ~lc nach Maß at>e des Ba WaldG eschaffen werden. 
Deijl VRW liegt vollstän !g-im Landschaftsschutzgebiet „Nördlicher Riesrand". Bei Realisierung aller 
V..RW im La d'schaftsschutzgebiet „Nördlicher Riesrand" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietsch
a akters. Das VR~ egt in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum. 

VR a s naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
...Oa VR',&befindet sich teilweise weniger als 10 km zum besonders landschaftsprägenden Bodendenk
.._ mairlesselberg (A-5-6929-0020). Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen Auswir
kungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
B i~ etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz esetzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



b: 
Datenblätter zu den Gebieten, die aufgrund der 
Lage im Rieskrater nicht weiterverfolgt wurden. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Best 
kraft 

sudlich der Ortslage Hohenaltheim 

in Betrieblgenehmigt: keine 
eplant: keine 

505-544 

indgeschwindlgkei- 5,9 - 6,4 
ten in 160 m Höhe 
[m/s] nach Bayer. 
Windat a vom Mai 
2024: 
Z.ufahrtsmöglichkeit: über die Staatsstraße St 2212 sowie Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 10 km bis zum Umspannwerk Nördlingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 098 Riesalb 
/ -' Lage im Naturpark: nein 

</ "' Lage im landschaftlichen Nr. 1 „Riesrand 
V 

' ' Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft A "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastungen bekannt';\.'- V 

Sonstige Besonderheiten: nein "' ,.., 

,..._ ~ ''/,/ 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutung: Schutzwald für Lebensraum' uncttangschäftsbild' / 

A \ \)~"' 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete // "-V/ 'so'o m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustri~aeb(ete: "' 300 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-, Dorf- und Kerngebiete'- "' 800 m 
Außenbereichssatzungen: A ..,,, "' "") 500 m 
Übriae Satzunaen {z.B. Einbeziehunas-/ Ortsabr undunassa_tzunaen): 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: r-- "' V Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche Nutzu,ogeh.._ ~ ------" '- 300 m 
Freizeit / Erholung / Sport / Wqefu~nendhausbe6"at1ung~/ Can,pinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtung // "' -- 800 m 
Gesundheit / Therapie / Klir / A "' 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschufüteboniej -'Sfei lolätze /'Re,,cvclinaanlaaen flächenhaft 
Verkehrsfläche '-..V/ AT 200 m 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 
Fläche, Boden: 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung cter lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einze1r· le~ können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ··chlrc e.-oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es ~ nnen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optiscli Beeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem Abstand noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr ·nde gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmiss·o en und1t5~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit, aus. ✓ 
Auf reg ionalplanerischer: bene sina te von der Anza , Art und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen soW!_e_;ge~ liche L.:ärmvorbelast;inge jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren r ür den aALagenb~~enen.Ei zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärrv. ein~e alten we cten nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlageny rt9rderlich sind,~ e t mP.or'äre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkret n.Standorts 
Im Gesamte9 rgeben sich durch die Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehen p~ itive AuswIrkunge~. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durch s eh bewe_gen<fe Windrä~er oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört füll!en könnte , ~ ~i_eht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
Windkr:aft~ u Erholu~~biete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus-
se bar ni li das Ausmaß iner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en_ ~nnte. 

GrtiQ_äsätzlich gilt d ss beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rec nen ist. Bei tier Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden-

4.un ien auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend neu anzulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei-, n für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
e~ porären Funktionsverlust von Böden bzw. Minderung ihrer natürlichen Funktionalität, insbesondere 

cter Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschützende Deckschicht, auszugehen. Es ist da
heN:J,Otwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti

W,1· Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belange des Flächen- und Bodenschutzes ausgeschlossen wer
den. 



Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft : 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Das VRW überschneidet sich nicht mit wasserwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebieten, Wasserschutzgebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nur von einer erin en Betro{f-ent,eit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind keine Auswirkungen zu erwarten. gtoßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimabeitrag durch CO2-Einspan,m . !~ alle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus leich nach Maß abe des Ba WaldG eschaffen werde(!. 
Das VRW liegt im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg Nr. 1 
„Riesrand" und in einem unzerschnittenen~ erkehrsarmen Raum T--eilweise liegt das VRW in einem 
Raum der Landschaftsbildstufe 4 sowie im, l?ut(.erbereich einer visue!)en Leitlinie mit höchster Fernwir-
kun . ,, 
Das VRW befindet sich weniger als 1 0 km zum b sonders landschaftsprägenden Baudenkmal Nördlin
gen, Stadtpfarrkirche St. Georg IT:'-lt sog. Daniel (D- -7:t_:194-214). Konkretere Aussagen zu etwaigen 
tatsächlichen erheblichen Auswirku e auf etwaige ul u .güter und sonstige Sachgüter sind nur pro
jektbezogen möglich 
Beim etwaigen Zutagetrete 00 Bodenei nkmäle ~ ifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz esetzes u.a. Art. 8 Ar:,zej 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.127 

Aop,i s 

Möttingen 
'- 1 

Hohenaltheim 

Topographische Informationen 

Gemeinde( n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

mH 
h Bayer. 
svom Mai 

Hohenaltheim, Mönchsdeggingen 

östlich der Orts1age Hohenaltheim und westlich der Ortslage 
Mönchsdeggingen 

in igt: keine 
eine 

i- 5,4 -6,3 

smöglichkeit: über die Kreisstraße DON 9 sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 9 km bis zum Umspannwerk Harburg 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 098 Riesalb, 103 Ries A 
Lage im Naturpark: nein // 
Lage im landschaftlichen Nr. 1 „Riesrand" <~"-Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen be~~nnt. "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' "' 

.... ~ ~ 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Bodenschutzwald, Schutzwald für Le~er:israum und ban,dschaftsbild 

~ ~~-
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete // "' / / 800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustri~geb(ete: " / '300 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaet>re~ '- "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: <"-,._"' "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ortsabr:,ur:idungssa tzungen): ,, 800 m 
Weiler und Höfe: ' ' '' 

..., 
500 m --Sonstige Siedlungsflächen: 

• " ............. ' ' '' Einzelfall 
Einzelhandel / gewerbliche Nutz4r,(geJ,1 '-. ,............__--....... , '- v 300 m 
Freizeit/ Erholuna / Soort / W9cll~Ffendhau~bauuna.r 0 ampinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna (/ ,,.., "' ............. > 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur "\.. '- /) "' 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie, Stellplätze / Rec ycllnganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche " ( A..,,, 200 m 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltl,mg der lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz tfällen können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene t tsächliche oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verrinqe • se1n oder es können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseitsl önnen ptische Beeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Gegebenheiten in iesem Abstand noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlung bstände gehen vor::a ssichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschi missionen und bewegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit, aus. 
Auf reg ionalplanerisc~ Ebene s· '!,. die von der-Anzahl nd Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen s0. ·e g~ erblicH ~ärmvorbelastu , e jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für d n anlagenbezogenen ~ zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte de TA-Lärr\ ei~ ehalten werde.9.unJt es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen Ejforderlic sin , wi tem orä re Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oc:ler'cles konkreten S '"'doits. 
Im Gesamte rgeben sich durc 1e SuBstitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe positive Auswirkung n, Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten d~ eh sich b~ egen~ Windr~ ~ oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört t\ihlen könnten e tzieht sich etper Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
Wiru1kraft u Erholung~ ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
eqbar nicht as Ausma ei er Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be

efnträchtigen Rö rite. 

nd ain-Donau-Weg (Tauber-Wörnitz-Linie)", ,,Via Romea Germanica" und „Roman-
ue s VRW. 
gert Biotopflächen und grenzt im Süden an den Pufferbereich eines SPA Gebiets. Im 

st~n grenzt das VRW an den Pufferbereich eines FFH Gebiets. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend eu anzulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der WindenergieanJagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min<ierung ihrer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als gru~Wjl-SS~1>-~chützende Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entspreeliende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bere.itsJn der Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf ~ lc!nge des Fläche~ ilild Bodenschutzes ausgeschlossen wer-

den. " 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwirtschaftlich empf!Pdlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsg~ ieten, Wasse c~ tzgebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . e$ ist nur v0n einer erin er:t Betroff~nH~it für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind e.J,_~ ~ swirkung~ zu erwarten. Gtoßr- mig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Kllm~ ag durch~ ~ -Einsparun . Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe cies.._Ba _WaldG eschqffen, werden. 
Das VRW liegtJeil _,,eise im rancfsGt'iaftlichen Vor'behaltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg 
Nr. 1 „Riesr~ a" owie in eine ur:rze ch~ e~ n, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 4 und 
im Pufferber:eicti einer visuellen [ejtlinie mit t)öchster Fernwirkun . 
Das VRW , efi äet teilweise sie eniger als 1 O km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal 
Nördlingel'l, Stacttp arfki ehe St. Georg mit sog. Daniel (D-7-79-194-274). Konkretere Aussagen zu et
wajge tatsächlichen erheblichen uswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur: projektbezogen m~lich. 
Beim etwaig ZutagetreteQ._ von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
sct;iatzgesetz~s (u.a. Art. 8 ,~)lzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 



VRW Nr.130 

Ap~ ofe 

Möttingen 

Mo 

OgQlll9en 

1 i 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

OmH 
Bayer. 
om Mai 

Mönchsdeggingen, Möttingen, Harburg (Schwaben) 

östlich der Orts1age Mönchsdeggingen und südlich der Orts
age Kleinsorheim 

in igt: keine 
eine 

i- 5,4 - 6,4 

über die Kreisstraße DON 9 sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 4 km bis zum Umspannwerk Harburg 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 098 Riesalb A 
Lage im Naturpark: nein // 
Lage im landschaftlichen Nr. 1 „Riesrand" <~"-Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen be~~nnt. "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' "' 

.... ~ ~ 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Leben sr-au_r'Th.-und Lanc{S'Chaftsbild, Bodenschutzwald 

~ ~~-
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete // "' / / 800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustri~geb(ete: " / '300 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaet>re~ '- "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: <"-,._"' "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ortsabr:,undungssa tzungen): ,, 800 m 
Weiler und Höfe: ' ' '' 

..., 
500 m --Sonstige Siedlungsflächen: 

• " ............. ' ' '' Einzelfall 
Einzelhandel / gewerbliche Nutz4r,(geJ,1 '-. ,............__--....... , '- v 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / W9cll~Ffendhau~ bauuna.r 0 ampinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna (/ ,,.., "' ............. > 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur "\.. '- /) "' 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie, Stellplätze / Rec ycllnganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "( A..., 200 m 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung der lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz !fällen können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene tsächliche oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verrinqe sein o_eer es können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseitsl önnen ptische Beeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Gegebenheiten i i sem Abstand noch erhebliche Auswirkun-
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlung bstände gehen vo :a ssichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschi missionen und bewegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit, aus. 
Auf regionalplaneri ch~ri Ebene s· d die von der Anzahl nd Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen s0. ,ie19et_werblicti l!ärmvorbelastu ge jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für den anlagenbezogenen Einz-elfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte de TA-Lä~ ei~ ehalten werde_9..-unJt es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ettorderlt sin , wi tem rare Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps dcie des konkreten S ,ndorts. 
Im Gesamt~ e[geben sich durc eile SuBsttt.1:1tion fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gesc. hebe positi~ Au witkung~ ~ wieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten dufc~ sich be egende Windrä~i oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört\ Ohlen könnten eq_tzieht sich eiper Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
Win,dkraft u Erholung~ ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
e~ ar nicht as Ausma ei er Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be

einträ_chti en Rönrite. 
Das ~ überla e mehrere Biotopflächen, es besteht Überlagerungen mit einer Fläche des Ökoflä-

~ henkat~sters (Ausgl i hsfläche) und mit einer Fläche aus dem Bayerischen Vertragsnaturschutzpro
gram!'Tl'"Wal . Es grenzt im Süden an den Pufferbereich eines SPA Gebiets und im Norden an den Puf
erbereic-h eme~ FFH Gebiets. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend .n.eu anzulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Mjnc:lerung ihrer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grur\,,,dwJI-SS i;.schützende Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entspre e de Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bere· in der Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf . ~~ nge des Flächen d Bodenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Das VRyY überschn ich nicjl • ~ chaftliGfi mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge-
setzten Ubers ebiet hutige)>Ieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor tr-,p{fenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig s roßräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positive~ imabei rag „ ng. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Ausg leich nactfMaßgabe de 11,affen werden. 
Das VRW • • la orbehaltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg 
Nr. 1 „Rie ·ne nen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 4 und 
im P4 llen e1t mIe mit öchster Fernwirkung. 

dichte Bestand an Bodendenkmälern. Konkretere Aussagen zu etwaigen 
swirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur pro-

on Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzl.J._ng. 



VRW Nr.131 

c. ltlgen 

Appetstio 

Möttingen 
L 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

OmH 
Bayer. 
om Mai 

Hohenaltheim 

in igt: keine 
eine 

i- 5,4 -5,6 

über Gemeindeverbindungsstraße sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 9 km bis zum Umspannwerk Nördlingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 103 Ries A 
Lage im Naturpark: nein // 
Lage im landschaftlichen Nr. 8 „Wörnitz- und Egertal mit Seitentälchen( ~ "-. 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen be~~nnt. "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' "' 

.... ~ ~ 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein ... \_, "' " / 
~ ~~-

Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete // "' / / 800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustri~geb(ete: " / '300 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaet>re~ '- "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: <"-,._"' "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ortsabr:,undungssa tzungen): ,, 800 m 
Weiler und Höfe: ' ' '' 

..., 
500 m --Sonstige Siedlungsflächen: 

• " ............. ' ' '' Einzelfall 
Einzelhandel / gewerbliche Nutz4r,(geJ,1 '-. ,............__--....... , '- v 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / W9cll~Ffendhau~ bauuna.r 0 ampinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna (/ ,,.., "' ............. > 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur "\.. '- /) "' 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie, Stellplätze / Rec ycllnganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche " ( A..,,, 200 m 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Fläche, Boden: 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltl,mg der lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz !fällen können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene t tsächliche oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verrinqe • se1n oder es können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseitsl önnen ptische Beeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Gegebenheiten in iesem Abstand noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlung bstände gehen vor::a ssichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschi missionen und bewegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit, aus. 
Auf reg ionalplanerisc~ Ebene s· '!,. die von der-Anzahl nd Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen s0. ·e g~ erblicH ~ärmvorbelastu , e jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für d n anlagenbezogenen ~ zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte de TA-Lärr\ ei~ ehalten werde.9-tm • es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen Ejforderlic sin , wi tem or-are , eschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oc:ler'cles konkreten S '"'doits. 
Im Gesamte rgeben sich durc 1e SuBstitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe positive Auswirkung n, Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten d~ eh sich b~ egen~ Windr~~ oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört t\ihlen könnten e tzieht sich elPer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
Wiru1kraft u Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
eqbar nicht as Ausma ei er Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be

efnträchti en Rönrite. 
Das ~ liegt angr~ zend an ein Dichtezentrum der Wiesenweihe der Kategorie 2 (50% der bekann-

1:enj)a ernweiten Brutr~viere kollisions efährdeter Arten . 
Gru clsätzUc gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 

~ a recfine 1st. ~ei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
fu ·on auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend neu anzulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. e· den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporä~ Funktionsverlust von Böden bzw. Minderung ihrer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschützende Deckschicht, auszugehen. Es ist da
he 0lwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
ge . Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der Planungsphase ansetzt, können er

ebliche negative Auswirkungen auf Belange des Flächen- und Bodenschutzes ausgeschlossen wer-
den. 



Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft : 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Das VRW überschneidet sich nicht mit wasserwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebieten, Wasserschutzgebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nur von einer erin en Betroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind ke ine Auswirkungen zu erwarten Gr ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimabeitra durch C02-Eins anm . 
Das VRW liegt teilweise im landschaftlichen 6rpe1<1-~ltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg 
Nr. 8 „Wörnitz- und Egertal mit Seitentälchen" snwie JA einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum 
der Landschaftsbildstufe 4. 
Das VRW befindet teilweise sich weniger als 10 km zum beso~ders landschaftsprägenden Baudenkmal 
Nördlingen, Stadtpfarrkirche St. Georg m· sog. Daniel (D-7-79-194-274). Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen Auswirk gen auf etwaige Kultyrgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutage~ ten vo Bodendenkmäl ie Vorschriften des Bayerischen Denkmal-
schutzgesetzes (u.a. Art 8 Anzeigepföcht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.132 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: estlich der Ortslage Großsorheim 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,4 -5,6 
O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

über die Bundesstraße B 25, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Feldwege 

ca. 5 km bis zum Umspannwerk Harburg 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 103 Ries, 098 Riesalb // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Fläche, Boden: 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ~chlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen v.9raussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und t>◄~egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 
i, s VRW lieg ~ grenzend an den Pufferbereich eines FFH-Gebiets und an ein Dichtezentrum der Wie
senw itie der Kate rie 2 50 % der bekannten ba ernweiten Brutreviere kollisions efährdeter Arten . 
G un s ··tzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion~ usl agehen. Gleiches gilt für entsprechend neu anzulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun

e~. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
t ~p~ ären Funktionsverlust von Böden bzw. Minderung ihrer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der'Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschützende Deckschicht, auszugehen. Es ist da-
n r notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belange des Flächen- und Bodenschutzes ausgeschlossen wer
den. 



Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Das VRW überschneidet sich nicht mit wasserwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebieten, Wasserschutzgebiej und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nur von einer erin en BetroJ,fer,iHeit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind keine Auswirkungen zu erwarten. Gro r'· umig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimabeitra durch C02-Einspar<11n . 
Das VRW lie t in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen R-aum der Landschaftsbildstufe 4. 
Im VRW sind keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler im Nähebereich des VRW. lnsg_esamt sind keine erhe lieben Beeinträchtigungen von Sicht
beziehungen, Ortsbildern und Baudenkmäre nt~ uensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen Auswirkunge auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von o~ ndenkmälern'Qreifen d·e Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz esetzes u.a. A . Anzei e flieht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.135 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Betrie ,·9_ene migt: nein 
ein 

ei- 5,4 -5,5 

über die Bundesstraße B 25 sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 5 km bis zum Umspannwerk Harburg 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 103 Ries // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 
Fläche, Boden: 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz,e f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem B and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ enen'Eir-,zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lär"l ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 

Gru dsätzlich gilt, -ss beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rec~en ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden

--funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend neu anzulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
..gen. Ber-de.a)ür die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
"1emporären Funktionsverlust von Böden bzw. Minderung ihrer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
d r Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschützende Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti

n. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der Planungsphase ansetzt, können er
Hebliche negative Auswirkungen auf Belange des Flächen- und Bodenschutzes ausgeschlossen wer
den. 



Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Das VRW überschneidet sich nicht mit wasserwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebieten, WasserschutzgebieJ und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nur von einer erin en BetroJ,fer,iHeit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind keine Auswirkungen zu erwarten. Gro r'· umig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimabeitra durch C02-Einspar<11n . 
Das VRW lie t in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen R-aum der Landschaftsbildstufe 4. 
Im VRW sind keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler im Nähebereich des VRW. lnsg_esamt sind keine erheblicben Beeinträchtigungen von Sicht
beziehungen, Ortsbildern und Baudenkmäfe~~uensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen Auswirkunge auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von o~ndenkmälern'Qreifen d·e Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz esetzes u.a. A . Anzei e flieht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.137 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: estlich des Stadtteils H0,)pingen der Stadt Harburg 
(Sctiwaben) 

in Betrieblgenehmigt: keine 
eplant: keine 

411 - 419 

indgeschwindlgkei- 5,3 - 5,5 
ten in 160 m Höhe 
[m/s] nach Bayer. 
Windat a vom Mai 
2024: 
Z.ufahrtsmöglichkeit: über die Bundesstraße B 25 sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 5 km bis zum Umspannwerk Harburg 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 103 Ries // 
Lage im Naturpark: nein /_, 
Lage im landschaftlichen nein 

</"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekan1<1,f.\.. "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' V 

A "" ~ Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V('- "' /> 

A \\',~'V 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete 
A "' 

// ·"soo m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustrieg~öi~te: "V/ 30bm 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kerna~l>iete "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

/ '"' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ortsabra ndung~satzungen):, '> 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche Nutzungen--_ "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Woch,enendhausbebauu.nCJ / Camoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna /~ "' ---- "' ' 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' -- 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuitcteponie / $tellplätie /"ijecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // "") 200 m 

V 
V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 
Fläche, Boden: 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung"Cter lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einze1r· le~ können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ··chlrc e.-oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es ~ nnen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optiscli Beeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G ebenheiten in diesem M>stand noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr ·nde gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmiss·o en und l:5ewegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit, aus. 
Auf reg ionalplanerischer: bene sina te von der Anza , Art und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen soW!_e_;ge~ liche L.:ärmvorbelast;inge jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren r ür den aALagenb~ genen.Ei zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärrv. ein~e alten we cten nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlageny rt9rderlich sind,~ e t mP.oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkret n.Standorts 
Im Gesamte9 rgeben sich durch die Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehen p~ itive AuswIrkunge~. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durch s eh bewe_gen<fe Windrä~er oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört füll!en könnte , ~ ~i_eht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
Windkr:aft~ u Erholu~~biete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus-
se bar ni li das Ausmaß iner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en_ ~nnte. 

GrtiQ_äsätzlich gilt d ss beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rec nen ist. Bei tier Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden-

4.un ien auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend neu anzulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei-, n für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
e~ porären Funktionsverlust von Böden bzw. Minderung ihrer natürlichen Funktionalität, insbesondere 

cter Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschützende Deckschicht, auszugehen. Es ist da
heN:J,Otwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti

W,1· Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belange des Flächen- und Bodenschutzes ausgeschlossen wer
den. 



Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Das VRW überschneidet sich nicht mit wasserwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebieten, Wasserschutzgebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nur von einer erin en Betro{f-ent,eit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind keine Auswirkungen zu erwarten. gtoßr,äumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimabeitra durch C02-Einspar,un . 

Im VRW herrscht ein extrem dichter Bestand an Bodendenkmälem. Konkretere Aussagen zu etwaigen 
tatsächlichen erheblichen Auswirkungen au etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur pro
jektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von Bodendenkm·· rn greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.138 Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Best 
kraft 

kei
in 160 m Höhe 
s] . Bayer. 

nd vom Mai 
4: 
hrtsmöglichkeit: 

Nächstes Umspann
werk: 

in Betrieblgenehmigt: keine 
eplant: keine 

490-527 

5,8 -6,3 

über die Kreisstraße DON 1, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Feld- und Forstwege 

ca. 5 km bis zum Umspannwerk Nördlingen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 103 Ries // 
Lage im Naturpark: nein /_, 
Lage im landschaftlichen Nr. 1 „Riesrand" 

</"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekan1<1,f.\.. "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' V 

A "" ~ Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Erholunaswald, Bodensctfutzwald, Schutzwald für~ eß'ensraum und Landschaftsbild 

A \\',~'V 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete 
A "' 

// ·"soo m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustrieg~öi~te: "V/ 30b m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kerna~l>iete "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

/ '"' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ortsabra ndung~satzungen):, '> 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche Nutzungen--_ "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Woch,enendhausbebauu.nCJ / Camoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna /~ "' ---- "' ' 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' -- 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuitcteponie / $tellplätie /"ijecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // "") 200 m 

V 
V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 
Fläche, Boden: 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung cter lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einze1r· le~ können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ··chlrc e.-oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es ~ nnen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optiscli Beeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem Abstand noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst ··nde gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmiss·o en und l:5ewegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit, aus. 
Auf reg ionalplanerischer: bene sina te von der Anza , Art und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen soW!_e_;ge~ liche L.:ärmvorbelast;inge jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren r ür den aALagenb~~enen.Ei zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärrv. ein~e alten we cten nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlageny rt9rderlich sind,~ e t mP.oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkret n.Standorts 
Im Gesamte9 rgeben sich durch die Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehen p~ itive AuswIrkunge~. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durch s eh bewe_gen<fe Windrä~er oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört füll!en könnte , ~ ~i_eht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
Windkr:aft~ u Erholu~~biete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus-
se bar ni li das Ausmaß iner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en_ ~nnte. 

GrtiQ_äsätzlich gilt d ss beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rec nen ist. Bei tier Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden-

4.un ien auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend neu anzulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei-, n für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
e~ porären Funktionsverlust von Böden bzw. Minderung ihrer natürlichen Funktionalität, insbesondere 

cter Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschützende Deckschicht, auszugehen. Es ist da
heN:J,Otwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti

W,1· Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belange des Flächen- und Bodenschutzes ausgeschlossen wer
den. 



Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft : 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Das VRW überschneidet sich nicht mit wasserwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebieten, Wasserschutzgebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nur von einer erin en Betro{f-ent,eit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind keine Auswirkungen zu erwarten. <joßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimabeitrag durch CO2-Einspan,m . !~ alle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus leich nach Maß abe des Ba WaldG eschaffen werde(!. 
Das VRW liegt im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg Nr. 1 
,,Riesrand" sowie in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Ratt{Tl der Landschaftsbildstufe 4 . 
Das VRW befindet teilweise sich weniger al 1 0 km zum besonders ~ ndschaftsprägenden Baudenkmal 
Nördlingen, Stadtpfarrkirche St. Georg mit sog ~ aniel (D-7-79-194-274). Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige K lturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetr~l ~n von BoQendenkmälern gr: ife clie Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutzgesetzes (u.a.Aq.~ ~Anzeigepflicill ). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.140 Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

ei-
0 m Höhe 
h Bayer. 
vom Mai 

ordwestlich der Ortslage"Schmähingen und südöstlich der 
Ort fage Herkheim 

in Betrie) 1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

5,7 -6,2 

über Gemeindeverbindungsstraßen sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 5 km bis zum Umspannwerk Nördlingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 103 Ries // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 1 „Riesrand" V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............. "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biolo ische Vielfalt Fauna/Flora . 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ~chlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen v.9raussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und t>◄~egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

wa „Jakobusweg (Nürnberg-Ulm-Konstanz)", ,,Main-Donau-Weg (Tauber-Wörnitz-Li-
mea Germanica" und „Romantische Straße" ueren das VRW. 
nzt an den Pufferbereich eines FFH-Gebiets. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng ·t!rez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e i!"nd Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. G oßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimab~it~a durch CO2.Einspar1m . 
Das VRW liegt im landschaft\°che "Vo behalts eb·et des Regionalplans der Region Augsburg Nr. 1 
„Riesrand", in eine;n unzersctiriittenen vefkenr:sarmen Raum der Landschaftsbildstufe 4 und teilweise 
im Pufferbereic!)~ µer visuellen LeitJinie m· ochster Fernwirkung. 
Das VRW bef~n e1 teilweise sich weniger als 10 km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal 
Nördlinge , S a tpfarrkirc e St. eorg mit sog. Daniel. Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen 
erhebliche Auswir-kung.en auf e ai e Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen 
mögli.efi. 
Beim ew aigen Zutag reten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s utzges~es (u.a. Ä~ 8..Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen NJJ~ung. 



VRW Nr.143 

Ru~lstett 

Alerheim 

A he 

Hu1< 

n Huisheim 
1 

L 

Harburg (Schwab 

HAi:tB,t.R,G { Kraizror 

er. 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

.. st Hf h des Stadtteils Heroldingen der Stadt Harburg (Schwa
be il"und südwestlich der Ortslage Huisheim 

Betrie ,·9_ene migt: nein 
e in 

ei- 5,3-6,1 

über die Staatsstraße 2384, die Kreisstraße DON 37, Ge
meindeverbindungsstraßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 3 km bis zum Umspannwerk Harburg 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 082 Südliche Frankenalb // 
Lage im Naturpark: ,,Altmühltal" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 22 „Freiflächen und Bachtäler in den Waldgebieten der.,~~ ischen Alb" 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu~ ae biet „Schutzzone im'"'Naturoark ,Altmühltal"' 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch {iftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biolo ische Vielfalt Fauna/Flora . 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelasJungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

W li turpark ,,Altmühltal" und teilweise im Landschaftsschutzgebiet „Schutzzone im Na-
• hlta . 
nzt an die Pufferbereiche eines FFH- und eines SPA-Gebiets. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW liegt teilwe·se im la dschaftrcnen VoJBehaltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg 
Nr. 22 „Freifläch n tmd Bachtäler:: i den Waj.ogebieten der Fränkischen Alb" sowie teilweise im Land
schaftsschutz ebiet „Schutzzol\e ·m Naturpark „Altmühltal" und in einem unzerschnittenen, verkehrsar
men Raum sqwie im Pµ e ,berer ti einer visuellen Leitlinie mit höchster Fernwirkun . 
Im VRW i d kein Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmä~r im Nähebereich des VRW . Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bez·e ngen, Ortsbil er und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen er,beblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezegen möglietl. 
~i'tl etwaige utagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal-
schutz esetzes u.a.,.Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtige • 



VRW Nr.144 

Mldtfad 

~ud~lstett 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Harburg (Schwaben), Huisheim 

ordöstlich des Stadtteil~ l,eroldingen der Stadt Harburg 
(Sc aben) und westlich der Ortslage Huisheim 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,4 -5,8 

über die Staatsstraße 2221 , Gemeindeverbindungsstraßen 
und Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 5 km bis zum Umspannwerk Harburg 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 103 Ries, 082 Südliche Frankenalb // 
Lage im Naturpark: ,,Altmühltal" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 12 „Feuchtflächen im Ries", V '\,_~ 
Vorbehaltsgebiet: Nr. 22 „Freiflächen und Bachtäler in den Waldgebieten der Fränkischen Alb" 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............. "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz,e f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem B and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräd r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

~turpark ,,Altmühltal". 
enzend an den Pufferbereich eines FFH-Gebiets und eines SPA-Gebiets. Es überla

e eines Dichtezentrums des Weißstorchs der Kategorie 2 (50% der bekannten bayernweiten 
r:eJsßllisionsgefährdeter Arten) und Flächen des Ökoflächenkatasters (Ausgleichsfläche). 

s naturschutzfachlicher Sicht kritisch 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der, P~anungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. G oßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimab~it~a durch C02.Einspar1m . 
Das VRW liegt teilweise in de~ la asc~ ftl ic e V rbehaltsgebieten des Regionalplans der Region 
Augsburg Nr. 22 „lireifläche und Bac täter:: in en Waldgebieten der Fränkischen Alb" und Nr. 12 
,,Feuchtflächer;i 1hl'Ries" sowievin einem 1:mzerschnittenen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbild
stufe 4. 

Im ~ Wtfierrscht e·n dichter Bestand an Bodendenkmälern. Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsäch
liche ,,,~~blichen Aas iQ<ungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezo-
ge mogl icH. \") 
Beim etwaigen utagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutzgesetzes (a"a. Art. 8 Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 
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Topographische Informationen 

Gemeinde( n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Höhe 
Bayer. 

vom Mai 

Qstl'ch des Ortsteils Appetshofen der Gemeinde Möttingen 
•• dlich der Ortslage Alerheim 

in Betrie)igenehmigt: keine 
geplar:i( keine 

i- 5,5- 6,0 

über die Staatsstraße St 2221 , die Kreisstraße DON 10, Ge
meindeverbindungsstraßen sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 6 km bis zum Umspannwerk Harburg 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 103 Ries // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 8 „Wörnitz- und Egertal mit Seitentälchen" V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Bodenschutzwald, Scnutiwtilfcr-für Lebensraum uod Landschaftsbild 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz,e f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem B and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und.f> ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ enen'Eir-,zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lär"l ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 
i, s VRW lieg ~ngrenzend an den Pufferbe~eich eines FFH-Gebiets und eines SPA-Gebiets. Es überla
gert •~ Biotopflä e und eine Fläche des Okoflächenkatasters (Ausgleichsfläche) sowie Flächen ei
nes Dicfitezentrums des Weißstorchs der Kategorie 2 (50% der bekannten bayernweiten Brutreviere 
k-OI ·sionsgefährdeter Arten). 
Im Sücl-0 s~ . in ca. Entfernung, befindet sich ein Weißstorch-Horststandort. 

'--------------'--____ ,.,_._ ____ -=-..;..._--



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng itirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwirtsoQ.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~ e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW überla~ ft das lan~sE._haftlic en.-Vort>.ehaltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg 
Nr. 8 „Wörnitz- un Egertal mrt ~eitE ntälch geringfügig und liegt in einem unzerschnittenen, ver-
kehrsarmen ~ ijm der Landsch,aftsbildstufe 4. 
Im VRW s·nc:1 ei ho5-Prap gige odendenkmäler (Schloss der Neuzeit und Eisenzeitliche Viereck-
schanze,) ausg~ esen. onkreter~ ~ ussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen Auswirkungen auf 
etwaige ulturgüte u • d sonstige Sa chgüter sind nur projektbezogen möglich. 
Beim ew aigen Zutag reten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s utzges~es (u.a. Äit, 8._Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen NJJ~ung. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Betrie ,·9_ene migt: nein 
ein 

ei- 5,4 -5,5 

über die Staatsstraße St 2213, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 5 km bis zum Umspannwerk Wechingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 103 Ries // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 12 „Feuchtflächen im Ries" V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzraum für Lebensrat111;1.unc:l Landsct;\aftsbild,{fnax.1 Dm) 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ men größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lä~ v.orbelasJungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Ausw·rkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 
i, s VRW gren~ an den Pufferbereich eines SPA-Gebiets und liegt in einem Dichtezentrum des Weiß
stor ti der Kategori'e 2 (50% der bekannten bayernweiten Brutreviere kollisionsgefährdeter Arten). 

rschutzfachlicher Sicht kritisch 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, P~anungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen Z.\J erwarten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1m . Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW überlagßll das lan schaftlic en..Vorb:ehaltsgebiet des Regionalplans der Reg ion Augsburg 
Nr. 12 „Feuchtflächen im Ries" eHweise □nq,ltegt in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum der 
Landschaftsbilc:I tufe 4. 

Im VB.W sind keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
deJll< ~e im Näheb re·ch des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
be?iehungen Ortsbilde~ und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tats~ rchen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 

r projektbezQgen möglich. 
Bei~~ aigen Z~ agetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen ~ 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

estlich des Ortsteils Holzkirchen der Gemeinde Wechingen 

Betrie ,·9_ene migt: nein 
ein 

ei- 5,4 -5,6 

über die Staatsstraße St 2221 , Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 3 km bis zum Umspannwerk Wechingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 103 Ries // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz,e f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem B and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und.f> ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 
i, s VRW gren~ an den Pufferbereich eines SPA-Gebiets und an eine Feldvogelkulisse. Die störungs-
emp mdliche Art et chwarzstorchs wurde im Umfeld nachgewiesen. 

~ in Ho ststandort der kollisionsgefährdeten Art des Weißstorchs befindet sich in ca. -östlicher 
6 ernung und ein Horststandort der kollisionsgefährdeten Art des Rotmilans befindet sich im Nord
westen, h'l~ . - Entfernung. 

VR~ aus naturschutzfachlicher Sicht geeignet 
Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen für Rotmilan (z.B. Antikollisionssystem) anordnen. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne arizulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng l irez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~ e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimab~it~a durch C02.Einspar1m . 

Das VRW befindet.tejlweise ich w~n~rals 1 CYkm zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal 
Nördlingen, Stad P.farrkirche t. Georg mit s_gg. Daniel. Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen 
erheblichen Auswirkungen auf twaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen 
möglich. 
Beim_ eJ1Vaigen Zutage~ en von o endenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal-
schutza~setzes u.a. ~ rt. 8 Anzei flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.159 Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

n Maihingen Landkreis(e): 

Lage: 

in Betrie)igenehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,6- 5,8 
O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

über die Bundesstraße B 26 sowie Feldwege 

ca. 4 km bis zum Umspannwerk Nördlingen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 103 Ries // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Fläche, Boden: 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und.f> ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S . ndorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 
i,~ v RW überl gert eine Fläche des Ökoflächenkatasters (Ausgleichsfläche) leicht. Im Süden, in ca. 

Entfernun ;,,Befindet sich ein Neststandort der kollisions efährdeten Art der Wiesenweihe. 
G un s ··tzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion~ usl agehen. Gleiches gilt für entsprechend neu anzulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun

e~. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
t ~ p~ ären Funktionsverlust von Böden bzw. Minderung ihrer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der'Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschützende Deckschicht, auszugehen. Es ist da-
n r notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belange des Flächen- und Bodenschutzes ausgeschlossen wer
den. 



Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft : 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Das VRW überschneidet sich nicht mit wasserwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebieten, Wasserschutzgebiej und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nur von einer erin en BetroJ,fer,iHeit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind keine Auswirkungen zu erwarten. Gro r'· umig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimabeitra durch CO2-Einspar<11n . 
Das VRW lie t in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen R-aum der Landschaftsbildstufe 4. 
Das VRW befindet teilweise sich weniger als 10 km zum beson er~ landschaftsprägenden Baudenkmal 
Nördlingen, Stadtpfarrkirche St. Georg mi ~og. Daniel. Konkreter Aussagen zu etwaigen tatsächlichen 
erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kult güter und sonstige Sac~güter sind nur projektbezogen 
möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von ~ dendenkmäle ~eifen die 1/orschriften des Bayerischen Denkmal-
schutz esetzes u.a. Art. 8 Anzei e {licht . ~, 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.162 

,,, Munningen 
1wöf\;A11JIT' 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,4 -5,5 

über die Kreisstraßen DON 5 und DON 7, Gemeindeverbin
dungsstraßen sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 3 km bis zum Umspannwerk Wechingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 103 Ries // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landschl:lftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelasJungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Ausw·rkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 
i, s VRW gren~ an den Pufferbereich eines SPA-Gebiets sowie an eine Feldvogelkulisse und überla
gert~ iotopflächen,_ befinden sich zwei Rotmilan-Horststandorte. Im weiteren Umfeld gab es 
zwei Nacbweise der störungsempfindlichen Art des Schwarzstorchs und das VRW grenzt an den Puffer
t>e(e1ch eines Fledermaus-Quartiers. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng l irer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der, P~anungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~ e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW grenzt art-das lanblschaftlic e Voepebaltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg Nr. 
12 „Feuchtflächen • Ries" un lie ·n eine.wunzerschnittenen, verkehrsarmen Raum der Landschafts
bildstufe 4. 
Das VRW befin et teilweise sicH weniger als 1 O km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal 
Nördlingen Stadtpfarfk· ,ehe St. Ge~rg mit sog. Daniel. Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen 
erheblic en Auswi u gen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen 
möglic . 
~~ etwaigen Zutagetr-:e en von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
chutzgesetze (u.a. Art. , Anzeigepflicht) .. 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 



VRW Nr.1 63 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

ei-
0 m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

üciöstlich des Stadtteils Pfäfflingen der Stadt Nördlingen 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

5,4 -5,6 

über die Kreisstraßen DON 5 und DON 7, Gemeindeverbin
dungsstraßen sowie Feldwege 

ca. 4 km bis zum Umspannwerk Wechingen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 103 Ries // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch {iftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Fläche, Boden: 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und.f> ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelasJungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·nakraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 
i, s VRW gren~ an den Pufferbereich eines SPA-Gebiets und eines Fledermaus-Quartiers. Im weiteren 
UmJ f~ gab es z-n i . achweise der störungsempfindlichen Art des Schwarzstorchs. Zwei Rotmilan-

~ orsts~andorte befinden sich im Süd-Osten, in ca. bzw. ca. Entfernun . ____ ....._ ______ ..... 
G nasä1zlrch gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 

-{LI reclTnenJ,st. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
~ unktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend neu anzulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun-
g n. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
tem~ rären Funktionsverlust von Böden bzw. Minderung ihrer natürlichen Funktionalität, insbesondere 

r Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschützende Deckschicht, auszugehen. Es ist da
Her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belange des Flächen- und Bodenschutzes ausgeschlossen wer
den. 



Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Das VRW überschneidet sich nicht mit wasserwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebieten, Wasserschutzgebiej und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nur von einer erin en BetroJ,fer,iHeit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind keine Auswirkungen zu erwarten. Gro r~ mig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimabeitrag durch CO2-Einspar. , n . Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus leich nach Maß abe des Ba WaldG eschaffe werden. 

Das VRW befindet teilweise sich weniger ~ 10 km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal 
Nördlingen, Stadtpfarrkirche St. Georg mit s~ . Daniel. Konkretere :A.1:1ssagen zu etwaigen tatsächlichen 
erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturg ··te und sonsti~ Sachgüter sind nur projektbezogen 
möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von o~ ndenkmälern'Qreifen d·e Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz esetzes u.a. A . Anzei e tlksht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Be 
kr 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

„st Hf h und südöstlich der;Örtslage Wechingen sowie südlich 
des.O~ teils Laub der Gemeinde Munningen 

in Betrie) 1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,4 -5,5 

über die Kreisstraße DON 5, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 1 km bis zum Umspannwerk Wechingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 103 Ries // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzraum für Lebensrat111;1.unc:ll andschaftsbild/ / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschutfdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'der lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz,e1t·· eR können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene tat ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabs ·~ e gehen v~ ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch ~ eräuschimmissi nen und.f> wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplaneris~~~ene sin ~ e von der Anza und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gewerbliche Lär vorbelastufigen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~e~ ~agenbez~ enea~·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärll\ einge~ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erforderlich,.s·nd,..-Wi emporäre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamte , e19eben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i positive Aus irkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durol'i sich IJewege de Windrader oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört fühlen könnte!\, entzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
Win<ikra{fbau Erholun~ ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lföonte. 
i, VRW übeH~gert eine Biotopfläche sowie Flächen aus dem Bayerischen Vertragsnaturschutzpro
gral"Q! Wald und gr nzt an die Pufferbereiche zweier SPA-Gebiete und eines FFH-Gebiets. Im weiteren 

4.Jmfeld ab es zwei Nachweise der störun sem findlichen Art des Schwarzstorchs. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min e ng t1rer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bo~e_rschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in de Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang ties Flächen- und Boc!enschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Das VRyY überschneide~ h nicht i t asserwirtscha 11ct:i empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwem ngsgebieten, asserschut~ ebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es is~nur von einer eriri en,Betroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind keine Ausf irRungeA zu e~ rte , Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver ~ tt abeitr~g durc C02-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Ausg leich nach,Ma,ßgabe de91,BayV\(a~eschaffen werden. 

Im VRW herr ht ein extr~ dic ,t ~ Bestand an Bodendenkmälern. Konkretere Aussagen zu etwaigen 
tatsächlich n er,b , lie~en AuswirRungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur pro
jektbezogen mögn h. 
B~ m e aigen Zutag eten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
se~.1:1 zges~es (u.a. Art, &.Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen NJJ~ung. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 
vom Mai 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,4 - 5,5 

über die Kreisstraße DON 5 sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 3 km bis zum Umspannwerk 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 103 Ries // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und.f> ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S . ndorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 

rschutzfachlicher Sicht kritisch 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne arizulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwinsoQ.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebi~n. WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. G oßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimab~it~a durch C02.Einspar1m . 

Im VRW sind keinß"Bodende kmale a gewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler im Nanet>ereich des V/R . lnsge~ mt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehungen rtsbildern und Bauaenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et-
waigen tatsä'G tichen ~ li~ liche uswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projekt ezoge m~hch. 
Beim etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
seil t? e etzes u.a. Ätt.. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.170 Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

endlich und nordwestlich äes Ortsteils Munzingen der Ge
rne· äe Wallerstein an der Grenze zu Baden-Württemberg 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,6-6,1 

über die Bundesstraße B 25, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 6 km bis zum Umspannwerk Nördlingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 102 Vorland der östlichen schwäbischen Alb, 103 Rie~/ / 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,rn._und,Landsch {iftsbild,,,Sodenschutzwald 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S . ndorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Das VRyY überschnei i t asserwirts findlichen Gebieten, wie z.B. festge-
setzten Ubers hu~e ,e en und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor • etroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig s , Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ein positiver Jltabeit~ g durc ~ msparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Ausgleich nach,Maj!gabe de9' aldG'-g~ haffen werden. 

s VRW liegt i eine enen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 4 und überla-
• • itlinie mit höchster Fernwirkun leicht. 

iger als 1 O km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal 
Nördl. mit sog. Daniel. Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen 
erh us etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen 
mö 
Bei ge re en von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal-

Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 



VRW Nr.171 

l,\a gen 

Maihingen 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

ei-
0 m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

üciöstlich der Ortslage Marktoffingen und nördlich des Orts
teil B~ hausen der Gemeinde Wallerstein 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

5,6 -5,8 

über die Bundesstraße B 25, die Kreisstraße DON 12, Ge
meindeverbindungsstraßen sowie Feldwege 

ca. 6 km bis zum Umspannwerk Nördlingen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 103 Ries // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,rn~und,Landsch l:lftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzei f" le können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und.f> ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 
i,~sN RW überl\Qert Biotopflächen sowie Flächen des Ökoflächenkatasters (Ausgleichsfläche). Es 
gren~ im Osten aqjjie Pufferzone eines SPA-Gebiets sowie an ein Dichtezentrum der Wiesenweihe 
der Ka ~orie 2 (50% der bekannten bayernweiten Brutreviere kollisionsgefährdeter Arten). 

RW..-'b steht eine Überschneidung mit einem Wiesenweihe Neststandort. Vier weitere Wiesenwei
hen-Nestst@äorte befinden sich südöstlich des VRW (in ca. 

" { ntfernung ). 

V~ us naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
a fgrund der zahlreichen Wiesenweihen-Nester sollte auf das VRW verzichtet werden; ggf. Heraus
nahme des zentralen Prüfbereichs 500 m um die Wiesenweihen-Neststandorte 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 

Das VRW befindet teilweise sic~wenfger'a~s ~ O km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal 
Nördlingen, Stadtpfarrkirche S . eorg mit sog. Daniel. Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen 
erhebli.ch~ US'(:'._irkUl)Q auf e aige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen 
möglicy , \.--V-. 
Beim etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
seil t? e etzes u.a. Ätt.. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.172 Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 
orzt-em "ege holen 

Ehingen a.Ries IN ,E'/\J 1 

Landkreis(e): 

Maihmgen 

Ldps n 

Lage: 

Be 
kr 

Munnin 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

endlich des Stadtteils Dürrenzimmern der Stadt Nördlingen 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,5-5,6 

~ -----1 über die Kreisstraße DON 5, Gemeindeverbindungsstraßen 
~ sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 6 km bis zum Umspannwerk Wechingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 103 Ries // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ~chlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen v.9raussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und t>◄~egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 
i, s VRW überl~gert eine Fläche des Ökoflächenkatasters (Ausgleichsfläche). Innerhalb des VRW be
find~ sich zwei N tstandorte der kollisionsgefährdeten Art der Wiesenweihe sowie ein Dichtezentrum 
des R0tnflans der Kategorie 2 (50% der bekannten bayernweiten Brutreviere kollisionsgefährdeter Ar

---ten). s---grenzt an den Pufferbereich eines SPA-Gebiets und befindet sich im Norden, Osten und Süden 
in der ähe_<fer Wiesenbrüterkulisse. 
Eiri Dichtezentrum der Wiesenweihe der Kategorie 2 grenzt westlich an. In ca. 
s··awestlicher Entfernung befinden sich drei weitere Wiesenweihen-Neststandorte . 

.1VJ W aus naturschutzfachlicher Sicht ungeeignet 
_,Herausnahme aufgrund der Summe an negativen Faktoren, Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen 
für Rotmilan (z.B. Antikollisionssystem) anordnen 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng l irez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, P~anungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimab~it~a durch C02.Einspar1m . 

Das VRW befindet.tejlweise ich w~n~rals 1 CYkm zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal 
Nördlingen, Stad P.farrkirche t. Georg mit s_gg. Daniel. Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen 
erheblichen Auswirkungen auf twaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen 
möglich. 
Beim_ e_yaigen Zutage~ en von o endenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal-
schutza~setzes u.a. ~ rt. 8 Anzei flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.173 

rla sfart/1 

Hainsfarth 

Polsinge 

'tr'ech 1191/J l.ffi 0 ti 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 
vom Mai 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,4 -5,6 

Nächstes Umspann- ca. 3 km bis zum Umspannwerk Wechingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 103 Ries // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch {iftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ~chlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen v.9raussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und t>◄~egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 
i,~ s VRW überl gert eine Fläche des Ökoflächenkatasters (Ausgleichsfläche) leicht und grenzt an die 
Puff rzone eines S~ -Gebiets. 

~ m Süd-Osten, in ca. Entfernung, befinden sich Reviere der kollisionsgefährdeten 
A n des Schwarzmilans und der Rohrweihe. 

rschutzfachlicher Sicht kritisch 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der, P~anungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwinsoQ.._aftlich~empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 

Im VRW sind kein~ odendenk alsvausgel,4[iesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler ity..iNäliebereich des V W. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehungen, Oqsbildem nd B~ enkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen~ äcHliclte,.p er eblichen tl\uswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur ~ ojek bezoge möglich. 
Beim ew aigen Zutag reten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s utzges~es (u.a. Ä~ 8..Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen NJJ~ ung. 



VRW Nr.174 

Sf op~o e 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

ordwestlich der Ortslage"Marktoffingen 

ei- 5,8-6,1 

über die Kreisstraße DON 13 sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 9 km bis zum Umspannwerk Nördlingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 102 Vorland der östlichen schwäbischen Alb // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet „Nördlicher Riesrand" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelasJungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Ausw·rkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

„ndig im Landschaftsschutzgebiet „Nördlicher Riesrand". Bei Realisierung aller 
dscha sschutzgebiet „Nördlicher Riesrand" droht Verlust des Landschaftsschutzgebietsch-

•• chtigung zu erwarten. 

s naturschutzfachlicher Sicht net 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng itirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der, P~anungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwir1soQ.._aftlich/ mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~ e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. G oßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimab~it~a durch CO2.Einspar1m . 
Das VRW liegt in einem un~ersch itte en, v rk~~ sarmen Raum und vollständig im Landschaftsschutz
gebiet „Nördlicher ..Ri, srand" Bei Rear Ierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet „Nördlicher Ries
rand" droht Ver[.blsLd'es Landsct\atts,chu ge~ietscharakters. 
Das VRW bef~n e1 teilweise sich weniger als 10 km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal 
Nördlinge , S a tpfarrkirc e St.G~org mit sog. Daniel. Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen 
erhebliche Auswir-kung.en auf etkai e Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen 
mögli.efi. 
Beim ew aigen Zutag reten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s utzges~es (u.a. Ä~ 8..Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen NJJ~ ung. 



VRW Nr.177 

f,::n 

Hainsfarth 

Munningen 
1~ ~m 

ß ere 

nge 
~Se11 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Betrie -- ~_ene migt: keine 
.eine 

ei- 5,4 -6,0 

über die Staatsstraße 2214, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 5 km bis zum Umspannwerk Wechingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 082 Südliche Frankenalb, 103 Ries // 
Lage im Naturpark: .,Altmühltal" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 1 „Riesrand", V '\,_~ 
Vorbehaltsgebiet: Nr. 22 „Freiflächen und Bachtäler in den Waldgebieten der Fränkischen Alb" 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu~ ae biet „Schutzzone im'"'Naturoark ,Altmühltal"' 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............. "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna· 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S . ndorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

Da Vß W liegt teil ise im Naturpark „Altmühltal" und teilweise im Landschaftsschutzgebiet „Schutz
zone i Naturpark ,Altmühltal". Der Fernwanderweg „Bayerisch-Schwäbischer Jakobusweg (Oettingen
Augsburg-Buchenberg)" führt ca. 400 m südlich des VRW vorbei. 

Da 'NRW überlagert Biotopflächen und Flächen des Ökoflächenkatasters (Ausgleichsfläche). Es be
steh eine geringfügige Überlagerung mit einem Dichtezentrum des Weißstorchs der Kategorie 2 (50% 

bekannten bayernweiten Brutreviere kollisionsgefährdeter Arten). 

VRW aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng l irez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimab~it~a durch C02.Einspar1m . 
Das VRW liegt teilweise im L:ant1~ aftsscH ge iet „Schutzzone im Naturpark ,Altmühltal' und teil
weise in den landschaftliche \(orbehalt~ ebieten des Regionalplans der Region Augsburg Nr. 1 „Ries
rand" und Nr. 22 „F.: eiflächen nd B chtäle JR' den Waldgebieten der Fränkischen Alb". 
Es liegt in eine nzerschnittene , verkehrsarmen Raum und im Pufferbereich einer visuellen Leitlinie 
mit höchster e nwirkur:i . 

Im ~ 13,YX;befinden sic-tf zahlreiche Bodendenkmäler. Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen 
eff:!,e61icn n uswirkung auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen 
möglich. 
~ i'tl etwaige utagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal-
schutz esetzes u.a.,.Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtige • 



c: 
Datenblätter zu den Gebieten, die im Rahmen 
der Anwendung des erweiterten Kriteriensets 
entfallen mussten. 
 
 



VRW Nr. 2 

ertsboren 

hase 

\1örg 

Markt Wald 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

estlich der Ortslage Mittelneufnach 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,5-6,0 

über die Staatsstraße St 2027, die Kreisstraße A 10, Ge
meindeverbindungsstraßen sowie Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 4 km bis zum Umspannwerk Walkertshofen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 21 „Riedellandschaft der lller-Lech-Schotterpla~n west~ ~ on Augsburg" 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu) 2;aebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch{iftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // " 800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna' 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In EinzelC lei:i können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e der rechtliche Lärmvorbelastung das ver
ble ibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optische eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen Ge ebenheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabst- e gehen v9'{1ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch , eräuschimmissi nen und wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisctiet\l;bene sind et! von der Anza 1 rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gew~ iche Lär: vorbelastufljlen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für tt&TI nlagenbezqgenE;YEiAzelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärf11. inge~lten wer~n utid es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erf rderlicf\sind,,wie.: e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps od r des konkreten St . ndorts. 
Im Gesamte e geben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i p itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durcl'i sich Bewege de Windrä~r oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w·ncjkrattbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
seb6ar nie f>das Ausma e·ner Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be-
inträchtigen önnte. 

Da VßW liegt vol~yändig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und fast vollständig im Land
-.schaft~c t,iutzgebieT„Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutz
geb1e ~ ugsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
Der FeTnw~ elerweg „Stauden-Meditations-Weg" führt ca. 200 m südlich des VRW vorbei. 

Da 'NRW überlagert Flächen aus dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm Wald sowie ein 
Dici,tezentrum des Rotmilans der Kategorie 2 (50% der bekannten bayernweiten Brutreviere kollisions

fährdeter Arten). 

VRW aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen für Rotmilan (z.B. Antikollisionssystem) anordnen 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , arizulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebi~ n. WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei e evanten Aus Irkungen zu e(Warten. Großräumig ergibt sich durch die Wind-
energienutzung ein positive~Klimabeitrag c:furch C~ Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten 
kann ein Aus !eich nach Maß abe des Ba aldG, eschaffen werden. 
Das VRW liegt fas v.,911ständ~ lm Lan schaftss.efiutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisie
rung aller VRw_)m andschaft scli~ gebie~ ugsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Land
schaftsschutzgebIetscharakters Das VRW überlagert das landschaftlichen Vorbehaltsgebiet des Regio
nalplans der !legion Augs urg N .~ 1 „Riedellandschaft der Hier-Lech-Schotterplatten westlich von 
Augsbu;,g"irn o te-Q,lei t. Es lie I einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum der Landschafts
bildst1,.1fe · •. 
Das W befindet s·~ weniger als 1 O km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal Fugger-
st bloss ir1 Kir._chheim (D-~l,8-158-12). Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen 

uswirkunge.(l'auf etwaig~ Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
~iltl etwaigen utagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz esetzes u.a.,.Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtige • 



VRW Nr. 3 

\J M e)Ste 

Graben 

chwabmünchen 

Untermeitingen 

,L.ange nng"n 

Langerringen 

Topographische Informationen 

Gemeinde( n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Höhe 
Bayer. 

vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

i- 5,6-5,8 

über die Staatsstraße St 2027, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feldwege 

ca. 4 km bis zum Umspannwerk Schwabmünchen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 047 Lech-Wertach-Ebenen // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora). 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz,e f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem B and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

tzfachlicher Sicht gut geeignet 

•• chtigung zu erwarten. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng itirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwirtsoQ.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~ e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. G oßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimab~it~a durch C02.Einspar1m . 
Das VRW überlagert im Oste~ ei~rt>Region ten Grünzug des Regionalplans der Region Augsburg 
leicht und liegt in einem unz rschnilte en, verkeflrsarmen Raum. 

Im VRW i d kein Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmä~r im Nähebereich des VRW . Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bez·e ngen, Ortsbil er und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen er,beblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezegen möglietl. 
~i'tl etwaige utagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal-
schutz esetzes u.a.,.Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtige • 



VRW Nr. 6 

sh sen 

iels lten 

01:,e ,e~hj,Ki'> 
-,te e rch 

Burgte' 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Mittelneutnact'l Scherstetten, Mickhausen 

estlich des Ortsteils Erktiausen der Gemeinde Scherstetten 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,5-6,0 

über die Staatsstraße St 2026, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 2 km bis zum Umspannwerk Walkertshofen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 
Lage im Naturpark: 
Lage im landschaftlichen 
Vorbehaltsgebiet: 

046 lller-Lech-Schotterplatten 
,,Augsburg - Westliche Wälder" 
nein 

Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "- '\.. 
UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'-. "-, 
Sonstige Besonderheiten: vollständi~e Überlagerung mit Landschaftssc~~~ebiet ,Augsburg -"Westliche Wälder", 

teilweise Uberlagerung mit Vorranggebiet für die„W,asserversorgung Nr. T1 1 O 

A 

Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutung: Schutzwald für Lebensraum \ .1rrd„tandschaltsbild, Efholungswald, Bodenschutzwald 

Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete / / "v / 80Ö m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustri,e{l~biete: '-. '- 300 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-, Dorf- und Kerngel:>iete. '- "- '- 800 m 
Außenbereichssatzungen: A o/ "- '- V 500 m 
Übriae Satzunaen {z.B. Einbeziehunas-/ Ortsabru_ndunassatzu naen): 800 m 
Weiler und Höfe: "- '- "- '- 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: <---.__ "'\._ v Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche Nutz1,1ngen, ~ ------'-. '- 300 m 
Freizeit / Erholung / Sport / W9C-'h~nendha_usbebaüungJ Campinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtung / / "-'- - 800 m 
Gesundheit / Therapie / ~(Jr ~ /) "- '\.. 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttcteoonie.l S,tellolätze /'Recvclinaanlaaen flächenhaft 
Verkehrsfläche "-.. v / A 200 m 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelasJungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

li ndig im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder" und im Landschaftsschutzgebiet 
g - est 1c e Wälder. Bei Real isierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg -
e Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
w.an,oerwege „Stauden-Meditationsweg" und „Lueg ins Land" führen ca. 200 m westlich des 
bei. 

us naturschutzfachlicher Sicht kritisch 



Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Im Osten und Westen überlagert das VRW teilweise Flächen aus dem Bayerischen Vertragsnatur
schutzprogramm Wald (VNP Wald). Im weiteren Umfeld de VRW gibt es regelmäßig Nachweise der 
störungsempfindlichen Art des Schwarzstorchs. 
Das VRW überlagert ca. 0,44 ha einer Naturwaldfläche. 

VRW aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
G f. westlichen Teilbereich des VRW auf rund der Wald herausnehmen. 
Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Wind~ ergiean agen m, negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläo • von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsp Qd neu anzulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun-
gen. Bei den für die Errichtung d indenergreaQ.tagen no digen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von bzw. Minde 1u1g) ti atürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion un s grundwasserscn1·· zende Deckschicht, auszugehen. Es ist da-
her notwendig, ber chende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti-
gen. Durch eine bo bereits in der Planungsphase ansetzt, können er-
hebliche negative •• chen- und Bodenschutzes ausgeschlossen wer-
den. 
Es besteht ein K-0n I m1 e orr ngge 1e es Regionalplans der Region Augsburg Nr. T 110 sowie 
ein • der Schutzzone II eines Wasserschutz ebiets. 
Kle zu erwarten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zu - insparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
A eschaffen werden. 
D chutzgebiet ,Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
all~ VRW i~ Landscha SSfhutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Land-

h ~ ebietscharak1ers. Das VRW liegt in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum der 
aftsbil 5. 

iv'RV\l<sfrid keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
.._denl<mä~e i Nähebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht-
-Deziehungen, Ortsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
w t~n tatsächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nu!"'-Q .ojektbezogen möglich. 
• S,im etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 



Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 8 

R l 1 

Großaitingen 

Mittr,JStett 

Graben 

hwabmünchen 

l SMIJNC>ff~ 

Topographische Informationen 

Gemeinde( n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Höhe 
Bayer. 

vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

.. si rch des Stadtteils Mittelstetten der Stadt Schwabmün
clie 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

i- 5,6-5,8 

über die Staatsstraße St 2035, die Kreisstraße A 30, Ge
meindeverbindungsstraßen sowie Feldwege 

ca. 3 km bis zum Umspannwerk Schwabmünchen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 047 Lech-Wertach-Ebenen // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen v.9raussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und t>◄~egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

inträchtigvung zu erwarten. 

na: ,urschutzfachlicher Sicht gut geeignet 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutziebie :e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepfleit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. G oßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimab~it~a durch C02.Einspar1m . 

Im VRW sin~ e·ne Bodendenl<mare ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler im..,_Nähebe5-e1c des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehur:1gen, Ot:tsbila'-1'1 und Bau~ kmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen ~ uswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
n~4>J0jektbezogen 11\öglich. 
~ajm etwaigen Zutagetr-:e en von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
chutzgesetze (u.a. Art. , Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 



VRW Nr.16 

phatl i311Se 

R 1 

Großaitinge 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

endlich des Stadtteils Klimmach der Stadt Schwabmünchen 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,6-6,1 

über die Kreisstraße A 3, Gemeindeverbindungsstraßen so
wie Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 4 km bis zum Umspannwerk Schwabmünchen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Erholunaswald, Reaiorraler Klimaschutzw~R:J„ Schutzwald für Lebensraum und Landschaftsbild 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz,e f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem B and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ enen'Eir-,zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lär"l ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

Da RW liegt vol~yändig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und im Landschaftsschutzgebiet 
.~s rg - Westliche Wälder". Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg -
Westtrct-ie Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

VR us naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
Gpf. Herausnahme des Teilbereichs des VRW welches die Fläche des Vertragsnaturschutzprogramms 
Wald überlagert. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng ·t!rez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Die Einheit 60 (Hanggleye und Q ellengleye) gemäß Qbersictitsbodenkarte des LfU (ÜBK25) sollte be
sonders berücksichti t o.d'er aus dem 't/f?..W heraus enom en werden. 
Das VRyY überschne·t:tet s·ch nicht mft wasserwirts;haffhch empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmun~sgebieten, Wasserschutzfl.ebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nu~ von einer erir:i en ßetroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind ke1 e Ausw·rkungen u--e~ arten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positi~~hmabeitrag <{urc , C02-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich napl'i iyraß abe des a . aldG eschaffen werden. 
Das VRW lie~ vollstänaig ·m La dschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisierung 
aller V')w►.1 L.:a äsoti~sschutzg ff et „Augsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Land
scha{tssot'lutzgebretscl'larakters. E befindet sich in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum der 
Laridschatt_sbildstufe'4._"tmd im Osten zu einem geringen Teil im Pufferbereich einer visuellen Leitlinie mit 
sef)l"'holief F:ernwirkung, 
1m VRW sin keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau

nl mäler im äl\ebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
be2(ehungen, Or'tsBildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waige ~tsächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 

r FGj'e. bezogen möglich. 
Beim etw igen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 
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483-491 
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über die Staatsstraße St 2026, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 4 km bis zum Umspannwerk Gessertshausen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Reaionaler Klimaschutzwald, "Scbutzwala.ftu;,Lebensraum und Landschaftsbild 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und.f> ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelasJungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

Da RW liegt vol syindig im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder" und vollständig im Landschafts-
-.schutzgebiet „Augs6urg - Westliche Wälder". Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet 

.. ~ygsbur,.g Westliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
Das VRW grenzt an die Pufferzone des FFH-Gebiets „Sehmuttertal" und die Naturdenkmale „Streu

iese südwestlich von Margertshausen; Gmkg. Margertshausen, Gde. Gessertshausen" und „Vögele-
6 eh: Gmkg. Reitenbuch, Markt Fischach". 
Fläoben der Arten-und Biotopschutzprgramm-Kulisse befinden sich in unmittelbarer Nähe. Nordöstlich 

s VRW befinden sich Reviere der kollisionsgefährdeten Arten des Baumfalken (in ca. - Entfer
nung), des Schwarzmilans (in ca. - Entfernung) und des Rotmilans (in ca. - Entfernung). 

VRW aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
Vermeidun s-/Minimierun smaßnahmen für Rotmilan z.B. Antikollisionss stem anordnen. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng ·t!rez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutz~ebiete i!"nd Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en BetrQ~ pl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW liegt vollst, ndig im i mdsehaftsschertzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisierung 
aller VRW im Lana chaftssch tzg€ iet „Aug~ urg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Land
schaftsschutzgeb1etscharakters ,s liegt in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum der Land
schaftsbilqsft.ie<s. 
Im VRW i d kein Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmä~r im Nähebereich des VRW . Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bez·e ngen, Ortsbil er und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen er,beblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezegen möglietl. 
~i'tl etwaige utagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal-
schutz esetzes u.a.,.Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtige • 



VRW Nr. 39 

a dbach 

Zusmarshausen 

n "tst>ofen 

i<lq nm!d 

.Gab_tlbael 

111S ,.11 

.Zus a 

D e sehe t" 

lelr~ Dinkelscherben 
"1 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: üciwestlich des Ortsteils~ leinhausen und südlich des Orts
teil Grünenbaindt des Marktes Dinkelscherben 

in Betrie) 1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 
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vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

über die Kreisstraße A 6, Gemeindeverbindungsstraßen so
wie Feld- und Forstwege 

ca. 4 km bis zum Umspannwerk Dinkelscherben 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und.f> ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S . ndorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte . 

.. ndig im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder" und vollständig im Landschafts
• ,,Augs urg - Westliche Wälder". Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet 

estliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
rlagert Biotopflächen und Flächen des Ökoflächenkatasters (Ausgleichsfläche). Im Nord 

ca. befinden sich Horststandorte der kollisionsgefährdeten Art des 
rchs. 

V W aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
aufgrund der Größe der Biotopflächen und der vergleichsweise kleinen Fläche des VRW wird die Strei
chung des VRW vorgeschlagen; ggf. Herausnahme des zentralen Prüfbereichs (1000 m) um die Weiß
storch-Horststandorte. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von einer._ erin en Betrqffepfleit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. G oßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimab~it~a durch C02.Einspar1m . 
Das VRW liegt vollständig 'i Lan schaftsso utz9,e1:>iet „Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisierung 
aller VRW im Lands~ aftsschutzgeBiet ugsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Land
schaftsschutzget:fu tscharakters. 
Es lie t in einem,, nzerschnittene , verkehrsarmen Raum. 
Im VRW ~ ci ei(le Bode ~enkll\a e ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäJe~,Jm ~ällepereich des VijV'i,. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bezie ungen, Ortsbil ern und Baucfenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waig tatsächlichen ~blichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
mn; projektBezogen möglic~ 
Beim etwailJ n.Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s~hutz esetzes .a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 



VRW Nr. 41 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

i
Höhe 
ayer. 

1 om Mai 
~ 024: 
z,pahrtsmöglichkeit: 

, Kutzenhausen 

estlich des Ortsteils Agawang der Gemeinde Kutzenhau
se urid östlich des Ortsteils Schempach des Marktes Din
kelsch_erQen 

migt: keine 
ine 

467 - 516 

5,4 -5,9 

über die Kreisstraße A 1, Gemeindeverbindungsstraßen so
wie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 5 km bis zum Umspannwerk Dinkelscherben 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu) 2;aebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Reaionaler Klimaschutiwald .. , "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz,e f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem B and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ enen'Eir-,zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lär"l ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte . 

.. ndig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und teilweise im Landschafts
• ,,Augs urg - Westliche Wälder". Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet 

estliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
t in einem Dichtezentrum des Rotmilans der Kategorie 2 (50% der bekannten bayernwei

vrere kollisionsgefährdeter Arten). 

us naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
V~rmeidungs-/Minimierungsmaßnahmen für Rotmilan (z.B. Antikollisionssystem) anordnen. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng l irez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

~~s VRW grenzt an eine Nieder~ or- und Anmoor leY,-Einheiten gemäß Übersichtsbodenkarte des LfU 
(UBK25). Torfschichten<Und organiscli~ Bodenmateria si d sind in der Planung und Umsetzung insbe
sondere zu berüc~si~ tig'eji und weites~ hend z~. er,q_alten. Die Einheit 60 (Hanggleye und Quel
lengleye) gemäß Ubersic ts Elenkarte ctes l,..fU (!JB ,25) sollte besonders berücksichtigt oder aus dem 
VRW heraus enommen w~r e . ~ 
Das VRyY überscl)_Reidet sich i:iicht mit wasse~ rtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Ubersc w~mungsg Biete , Wass chutzgebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserverso,r, un . Es ist nur V-.orveiner erin en Betroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig ·n keine wirkungen zu erwarten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ei9 p sitiver ~ m beitrag dui;,_cr C02-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus Jeic,h nach Ma_ß abe des Ba ,w aldG eschaffen werden. 
Das~ teilweise 1m ~andschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder" . Bei Realisierung aller 
Vfzyv im ~ ndschaftssc utzgebiet ,Augsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Landschafts
schutzgebie cQ_arakters. Es liegt in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbild-
tufe 4. -., 

Im R,W sind ke1~ ~odendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denk~ er im Nähebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht

zrehu13gen, Ortsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
l{I' projektbezogen möglich. 
B~~ etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz esetzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 45 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

endlich des Ortsteils Rommelsried der Gemeinde Kutzen
ha 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,4 -6,2 

über die Staatsstraße St 251 0, die Kreisstraße A 1, Gemein
deverbindungstraßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 3 km bis zum Umspannwerk Horgau 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandN orbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstige Besonderheiten: nahezu vollständige 9berlagerung mit Lands~~;a!i!_sschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder", 

nahezu vollständige Uberlagerung mit Bannwa ~ südlich und,,.w_estlich des Rauhen Forstes 

A ~ "V✓ 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutung: Bannwald berührt, Schutzw.\al( fül~ eb_~ensrau~fü tfnd. 'Landschaftsbild, Erholungswald, Regionaler Klima-
schutzwald A 

f \V( '..> 
.... 

Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohnaebiete / ' "' 800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustn~ge6iete: "' 300 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-, Dorf- und ~el'Qgebiete "'- V 800 m 
Außenbereichssatzungen: "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ortsabrundungssati~rislen): 800 m 
Weiler und Höfe: r--.... "' V 500 m 
Sonstiae Siedlunasflächen: ..... "~ ---...-......., Einzelfall 

Einzelhandel / aewerbliche Nutzuµaen "'- .........__ ~ 300 m 
Freizeit / Erholung / Sport / )No,ehenendhallsbebauung / Campingplätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtung ~~ /") "' 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur,'- // "> 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdepqnie.f'Stellplätze">i Recyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // 200 m 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und.f> ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anzahl rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus-
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

Da W liegt vol~yändig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und fast vollständig im Land-
-.schaft~c t:,iutzgebieT„Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisierung aller VRWs im Landschaftsschutz
geb1e :"":,Augsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
Das VRW l~ gt in einem Dichtezentrum des Rotmilans der Kategorie 2 (50% der bekannten bayernwei
ten Brutreviere kollisionsgefährdeter Arten). Es umschließt den Pufferbereich von Zwischen- und Paa
rt! g~ uartieren in Nistkästen der Fledermausarten Braunes Langohr und Bartfledermaus. 
Im N,ord Westen (in ca.- Entfernung) befindet sich ein Revier des der kollisionsgefährdeten Art 

s Rotmilans. Im weitem Umfeld befindet sich eine Kolonie der störungsempfindlichen Art des Graurei
hers. 

VRW aus naturschutzfachlicher Sicht geeignet 
Vermeidun s-/Minimierun smaßnahmen für Rotmilan z.B. Antikollisionss stem anordnen. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng itirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der, P~anungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwir1soQ.._aftlich/ mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~ e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaff.en werden. 
Das VRW liegt fas v9llständ· lm Lan9schaftss.cfiutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisie
rung aller VRWs i ,{ andsch~ ss ufzge • i „Augsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des 
Landschaftsse 1,1:tz ebietschara,kters. Es lie t in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum. 
Im VRW ~ d ei(le Bode ~enkll\a e ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäJe~,Jm ~ällepereich des VijW,. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bezie ungen, Ortsbil ern und Baucfenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waig tatsächlichen ~ blichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
mn; projektBezogen möglic~ 
Beim etwailJ n.Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s~hutz esetzes .a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 



VRW Nr. 58 
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Topographische Informationen 

Gemeinde( n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Höhe 
Bayer. 

vom Mai 

Zusmarshausen 

estlich des Ortsteils Kruichen der Gemeinde Adelsried 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

i- 5,5-5,9 

über die Staatsstraße St 2032, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 3 km bis zum Umspannwerk Horgau 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Erholunaswald, Reaiorraler Klimaschutzw~lcl„ Schutzy/ald für Lebensraum und Landschaftsbild 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S . ndorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte . 

.. ndig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und vollständig im Landschafts
• ,,Augs urg - Westliche Wälder". Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet 

estliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
•• chtigung zu erwarten. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng ·t!rez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutz~ebiete i!"nd Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en BetrQ~ pl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW liegt vollst, ndig im i mdsehaftsschatzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisierung 
aller VRW im Lana chaftssch tzg€ iet „Aug~ urg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Land
schaftsschutz ep1etscharakters. Es lie t in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum. 
Im VRW ~ ci ei(le Bode ~enkll\a e ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäJe~,Jm ~ällepereich des VijV'i,. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bezie ungen, Ortsbil ern und Baucfenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waig tatsächlichen ~ blichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
mn; projektBezogen möglic~ 
Beim etwailJ n.Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s~hutz esetzes .a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 



VRW Nr. 59 

A s e 

sacker 

te b utze b „ 

Heretsried 

Gablingen 

, o qaue grel 

f)P'n 1 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 
vom Mai 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,8 - 6,1 

über die Kreisstraße A 5 sowie Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 7 km bis zum Umspannwerk Horgau 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 
Lage im Naturpark: 
Lage im landschaftlichen 
Vorbehaltsgebiet: 

046 lller-Lech-Schotterplatten 
,,Augsburg - Westliche Wälder" 
nein 

Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "- '\.. 
UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'-. "-, 
Sonstige Besonderheiten: vollständige 9berlagerung mit Landschaftss~~~~ gebiet ,Augsburg -"Westliche Wälder, 

vollständige Uberlagerung mit Bannwald südlich,Uf\d westlich.des Rauhen Forstes 

A 

Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutung: Bannwald berührt, Erholurrgsviald~Regionälei'>K1irpaschutzwald 

Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete / / "v / 80Ö m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustri,e{l~biete: '-. '- 300 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-, Dorf- und Kerngel:>iete. '- "- '- 800 m 
Außenbereichssatzungen: A o/ "- '- V 500 m 
Übriae Satzunaen {z.B. Einbeziehunas-/ Ortsabru_ndunassatzunaen): 800 m 
Weiler und Höfe: "- '- "- '- 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: <---.__ "'\._ v Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche Nutz1,1ngen, ~ ------'-. '- 300 m 
Freizeit / Erholung / Sport / W9C-'h~nendha_usbebaüungJ Campinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtung / / "-'- - 800 m 
Gesundheit / Therapie / ~(Jr ~ /) "- '\.. 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttcteoonie.l S,tellolätze /'Recvclinaanlaaen flächenhaft 
Verkehrsfläche "-.. v / A 200 m 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz,e f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem B and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ enen'Eir-,zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lär"l ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte . 

.. ndig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und vollständig im Landschafts
• ,,Augs urg - Westliche Wälder". Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet 

estliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
•• chtigung zu erwarten. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne arizulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1m . Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW liegt vollsl, ndig im f ndsehaftsschatzgebiet ,Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisierung 
aller VRW im Lana chaftssch tzg€ iet „Aug~ urg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Land
schaftsschutz epIetscharakters. Es lie t in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum. 
Das VRW befin et sic9 w niger ~ls 1 O km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal Wall
fahrtskirefi Biöe,__rbaol'i (0-7-72-1 ~-~ ). Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen 
Auswirkungen auf~tw:aige Kulturgü er und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
Beim ew aigen Zutag reten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s utzges~es (u.a. Ä~ 8..Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen NJJ~ ung. 



VRW Nr. 63 

Ar: s , 

Laute " tz 

Gablingen 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

ordöstlich der Ortslage'Bonstetten und südlich der Ortslage 
Her tsried 

Betrie -- ~_ene migt: keine 
.eine 

ei- 5,7 - 6,2 

über die Staatsstraße St 2035, die Kreisstraße A 5, Gemein-
0 gaue 9 eu deverbindungsstraßen sowie Feld und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 6 km bis zum Umspannwerk Horgau 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandN orbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstige Besonderheiten: teilweise 9berlagerung mit Landschaftsschu)~etb~ieti „Augsburg - Westliche Wälder", 

teilweise Uberlageru~_g mit Bannwald südlich un(!_ estlich de Rauhen Forstes, 
nahezu vollständige Uberlagerun!t'mit Vorranaaebie (ür die~ asserversorgung Nr. T109 

... ♦ "" V' 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutung: Bannwald berührt,ftegional~r11:(limaschatzwa'ld/ 

f \V( '..> 
.... 

Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohnaebiete / ' "' 800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustn~ge6iete: "' 300 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-, Dorf- und ~el'Qgebiete "'- V 800 m 
Außenbereichssatzungen: "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ortsabrundungssati~rislen): 800 m 
Weiler und Höfe: r--.... "' V 500 m 
Sonstiae Siedlunasflächen: ..... "~ ..____,, Einzelfall 

Einzelhandel / aewerbliche Nutzuµaen "'- ----- ~ 300 m 
Freizeit / Erholung / Sport / )No,ehenendhallsbebauung / Campingplätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtung ~~ /") "' 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur,'- // "> 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdepqnie.f"Stellplätze">i Recyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // 200 m 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzei f" le können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und.f> ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus-
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

Da W liegt vol~yändig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und fast vollständig im Land-
-.schaft~ c t,iutzgebieT„Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutz
geb1e ~ ugsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
Im Westen._(jJ:1 ca. - Entfernung) befindet sich ein Horststandort der kollisionsgefährdeten Art des 
Wanderfalken. 

us naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
~rausnahme des zentralen Prüfbereichs (1000 m) um den Wanderfalken-Horststandort. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Es besteht ein Konflikt mit dem Vorranggebiet für, die öffentlie e Wasserversorgung des Regionalplans 
der Region Augsburg Nr. T 109. 
Kleinräumig sind keine Au wirkunge zu erwarten. Großrä□mig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Kli~)eit~ durch ~~~ insparUJlQ. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Ausgleich nach Maßga6e de~ BayWaldG geschatfen,,,t erden. 
Das VRW liegt fast vollstän lg 1m.J,,_andschaft;1 et)µ gebiet „Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisie
rung aller VRW im tandschaftsr c_!lutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Land-
schaftsschutzg~ •~tscharakters-u:s liegt in em unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum. 
Das VRW bef~n e1 sich teilweise weniger als 10 km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal 
Wallfahrts ire ~ iberb~ (D-7 5,121-1 ) und mit einem sehr geringen Anteil weniger als 10 km zum 
besonders andschwt :P,F"-ägenden B udenkmal Burg Markt (E-7-72-121-2). Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen ~ uswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
n~4>J0jektbezogen 11\öglich. 
~ajm etwaigen Zutagetr-:e en von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
chutzgesetze (u.a. Art. , Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 



VRW Nr. 66 

Laugna Biberbach 

t< a 
E 

H e •c 
') 

~ rbn 

Heretsried t;Je1 ets e 

w 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Be 
kr 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,7 - 6,0 

über die Staatsstraße St 2036, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 9 km bis zum Umspannwerk Stettenhofen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit Landschaftsschutzaebiet ,Auasbura -"Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Reaionaler Klimaschutiwald .. , "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anzahl rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte . 

.. ndig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und vollständig im Landschafts
• ,,Augs urg - Westliche Wälder". Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet 

estliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
rlagert Flächen des Vertragsnaturschutzprogramms (VNP) Wald. 

Vl!V( aus naturschutzfachlicher Sicht geeignet 
GgM ord-westlichen Teil des VRW aufgrund der Lage im VNP Wald herausnehmen. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng itirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwirtsoQ.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~ e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba aldG e$chaff.en werden. 
Das VRW liegt vollst, ndig im i mdsehaftsschatzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisierung 
aller VRW im Lana chaftssch tzg€ iet „Aug~ urg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Land
schaftsschutz epIetscharakters. Es lie t in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum. 
Das VRW befin et sic9 w niger ~ls 1 O km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal Wall
fahrtskirefi Bio rbaol'i (0-7-72-1 ~ -~) und weniger als 1 O km zum besonders landschaftsprägenden 
Baude kmal Burg"'ilarkt (E-7-72-121-2). Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen 
A~s~ tin.gen auf et\\aige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
~ajm etwaigen Zutagetre en von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
chutzgesetze (u.a. Art. , Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 



VRW Nr. 70 

Holz 

, näa1 <lt 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

ücilich der Ortslage AisHr:1gen und westlich der Ortslage 
Glö 

in Betrit ~ enehmigt: 1 genehmigt am 08.11 .2006 (ca. 36 m 
entfern1/ 

ei- 5,7 - 5,9 

über die Kreisstraße DLG 8, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 5 km bis zum Umspannwerk Gundremmingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biolo ische Vielfalt Fauna/Flora . 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzei f" le können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

zu erwarten. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutziebie :e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepfleit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. G oßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimab~it~a durch C02.Einspar1m . 
Das VRW ist durch 1 WKA ~ eits visuell vo ela_§tet. Es liegt in einem unzerschnittenen, verkehrsar
men Raum und im.Pufferbereich eiper'. :visuellenA'.:eitlinie mit sehr hoher Fernwirkun . 
Im VRW sind kein~ odendenk alsvausgel,4[iesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler ity..iNäliebereich de:.\.V W. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehungen, Oqsbildem nd B~ enkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen~ äcHliclte,.p er eblichen tl\uswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur ~ ojek bezoge möglich. 
Beim ew aigen Zutag reten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s utzges~es (u.a. Ä~ 8..Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen NJJ~ ung. 



VRW Nr. 74 

a.d.Doanu 
aimrig 

Lauingen (Donau) 

Aislingen 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 
vom Mai 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,2-5,4 

über die Staatsstraße St 2025 sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 2 km bis zum Umspannwerk Gundremmingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 045 Donauried // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 
Fläche, Boden: 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ~chlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen v.9raussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und t>◄~egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 

Gru dsätzlich gilt, -ss beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rec~en ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden

--funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend neu anzulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
..gen. Ber-de.a)ür die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
"1emporären Funktionsverlust von Böden bzw. Minderung ihrer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
d r Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschützende Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti

n. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der Planungsphase ansetzt, können er
Hebliche negative Auswirkungen auf Belange des Flächen- und Bodenschutzes ausgeschlossen wer
den. 



Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Das VRW überschneidet sich nicht mit wasserwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebieten, Wasserschutzgebiej und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nur von einer erin en BetroJ,fer,iHeit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind keine Auswirkungen zu erwarten. Gro r ··umig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimabeitra durch C02-Einspar<11n . 
Das VRW lie t in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen R-aum der Landschaftsbildstufe 4. 
Im VRW sind keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler im Nähebereich des VRW. lnsg_esamt sind keine erheblicben Beeinträchtigungen von Sicht
beziehungen, Ortsbildern und Baudenkmäfe~~uensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen Auswirkunge auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von o~ ndenkmälern'Qreifen d·e Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz esetzes u.a. A . Anzei e flieht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 77 

or elde hol 

Lauingen (Donau) 
(/) 

[p 

Holzheim 

olz.t 1 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Be 
kr 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

estlich der Ortslage Holzheim und nördlich der Ortslage 
Glö 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,4 -5,5 

über die Staatsstraße St 2028, die Kreisstraße DLG 24, Ge-
Dürrlauingen meindeverbindungsstraßen sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 7 km bis zum Umspannwerk Gundremmingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 
Lage im Naturpark: 
Lage im landschaftlichen 
Vorbehaltsgebiet: 

045 Donauried 
nein 
nein 

Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "- '\.. 
UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'\.. "-, 
Sonstige Besonderheiten: teilweise Überlagerung mit Trinkwasserschu)~ e ~ et „Glöttgruppe", teilweise Überlagerung mit Vorrang-

gebiet für die Wasserversorgung Nr. T130 "-.: "'- A 

A 

Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutung: nein 

Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete / / "v / 80Ö m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustri,e{l~biete: '-. '\.. 300 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-, Dorf- und Kerngel:>iete. '- "- '\.. 800 m 
Außenbereichssatzungen: A o/ "- '- V 500 m 
Übriae Satzunaen {z.B. Einbeziehunas-/ Ortsabru_ndunassatzunaen): 800 m 
Weiler und Höfe: "- '- "- '- 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: <---.__ "'\._ v Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche Nutz1,1ngen, ~ ------'-. '- 300 m 
Freizeit / Erholung / Sport / W9C-'h~nendha_usbebaüungJ Campinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtung / / "-'- - 800 m 
Gesundheit / Therapie / ~(Jr ~ /) "- '\.. 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttcteoonie.l S,tellolätze /'Recvclinaanlaaen flächenhaft 
Verkehrsfläche "-.. v / A 200 m 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und.f> ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S . ndorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 
1 orden des RW, in ca. - Entfernung, befindet sich ein Neststandort der kollisionsgefährdeten 
Art er, Rohrweihe 

~ aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
Neststando~ ohrweihe an Grenze zu zentralem Prüfbereich (500 m) 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng ·t!rez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRW überlagert das VorrangRebiet für die öffe tliche Wa erversorgung des Regionalplans der 
Region Augsburg Nr. T 130 und l1~g im Bereich ein ~ asserschutzgebiets. Es ist aufgrund geringer 
Deckschichten nicht mit~ e,m Trink asserschutz verei"'t>ar. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. G oßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimab~it~a durch CO2.Einspar1m . 
Das VRW liegt in einem un~ersch itte~ n, v~rke sarmen Raum der Landschaftsbildstufe 4 und im Puf
ferbereich einer vi~dellen Leitli~ie n:ut sem boher Fernwirkun . 
Im VRW sind kein~ odendenk alsvausgel,4[iesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler ity..iNäliebereich de:.\.V W. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehungen, Oqsbildem nd B~ enkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen~ äcHliclte,.p er eblichen tl\uswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur ~ ojek bezoge möglich. 
Beim ew aigen Zutag reten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s utzges~es (u.a. Ä~ 8..Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen NJJ~ung. 



VRW Nr. 78 

;:;chwa !lOf 

Nord! derhof 

r st no, 1 

Holzheim 

t-<olz 

ntia n 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,8-6,0 

über die Staatsstraße 2028, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 9 km bis zum Umspannwerk Dillingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch{iftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Ein~ett·· len können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr ·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und.f> ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus-
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

Da W liegt vol s „ndig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und schneidet im Norden das 
~ ands tiaftsschutzgebiet ,Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisierung aller VRW im Landschafts
sc utzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

Vl W aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
Plera_usnahme von LSG-Teil im Norden; dann Bewertun ut eei net 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, P~anungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwinsoQ.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1m . Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW schneidef'im Nordefl das anoschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder". Bei Reali
sierung aller VRV9"m Landsc aftss Hutzge.b.j,et „Augsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des 
Landschaftssett.v&gebietscharaktt rs. Es liegt in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum und im 
Pufferbereich einer visuem n Leitlinie mit sehr hoher Fernwirkung. 

VRW au naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
He;-al!,snal:)me von L: G-Jeil im Norden; dann Bewertun ut eei net 
1 YRW"sin keine Boclendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler illl N,ähebereictl cfes VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
t:, ziehungen,'Ortsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et-
wai9.en tatsächli e erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur PfQJ_e~ bezogen möglich . 

...Seim--e~ aigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz eseties u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzun!;f. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): Zusamaltt:ieim, Laugna, Wertingen 

Landkreis(e): 

Lage: üciwestlich der Ortslage ~augna und nordöstlich des Orts-
teil arzelstetten der Gemeinde Zusamaltheim 

Betrie ,·9_ene migt: nein 
e in 

ei- 5,6-6,1 
O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

über die Staatsstraße St 2036, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feld- und Forstwege 

ca. 4 km bis zum Umspannwerk Wertingen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- '°', 
Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu)2;aebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Reaionaler Klimaschutiwald .. , "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz,e f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem B and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und.f> ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ enen'Eir-,zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lär"l ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

Da W liegt vol syindig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und teilweise im Landschafts-
-.schutzgebiet „Augs6urg - Westliche Wälder". Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet 

.. ~ygsbur,.g Westliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
Das VRW ü_gerlagert Biotopflächen sowie ein Dichtezentrum des Weißstorchs der Kategorie 2 (50% der 
Bekannten bayernweiten Brutreviere kollisionsgefährdeter Arten). Horststandorte der kollisionsgefährde
teQ_, rt des Weißstorchs befinden sich im Osten (in ca. - Entfernung) und Süd-Osten (in ca. -
Entfernung). Ein Neststandort der kollisionsgefährdeten Art der Wiesenweihe befindet sich im_ 

(in ca. - Entfernung). 

VRW aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
Herausnahme der LSG-Fläche und ggf. Herausnahme zentraler Prüfbereich um die Weißstorch-Horst
standorte 1000 m und um den Wiesenweihen-Neststandort 500 m . 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutzief2.i~ e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en BetrQfrepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW liegt teilwe·se im l!arids1 aftsscl:tutzgebiet ,Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisierung 
aller VRW im Lancf chaftsscliutzge iet „A--ug~ urg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Land
schaftsschutzgeb1etscharakters E;s liegt in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum, im Pufferbe
reich einer v1sue len Leitlinie mit ;ehr hoher Fernwirkung. 

VRW au naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
He :ay.snaQ._me der LS~ ~ äche und ggf. Herausnahme zentraler Prüfbereich um die Weißstorch-Horst
stapdorte tOOO m) un~ um._ den Wiesenweihen-Neststandort (500 m). 
E>.as VRW befindet sich tem eise weniger als 1 O km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal 

VXSllfahrtskirch Biberbach (D-7-72-121-1 ) und teilweise weniger als 10 km zum besonders land
schaftsprägendeRJt?udenkmal Burg Markt (E-7-72-121-2). Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächli
chen ~eblichen M swirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezo-

n mö~ i 1:1 . 
Beim etw igen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,3-5,5 

über die Staatsstraße St 2032 sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 6 km bis zum Umspannwerk Dillingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 045 Donauried // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 
Fläche, Boden: 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S . ndorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 

Gru dsätzlich gilt, -ss beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rec~en ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden

--funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend neu anzulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
..gen. Ber de.a)ür die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
"1emporären Funktionsverlust von Böden bzw. Minderung ihrer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
d r Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschützende Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti

n. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der Planungsphase ansetzt, können er
Hebliche negative Auswirkungen auf Belange des Flächen- und Bodenschutzes ausgeschlossen wer
den. 



Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Das VRW überschneidet sich nicht mit wasserwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebieten, Wasserschutzgebiej und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nur von einer erin en BetroJ,fer,iHeit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind keine Auswirkungen zu erwarten. Gro r'· umig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimabeitra durch C02-Einspar<11n . 
Das VRW lie t in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen R-aum der Landschaftsbildstufe 4. 
Im VRW sind keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler im Nähebereich des VRW. lnsg_esamt sind keine erheblicben Beeinträchtigungen von Sicht
beziehungen, Ortsbildern und Baudenkmäfe~~uensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen Auswirkunge auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von o~ ndenkmälern'Qreifen d·e Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz esetzes u.a. A . Anzei e flieht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 
vom Mai 

in Betrie) 1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,3-5,4 

über die Kreisstraße DLG 11 sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 4 km bis zum Umspannwerk Gundremmingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 045 Donauried // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Fläche, Boden: 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz,e f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem B and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und.f> ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ enen'Eir-,zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lär"l ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 
lltl,_~ sten befi ctet sich ein Horststandort der kollisionsgefährdeten Art des Schwarzmilans (ca.1111 
Entfemun . 
G un s ··tzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion~ usl agehen. Gleiches gilt für entsprechend neu anzulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun

e~. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
t ~ p~ ären Funktionsverlust von Böden bzw. Minderung ihrer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der'Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschützende Deckschicht, auszugehen. Es ist da-
n r notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belange des Flächen- und Bodenschutzes ausgeschlossen wer
den. 



Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Das VRW überschneidet sich nicht mit wasserwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebieten, Wasserschutzgebiej und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nur von einer erin en BetroJ,fer,iHeit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind keine Auswirkungen zu erwarten. Gro r'· umig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimabeitra durch C02-Einspar<11n . 
Das VRW lie t in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen R-aum der Landschaftsbildstufe 4. 
Im VRW sind keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler im Nähebereich des VRW. lnsg_esamt sind keine erheblicben Beeinträchtigungen von Sicht
beziehungen, Ortsbildern und Baudenkmäfe~~uensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen Auswirkunge auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von •• • ·e Vorschriften des Bayerischen Denkmal-
schutz esetzes u.a. A . Anzei 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 90 

fingen 
anu 

Dillingen a.d.Do 

Lauingen (Donau) 

• 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

in Betrie) 1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,3-5,4 
O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

über die Staatsstraße St 2025, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feldwege 

ca. 3 km bis zum Umspannwerk Lauingen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 045 Donauried // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 5 „Donauried" V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz,e f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem B and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng l irez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Das VRW grenzt an eine und Anm or-/ Niedermoor- /Nassgley Einheit gemäß Übersichtsbodenkarte 
des LfU (ÜBK25). Torfs ichten uncl organisches Bod nmaterialsind sind in der Planung und Umset
zun insbesondere Z\f'berµcksichti en~n d weitest etienci zu erhalten. 
Das VRW überschneidet iet:i nicht mit w sserwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmung\Qebie en, Wass~an~gebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist ntt,r\ion ~·ner erjn ~n Betroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind"ke-ine Ausw1r b_pgen zu ~arten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein osjtiv~ Klimabeitra 1.1; eh C02-Eins arun . 
Das VRW lie9t.1m landsctj,aftliche.,_n Vorbehaltsgebiet des Regionalplans der Reg ion Augsburg Nr. 5 „Do
nauried" ·n -ine1T1 UJJ~ rschnittene11, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 4 . 
Im VB.W sind keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
deJll< ~ e im Näheb re·ch des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
be?iehungen Ortsbilde~ und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tats~ rchen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 

r projektbezQgen möglich. 
Bei~ ~ aigen Z~ agetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen 



VRW Nr. 93 

r „ 

N 

Wertingen 

l'Q 

eu e 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

,,, Lage: 

ei-
0 m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Zusamaltt:ieim, Binswangen, Wertingen 

endlich und nordwestlich äer Ortslage Zusamaltheim 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

5,4 -6,0 

über die Staatsstraßen St 2027 und St 2028, Gemeindever
bindungsstraßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 4 km bis zum Umspannwerk Wertingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 
Lage im Naturpark: 
Lage im landschaftlichen 
Vorbehaltsgebiet: 

046 lller-Lech-Schotterplatten 
,,Augsburg -Westliche Wälder" 
nein 

Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "- '\.. 
UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'\.. "-, 
Sonstige Besonderheiten: teilweise 9berlagerung mit Landschaftsschu)~ebiet „Augsburg - Westliche Wälder", 

teilweise Uberlagerung mit Vorranggebiet für die„W,asserversorgung Nr. T129 

A 

Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutung: Schutzwald für Lebensrauin\ .1rrd„t a ndschaltsbild / 

Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete / / "v / 80Ö m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustri,e{l~biete: '-. '- 300 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-, Dorf- und Kerngel:>iete. '- "- '- 800 m 
Außenbereichssatzungen: A o/ "- '- V 500 m 
Übriae Satzunaen {z.B. Einbeziehunas-/ Ortsabru_ndunassatzunaen): 800 m 
Weiler und Höfe: "- '- "- '- 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: <---.__ "'\._ v Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche Nutz1,1ngen, ~ ------'-. '- 300 m 
Freizeit/ Erholung / Sport / W9C-'h~nendha_usbebaüungJ Campinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtung / / "-'- - 800 m 
Gesundheit / Therapie / ~(Jr ~ /) "- '\.. 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttcteoonie.l S,tellolätze /'Recvclinaanlaaen flächenhaft 
Verkehrsfläche "-.. v / A 200 m 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ men größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lä~ v.orbelasJungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Ausw·rkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

Da RW liegt vol syindig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und teilweise im Landschafts-
-.schutzgebiet „Augs6urg - Westliche Wälder". Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet 

.. ~ygsbur,.g Westliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
Das VRW ü_gerlagert Biotopflächen und Flächen des Ökoflächenkatasters (Ausgleichflächen). Im Wes

~ en grenzt das VRW an die Pufferzonen zweier SPA-Gebiete. Im Osten (in ca. - Entfernung) befin
det s·ch ein Horststandort der kollisionsgefährdeten Art des Weißstorchs. 

Vfj.W aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
Zentralen Prüfbereich 1000 m um den Weißstorch-Horststandort herausnehmen. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang des Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Im VRW befindet sich eine Altlasten~ rdachtsfläche (Z.usamatfheim, Katasternummer: 77300120) und 
eine abfallrechtliche Ver<Cfachtsfläcn~ Ro den, Katasternummer: 77300092 . 
Das VRW überlagert~ as 'Vorranggebi t r· r die öffentlicfle Wasserversorgung des Regionalplans der 
Region Augsburg Nr. 71 29 s besteht ei Konflildmit einem planreifen Wasserschutzgebiet (hier 
Schutzzone III . 
Kleinräumig sind ke1 e Ausw·rkungen ir-e~ arten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positi~~hmabeitrag <{urc , C02-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich napl'i iyraß abe des a . aldG eschaffen werden. 
Das VRW lie~ teilwei~ i Landsc~aftsschutzgebiet ,Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisierung 
aller V')w►.1 L.:a äsoti~sschutzg i::ret „Augsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Land
schaf sot'lutzgebretscl'larakters. E liegt in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum und im Puf
fer,!:) rel~ einer visueJler:i Leitlinie mit sehr hoher Fernwirkun . 
1 YRW't>efi r;:idet sich cta obertägig noch besonders gut erhaltene Bodendenkmal D-7-7429-0037 
Viereckscfl~ze der jüngeren Latenezeit; Befestigung und Straße vor- und frühgeschichtlicher oder mit

telalterlicher Zei& ellung). Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen Auswirkungen 
auf e aige Kultur:gi:iter und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
Beim e aigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s_c atz ~etzes u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr. 94 
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ßc IZhtlJ 

~ te t 

Dillingen a.d.Donau 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

60 m Höhe 
Bayer. 

d vom Mai 
4: 

Nächstes Umspann
werk: 

Dillingen ~ .Bonau 

s üälich der Stadt Dillingen'a.d.Donau 

• • ene migt: keine 
ine 

i- 5,3- 5,4 

über die Staatsstraße St 2032, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feldwege 

ca. 3 km bis zum Umspannwerk Dillingen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 045 Donauried // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Fläche, Boden: 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ~chlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen v.9raussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und t>◄~egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 
i, s VRW überl~gert Flächen des Ökoflächenkatasters (Ausg leichsflächen) und grenzt an die Puffer
zon~ eines SPA-G~iets. 
G un s ··tzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion~ usl agehen. Gleiches gilt für entsprechend neu anzulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun

e~. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
t ~p~ ären Funktionsverlust von Böden bzw. Minderung ihrer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der'Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschützende Deckschicht, auszugehen. Es ist da-
n r notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belange des Flächen- und Bodenschutzes ausgeschlossen wer
den. 



Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Das VRW überschneidet sich nicht mit wasserwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebieten, Wasserschutzgebiej und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nur von einer erin en BetroJ,fer,iHeit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind keine Auswirkungen zu erwarten. Gro r'· umig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimabeitra durch C02-Einspar<11n . 
Das VRW lie t in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen R-aum der Landschaftsbildstufe 4. 
Im VRW sind keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler im Nähebereich des VRW. lnsg_esamt sind keine erheblicben Beeinträchtigungen von Sicht
beziehungen, Ortsbildern und Baudenkmäfe~~uensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen Auswirkunge auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von •• orschriften des Bayerischen Denkmal-
schutz esetzes u.a. A . Anzei 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

estlich des Stadtteils F1:~stingen der Stadt Dillingen a.d.Do-

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,3-5,5 

über die Staatsstraßen St 2030 und St 2032 sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 4 km bis zum Umspannwerk 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 045 Donauried // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 5 „Donauried" V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............. "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 
Fläche, Boden: 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ~chlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen v.9raussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und t>◄~egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 

Gru dsätzlich gilt, -ss beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rec~en ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden

--funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend neu anzulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
..gen. Ber-de.a)ür die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
"1emporären Funktionsverlust von Böden bzw. Minderung ihrer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
d r Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschützende Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti

n. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der Planungsphase ansetzt, können er
Hebliche negative Auswirkungen auf Belange des Flächen- und Bodenschutzes ausgeschlossen wer
den. 



Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft : 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Das VRW überschneidet sich nicht mit wasserwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebieten, Wasserschutzgebiej und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nur von einer erin en BetroJ,fer,iHeit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind keine Auswirkungen zu erwarten. Gro r ··umig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimabeitra durch C02-Einspar<11n . 
Das VRW liegt geringfügig im landschaftlichen Voröehaltsge iet des Regionalplans der Region Augs
bur Nr. 5 „Donauried", in einem unzerschnittenen, verkehrsarm r:i Raum der Landschaftsbildstufe 4. 
Im VRW sind keine Bodendenkmale ausg~wiesen. Es befinden sictl keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler im Nähebereich des VRW. lnsge ~ sind keine erheblre en Beeinträchtigungen von Sicht
beziehungen, Ortsbildern und Baudenkmälernteauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen Auswirkungen'auf etwaige•Kalturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetr~ , n von Boc(_e denkmälern gr ifi 
schutzgesetzes (u.a.~ . ~ nzeigepflictit). 

die Vorschriften des Bayerischen Denkmal-

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: „stHf h des Stadtteils Hirsehbach der Stadt Wertingen und 
no~jwestlich des Ortsteils Langenreichen des Marktes 
Meitin 

472-478 

Wiq_öq_eschwindigkei- 5,9 - 6, 1 
ten I t60 m Höhe 
[m/s] n~h Bayer. 
Windatlas vom Mai 
2024: 

migt: 1 genehmigt 19.12.2012 (ca. 16 m ent
nehmigt 04.09.2012 (ca. 66 m entfernt) 

Zufahrtsmöglichkeit: über die Staatsstraße St 2382, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 6 km bis zum Umspannwerk Meitingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg -Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biolo ische Vielfalt Fauna/Flora . 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz,e f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem B and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ enen'Eir-,zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lär"l ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

li ndig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und ist durch 2 WKA bereits vi-
elast 

flächen. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng itirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwirtsoQ.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~ e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. G oßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimab~it~a durch CO2.Einspar1m . 
Das VRW liegt in einem un ersch itte en, v rke sarmen Raum und ist durch 2 WKA bereits visuell 
vorbelastet. 
Das VRW befindet sich wenige als ~'Ö km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal Wall
fahrtskirche B1 er6ach (D-7-72 12r1-1) und weniger als 10 km zum besonders landschaftsprägenden 
Baudenk111al' i:g Mark ~ -7-72-121-2). Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen 
Auswirkungen auf etwai~e Kulturg ·· er und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
seil t? e etzes u.a. Ätt.. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: ordwestlich des Stadtteils Reatshofen der Stadt Wertingen 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,5-6,0 
O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

über die Staatsstraße St 2027, die Kreisstraße DLG 19, Ge
meindeverbindungsstraßen sowie Feldwege 

ca. 2 km bis zum Umspannwerk Wertingen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: .Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu) 2;aebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Faun 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S . ndorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

Da W liegt vol~yändig im Naturpark ,Augsburg - Westliche Wälder" und überwiegend im Land-
-.schaft~ c t,iutzgebieT„Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutz
geb1e ~ ugsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng ·t!rez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutz~ebiete i!"nd Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en BetrQ~ pl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. G oßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimab~it~a durch CO2.Einspar1m . 
Das VRW liegt überwiegend iR1 l:l!!dschafts\_cl'lu_y:gebiet ,Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisie
rung aller VRW im tandschaftsr c_!lutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Land-
schaftsschutzg~ •~tscharakters-u:s liegt i em unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum. 
Das VRW bef~n e1 sich weniger: als 10 km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal Wall
fahrtskirche B"l:>erbach D~ -72-1 ~1-1) und weniger als 10 km zum besonders landschaftsprägenden 
Baudenkmal B WMar (E-7-72-1f 1-2). Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen 
Auswirkungen auf~tw:aige Kulturgü er und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
Beim ew aigen Zutag reten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s utzges~es (u.a. Ä~ 8..Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen NJJ~ung. 



VRW Nr.101 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Be 
kr 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Binswangen, Wertingen, Buttenwiesen 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,4 -5,9 

über die Staatsstraße St 2033, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 3 km bis zum Umspannwerk Wertingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten, 045 Donauried // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu)2;aebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,rn._und,Landsch{iftsbild,,,Erholunaswald 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz,e f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem B and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und.f> ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ enen'Eir-,zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lär"l ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

Da W liegt teH ise im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder'' und teilweise im Landschafts-
-.schutzgebiet „Augs urg - Westliche Wälder''. Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet 

.. ~ygsbur,.g Westliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
Das VRW ü_gerlagert Offenlandbereiche westlich angrenzend an eine Feldvogelkulisse. Im Nord-Osten 

enzt das VRW an ein Dichtezentrum des Weißstorchs der Kategorie 2 (50% der bekannten bayern-
1 en Brutreviere kollisionsgefährdeter Arten). Im Norden (in ca. - Entfernung) befindet sich ein 

Horst tandort der kollisionsgefährdeten Art des Rotmilans. 

';/RW aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen für Rotmilan (z.B. Antikollisionssystem) anordnen. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

~~s VRW grenzt an eine AnmooF ✓N-edermoor/Nassgl~y~iiyieit gemäß Übersichtsbodenkarte des LfU 
(UBK25). Torfschichten<Und organiscli~ Bodenmaterialsiad sind in der Planung und Umsetzung insbe
sondere zu berücksi~t~~ und weite~~hend zu er-~alten. Die Einheit 60 (Hanggleye und Quel
lengleye) sollte besoncters berticksichtigt--ooer aus4 em VRW herausgenommen werden. Ebenso die 

erin fü i an eschnittene Einheif'56a be, oFlie .en einer S rosem-Rendzina. 
Das VRyY überscl)_Reidet sich i:iicht mit wasse~ rtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Ubersc w~mungsg Biete , Wass chutzgebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserverso,r, un . Es ist nur V-.orveiner erin en Betroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig ·n keine wirkungen zu erwarten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut-
zung ei9 p sitiver ~ m beitrag dui;,_cr C02-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus Jeic,h nach Ma_ß abe des Ba ,w aldG eschaffen werden. 
Das~ teilweise 1m ~andschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisierung aller 
Vfzyv im ~ ndschaftssc utzgebiet ,Augsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Landschafts
schutzgebie~ c~ rakters. Es liegt in einem verkehrsarmen, unzerschnittenen Raum der teilweise in 

'\.andschaftsbildstufe 4 fällt. Es liegt teilweise im Pufferbereich einer visuellen Leitlinie mit sehr hoher 
Fe l'.l irkun . 
Im VR~ ind keine odendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau

nkmä1 im Nähebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bez,etumgen Ortsbildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsachl ichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
n r Rrojektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal

,,s-c utzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 



Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.104 
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Wittislingen 
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Lauingen (Donau) 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: ordwestlich des Stadtteils Hausen der Stadt Dillingen 
a.ct 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

Dillingen a.d.Dona. ,1-.....,_,....._ ___ __,, ________________________ ..... 
ei- 5,3 - 5,4 

0 500 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

über die Bundesstraße B 16, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Feldwege 

ca. 3 km bis zum Umspannwerk Dillingen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 045 Donauried // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 
Fläche, Boden: 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen v.9raussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und t>◄~egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 

Gru dsätzlich gilt, -ss beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rec~en ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden

--funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend neu anzulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
..gen. Ber-de.a)ür die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
"1emporären Funktionsverlust von Böden bzw. Minderung ihrer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
d r Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschützende Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti

n. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der Planungsphase ansetzt, können er
Hebliche negative Auswirkungen auf Belange des Flächen- und Bodenschutzes ausgeschlossen wer
den. 



Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Das VRW überschneidet sich nicht mit wasserwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebieten, Wasserschutzgebiej und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nur von einer erin en BetroJ,fer,iHeit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind keine Auswirkungen zu erwarten. Gro r '·umig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimabeitra durch C02-Einspar<11n . 
Das VRW lie t in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen R-aum. 
Im VRW sind keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler im Nähebereich des VRW. lnsg_esamt sind keine erheblicben Beeinträchtigungen von Sicht
beziehungen, Ortsbildern und Baudenkmäfe~~uensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen Auswirkunge auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von o~ ndenkmälern'Qreifen d·e Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz esetzes u.a. A . Anzei e flieht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.106 
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Dillingen a.d.Donau 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

endlich des Stadtteils Donaualtheim der Stadt Dillingen a.d. 
Do a 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,3-5,5 

über die Bundesstraße B 16, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 3 km bis zum Umspannwerk Dillingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 045 Donauried / / 
Lage im Naturpark: nein /" '-
Lage im landschaftlichen 
Vorbehaltsgebiet: 

Nr. 15 „Dattenhauser, Wittislinger und Mörslinger RLeä mit~~I" 

Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "- '\.. 
UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'-. "-, 
Sonstige Besonderheiten: teilweise Überlagerung mit Vorranggebiet füh~~asserversorgungr.Jr. T128, 

teilweise Überlagerung mit Trinkwasserschutzg~füet WSG Steinheim, Stadt Dillingen a.d.Donau 

A 

Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutung: Bodenschutzwald 

Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete / / "v / 80Ö m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustri,e{l~biete: '-. '- 300 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-, Dorf- und Kerngel:>iete. '- "- '- 800 m 
Außenbereichssatzungen: A o/ "- '- V 500 m 
Übriae Satzunaen {z.B. Einbeziehunas-/ Ortsabru_ndunassatzunaen): 800 m 
Weiler und Höfe: "- '- "- '- 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: <---.__ "'\._ v Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche Nutz1,1ngen, ~ ------'-. '- 300 m 
Freizeit / Erholung / Sport / W9C-'h~nendha_usbebaüungJ Campinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtung / / "-'- - 800 m 
Gesundheit / Therapie / ~(Jr ~ /) "- '\.. 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttcteoonie.l S,tellolätze /'Recvclinaanlaaen flächenhaft 
Verkehrsfläche "-.. v / A 200 m 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ men größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lä~ v.orbelasJungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Ausw·rkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng itirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Das VRW grenzt an ei • heit gema Qbersictitsbodenkarte des LfU (ÜBK25). Torf-
schichten und organis ind sind i nung und Umsetzung insbesondere zu be-
rücksichti en und wej n. 
Das VRW liegt teilwei •• di~ f>ffentliche Wasserversorgung des Regionalplans der 

• Scti,l zzone III eines Wasserschutz ebiets. 
en. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut-

zung ein parung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus leic haffen werden. 
Das VR , rkehrsarmen Raum und grenzt an das landschaftliche Vor-
behalts egion Augsburg Nr. 15 „Dattenhauser, Wittislinger und Mörslin-

usgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau-
Näheb es VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht-
~ sbild d Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et-
h ·cn..en erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 

zogen"möglich. 
n Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal

u.a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.114 

Mtte tetten 

Pessel>bur , 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 
vom Mai 

Rain 

üciöstlich des Stadtteils'\W'nterpeiching sowie nordöstlich 
des Stadtteils Oberpeiching der Stadt Rain 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,6-5,7 

über die Staatsstraße St 2047, Gemeindeverbindungsstra
ßen sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 8 km bis zum Umspannwerk Rain 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 047 Lech-Wertach-Ebenen // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 
Fläche, Boden: 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen v.9raussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und t>◄~egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 

Gru dsätzlich gilt, -ss beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rec~en ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden

--funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend neu anzulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
..gen. Ber-de.a)ür die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
"1emporären Funktionsverlust von Böden bzw. Minderung ihrer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
d r Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschützende Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti

n. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der Planungsphase ansetzt, können er
Hebliche negative Auswirkungen auf Belange des Flächen- und Bodenschutzes ausgeschlossen wer
den. 



Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Das VRW überschneidet sich nicht mit wasserwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebieten, Wasserschutzgebiej und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nur von einer erin en BetroJ,fer,iHeit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind keine Auswirkungen zu erwarten. Gro r '·umig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimabeitra durch C02-Einspar<11n . 
Das VRW lie t in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen R-aum. 
Im VRW sind keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler im Nähebereich des VRW. lnsg_esamt sind keine erheblicben Beeinträchtigungen von Sicht
beziehungen, Ortsbildern und Baudenkmäfe~~uensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen Auswirkunge auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezogen möglich. 
Beim etwaigen Zutagetreten von o~ ndenkmälern'Qreifen d·e Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz esetzes u.a. A . Anzei e flieht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.117 

me [ 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

endlich der Ortslage Reistingen an der nördlichen Grenze 
des Gemeindegebiets und zur Region Ostwürttemberg 

Betrie ,·9_ene migt: nein 
ein 

ei- 5,4 -6,2 

über Gemeindeverbindungsstraßen sowie Feld- und Forst
wege 

Nächstes Umspann- ca. 13 km bis zum Umspannwerk Dillingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 089 Riesalb // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstige Besonderheiten: vollständige Überlagerung mit Vorbehaltsgebi ·Mor die öffentliche Wasserversorgung Nr. T210, 

teilweise Überlagerung mit Vorbehaltsgebiet zur. G~ innun/g , d Sicherung von Bodenschätzen Nr. 
824CA A 

... ♦ "" V' 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutung: nein A \\ ., .......... V' 

f \V( '..> 
.... 

Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohnaebiete / ' "' 800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustn~ge6iete: "' 300 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-, Dorf- und ~el'Qgebiete "'- V 800 m 
Außenbereichssatzungen: "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ortsabrundungssati~rislen): 800 m 
Weiler und Höfe: r--.... "' V 500 m 
Sonstiae Siedlunasflächen: ..... "~ ____ ,, Einzelfall 

Einzelhandel / aewerbliche Nutzuµaen "'- ----- ~ 300 m 
Freizeit / Erholung / Sport / )No,ehenendhallsbebauung / Campingplätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtung ~~ /") "' 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur,'- // "> 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdepqnie.f"Stellplätze">i Recyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // 200 m 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen v.9raussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und t>◄~egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 
1 Süden (in ca~ Entfernung) befindet sich ein Horst der kollisionsgefährdeten Art des Rotmilans. 

VRW cll-'S naturscliutzfachlicher Sicht gut geeignet 
~ rm ~iclun s-/Minimierun smaßnahmen für Rotmilan z.B. Antikollisionss stem anordnen 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng ·t!rez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Die Terra Fusca-Einheit (107) ge"l_äß Übersichtsbo e ka e es LfU (ÜBK25) sollte besonders berück
sichti t werden oder aus oem VRW beraus enommen wer en. 
Das VRW überlagert~ as 'Vorranggebi t r· r die öffentlicfle Wasserversorgung des Regionalplans der 
Re ion Au sbur Nr. 7 210, 
Kleinräumig sind keine Ausf irl<uQgeA zu e~ rte , Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Jltabeit~ g durch oo~Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Ausgleich nach ,Maj!gabe de9'BayVl/aldG'-g~ haffen werden. 

Im VRW ~ ci ei(le Bode ~enkll\a e ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäJe~,Jm ~ällepereich des Vij\/y. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bezie ungen, Ortsbil ern und Baucfenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waig tatsächlichen ~ blichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
mn; projektBezogen möglic~ 
Beim etwailJ n.Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s~hutz esetzes .a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 



VRW Nr.119 

Forheim 

U/1t r 

lo 

1.- h 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Be 
kr 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

estlich der Ortslage Amerdingen an der Grenze zur Region 
O~ rttemberg 

nein 

Betrie ,·9_ene migt: nein 
ein 

ei- 5,7 - 6,0 

über die Kreisstraße DON 7 sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 15 km bis zum Umspannwerk Nördlingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 089 Riesalb // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ~chlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen v.9raussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und t>◄~egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lfönnte. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng itirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Im Bereich des VRW befindet sicfi eine Altlastenverdachtsfl'~ e (Amerdingen-Am Ruheberg, Kataster
nummer: 77900358 . 
Das VRyY überschne·t:tet s·ch nicht mft wasserwirts;haffhch empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmun~sgebieten, Wasserschutzfl.ebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist nu~ von einer erir:i en ßetroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind ke1 e Ausw·rkungen u--e~ arten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positi~~hmabeitrag <{u c , C02-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich napl'i iyraß abe des a . aldG eschaffen werden. 

Im VRW i d kein Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmä~r im Nähebereich des VRW . Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bez·e ngen, Ortsbil er und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen er,beblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezegen möglietl. 
~i'tl etwaige utagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal-
schutz esetzes u.a.,.Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtige • 



VRW Nr.124 

Forheim 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 
vom Mai 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,8-6,2 

über die Kreisstraße DON 1 sowie Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 9 km bis zum Umspannwerk Nördlingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 098 Riesalb // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu~aebiet „Karhäusertal" • 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,rn._und,Landsch{iftsbild,,,Sodenschutzwald 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biolo ische Vielfalt Fauna/Flora . 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelasJungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

e im Landschaftsschutzgebiet „Karthäusertal". Bei Realisierung aller VRW im 
iet „Karthäusertal" droht der Verlust des Landschaftsschutz ebietscharakters. 
renzt ein Fledermaus uartier an. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der, P~anungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW liegt teilwe·se im l!arids~ aftsscl:lutzgebiet „Karthäusertal". Bei Realisierung aller VRW im 
Landschaftssch tz ebiet „Kartliäus rtal' tlr:Öjit der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. Es 
lie t in einem„ n,zerschnittenen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 4. 
Das VRW befin~t sicj fejlweise weniger als 1 O km zum besonders landschaftsprägenden Baudenkmal 
Stadtpfarfl(rch~ t Georg mit sog. IS>an iel (D-7-79-194-274). Konkretere Aussagen zu etwaigen tat
sächlic f " ~rheblichen Auswirkun~ n auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nur projekt
b~zope l~ glich. 
~ajm etwaigen Zutagetr-:e en von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
chutzgesetze (u.a. Art. , Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 



VRW Nr.134 

F d 

Daiting 
Da 

1: 
SChY/111 qnt 

~cMarxheirn 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

endlich des Ortsteils Gansheim und westlich des Ortsteils 
B r: annshofen der Gemeinde Marxheim 

Betrie ,·9_ene migt: nein 
ein 

ei- 5,4 -6,2 

über die Kreisstraßen DON 24 und DON 25, Gemeindever
bindungsstraßen sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 7 km bis zum Umspannwerk Feldheim 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 082 südliche Frankenalb // 
Lage im Naturpark: ,,Altmühltal" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu~aebiet „Schutzzone im'"'Naturoark ,Altmühltal"' 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschutfdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biolo ische Vielfalt Fauna/Flora . 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S . ndorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

li ise im Landschaftsschutzgebiet „Schutzzone im Naturpark ,Altmühltal"' und im Na-
ltmü 

flächen. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng itirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der, P~anungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwirtsoQ.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~ e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW liegt teilwe·se im l!aridsc_tiaftsscl:tutzgebiet „Schutzzone im Naturpark ,Altmühltal"' in einem 
unzerschnittene)'I, yerkehrsarl'{leo-R,aum. 
Im VRW sin~ e·ne Bodendenl<mare ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler im..,_Nähebe5-e1c des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehur:1gen, Ot:tsbila'-1'1 und Bau~ kmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen ~ uswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
n~4>J0jektbezogen 11\öglich. 
~ajm etwaigen Zutagetr-:e en von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
chutzgesetze (u.a. Art. , Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 



VRW Nr.139 

Monheim 

ONHf!. 

Re 

K 

Daiting 

orf 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Daiting, Marxtleim 

•• tlich der Ortslage aiting und südöstlich der Ortslage 
lz 

Betrie ,·9_ene migt: nein 
ein 

ei- 5,6-6,2 

über die Kreisstraße DON 24, Gemeindeverbindungsstraßen 
l;l611l, sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 7 km bis zum Umspannwerk Monheim 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 082 Südliche Frankenalb // 
Lage im Naturpark: ,,Altmühltal" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 22 „Freiflächen und Bachtäler in den Waldgebieten de~ ~ ischen Alb" 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu~ ae biet „Schutzzone im'"'Naturoark ,Altmühltal"' 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch {iftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora). 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ~chlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen v.9raussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und t>◄~egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

li ise im Landschaftsschutzgebiet „Schutzzone im Naturpark ,Altmühltal"' und im Na-
ltmü ta . 
überlagert eine Biotopfläche und eine Fläche des Bayerischen Vertragsnaturschutzpro

W_alit. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng ·t!rez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutz~ebiete i!"nd Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en BetrQ~ pl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW liegt teilwe·se im l!aridscl5aftsscl:tutzg.ebiet „Schutzzone im Naturpark ,Altmühltal"' und gering
fügig im landscl)af!Uchen Voro ~ al'fsgebiet @ s Regionalplans der Region Augsburg Nr. 22 „Freiflächen 
und Bachtä1;.,-..(n den Waldgeb1 ten der Fränkischen Alb". Es liegt in einem unzerschnittenen, verkehrs
armen Ra1,,1m~ 
Im VRW i d kein Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmä~r im Nähebereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bez·e ngen, Ortsbil er und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen er,beblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezegen möglietl. 
~ i'tl etwaige utagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal-
schutz esetzes u.a.,.Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtige • 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

ücilich der Ortslage Tagmersheim an der Grenze zur Re
gio lrigolstadt 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 6, 1 - 6,4 

über die Kreisstraße DON 22 sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 7 km bis zum Umspannwerk an der Staustufe Feldheim 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 082 Südliche Frankenalb // 
Lage im Naturpark: ,,Altmühltal" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 22 „Freiflächen und Bachtäler in den Waldgebieten der.,~~ ischen Alb" 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nahezu vollständiae Überlaaeruna mit Landschaftsschutzaebiet „Scnutzzone im Naturpark ,Altmühltal"' 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch{iftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Sport / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~ampinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biolo ische Vielfalt Fauna/Flora . 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ~chlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen v.9raussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und t>◄~egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, dass die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

ert Flächen des Ba erischen Vertra snaturschutz ro ramms Wald. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW liegt teilwe·se im la dschaftrcnen VoJBehaltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg 
Nr. 22 „Freifläch n tmd Bachtäler:: i den Waj.ogebieten der Fränkischen Alb". Es liegt im Landschafts
schutz ebiet,,1,S~tiutzzone im Natur ark ,Altmühltal"' in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum. 
Im VRW ~ d ei(le Bode ~enkll\a e ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäJe~,Jm ~ällepereich des VijV'i,. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bezie ungen, Ortsbil ern und Baucfenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waig tatsächlichen l\:blichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
mn; projektBezogen möglic~ 
Beim etwailJ n.Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s~hutz esetzes .a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 



VRW Nr.150 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 
vom Mai 

Rögling, Montleim, Tagmersheim 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,6-6,4 

über die Staatsstraße 2214 sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 6 km bis zum Umspannwerk Monheim 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 082 Südliche Frankenalb // 
Lage im Naturpark: ,,Altmühltal" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 22 „Freiflächen und Bachtäler in den Waldgebieten der.,~~ ischen Alb" 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu~ ae biet „Schutzzone im'"'Naturoark ,Altmühltal"' 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch {iftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biolo ische Vielfalt Fauna/Flora . 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S . ndorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

teilweise im Landschaftsschutzgebiet „Schutzzone im Naturpark ,Altmühltal'" und 

flächen und Flächen des Ökoflächenkatasters Aus leichsflächen . 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutziebie :e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepfleit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW liegt teilwe·se im la dschaftrcnen VQl15ehaltsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg 
Nr. 22 „Freifläch n tmd Bachtäler. • den Waj.ogebieten der Fränkischen Alb" und teilweise im Land
schaftsschutz ebiet „Schutzzo , e ·m Naturpark ,Altmühltal'". Es liegt in einem unzerschnittenen, ver
kehrsarm~n lia m. 
Im VRW i d kein Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmä~r im Nähebereich des VRW . Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bez·e ngen, Ortsbil er und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen er,beblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezegen möglietl. 
~i'tl etwaige utagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal-
schutz esetzes u.a.,,Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtige • 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

endlich des Stadtteils Plofzheim der Stadt Monheim 

Betrie ,·9_ene migt: nein 
e in 

ei- 6,0 -6,3 

über die Staatsstraße St 2214 sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 2 km bis zum Umspannwerk Monheim 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 082 Südliche Frankenalb // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: randliche Überlaaeruna mit Landschaftsschutzae_biet „Schutzzone im Naturpark Altmühltal" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Sport / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~ampinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biolo ische Vielfalt Fauna/Flora . 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelasJungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Ausw·rkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

ise im Landschaftsschutzgebiet „Schutzzone im Naturpark Altmühltal" und vollstän-
" 
flächen. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutziebie :e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von einer._ erin en Betrqffepfleit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. G oßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimab~it~a durch C02.Einspar1m . 
Das VRW liegt teilweise im L:ant1 :naftsscH ge iet „Schutzzone im Naturpark Altmühltal" in einem un
zerschnittenen, veJ,l{ehrsarmen, Raum. 
Im VRW sind kein~ odendenk alsvausgel,4[iesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler ity..iNäliebereich de:.\.V W. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehungen, Oqsbildem nd B~ enkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen~ äcHliclte,.p er eblichen tl\uswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur ~ ojek bezoge möglich. 
Beim ew aigen Zutag reten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s utzges~es (u.a. Ä~ 8..Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen NJJ~ ung. 



VRW Nr.165 

~ot nbe g 

Wolferstadt 
W.olf 

R enber 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Otting, Monheim 

estlich des Stadtteils W-eilheim der Stadt Monheim und 
nö~ lieh des Ortslage Otting 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,7-6,1 

über die Kreisstraßen DON 2 und DON 18 sowie Feld- und 
,ttel gemo Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 6 km bis zum Umspannwerk Monheim 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 082 Südliche Frankenalb // 
Lage im Naturpark: ,,Altmühltal" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu~aebiet „Schutzzone im'"'Naturoark ,Altmühltal"' 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biolo ische Vielfalt Fauna/Flora . 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anzahl rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

e im Landschaftsschutzgebiet „Schutzzone im Naturpark ,Altmühltal"' und voll
hltal". 
flächen und Flächen des Ökoflächenkatasters Aus leichflächen . 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng itirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwirtsoQ.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~ e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba aldG e$chaff.en werden. 
Das VRW liegt teilwe·se im l!aridsc_tiaftsscl:tutzgebiet „Schutzzone im Naturpark ,Altmühltal"' in einem 
unzerschnittene)'I, yerkehrsarl'{leo-R,aum. 
Im VRW sin~ e·ne Bodendenl<mare ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler im..,_Nähebe5-e1c des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehur:1gen, Ot:tsbila'-1'1 und Bau~ kmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen ~ uswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
n~4>J0jektbezogen 11\öglich. 
~ajm etwaigen Zutagetr-:e en von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
chutzgesetze (u.a. Art. , Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 



VRW Nr.167 

R th be 

.... 

Ne erber 

ngen 

1 ersl),., 
As h 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 
vom Mai 

endlich des Stadtteils Retiau der Stadt Monheim 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,8-6,2 

über die Kreisstraße DON 19 sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 6 km bis zum Umspannwerk Monheim 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 082 Südliche Frankenalb // 
Lage im Naturpark: ,,Altmühltal" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 22 „Freiflächen und Bachtäler in den Waldgebieten der.,~~ ischen Alb" 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeit ige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandN orbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: teilweise Überlaaeruna mit Landschaftsschu~ ae biet „Schutzzone im'"'Naturoark ,Altmühltal"' 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............. "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora). 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anzahl rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

ise im Landschaftsschutzgebiet „Schutzzone im Naturpark ,Altmühltal"' und voll
,,Altm ü hltal". 

rt Biotopflächen und im Norden geringfügig ein Dichtezentrum des Uhus der Katego-
0/4..Q,er bekannten bayernweiten Brutreviere kollisionsgefährdeter Arten). 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwinsoQ.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW liegt teilwe·se im l!aridsc_tiaftsscl:tutzgebiet „Schutzzone im Naturpark ,Altmühltal"' in einem 
unzerschnittene , erkehrsarrQep~aum. Es berlagert das landschaftliche Vorbehaltsgebiet des Regio-
nalplans der ion Augsburg 'Nrt22 „Freiflächen und Bachtäler in den Waldgebieten der Fränkischen 
Alb" leicht~ 
Im VRW i d kein Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmä~r im Nähebereich des VRW . Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bez·e ngen, Ortsbil er und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen er,beblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
nur projektbezegen möglietl. 
~i'tl etwaige utagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal-
schutz esetzes u.a.,.Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtige • 



VRW Nr.176 

Fremdingen 

Sl;hc.pflohe 

e d1Pge_n 

14 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

estlich des Ortsteils Minderoffingen der Gemeinde Markt
offi~ en 

nein 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,8-6,0 

über die Bundesstraße B 25, die Kreisstraße DON 13 sowie 
Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 10 km bis zum Umspannwerk Nördlingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 102 Vorland der östlichen schwäbischen Alb // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet „Nördlicher Riesrand" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzei f" le können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und.f> ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus-
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

Da RW liegt vol ~yändig im Landschaftsschutzgebiet „Nördlicher Riesrand". Bei Realisierung aller 
..JLRW iqr L.andschaffsschutzgebiet „Nördlicher Riesrand" droht der Verlust des Landschaftsschutzge-
bl tscharak.ters. Die Fernwanderwege „Main-Donau-Weg (Tauber-Wörnitz-Linie)", ,,Via Romea Germa
nica" und--,,13 mantische Straße" führen ca. 300 m nordöstlich des VRW vorbei. 
Das VRW überlagert Biotopflächen. Im Nord-Osten (in ca. - Entfernung) befindet sich ein Horst der 
RQRisionsgefährdeten Art des Rotmilans. 

Vfj.W aus naturschutzfachlicher Sicht geeignet 
Wermeidun s-/Minimierun smaßnahmen für Rotmilan z.B. Antikollisionss stem anordnen 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng ·t!rez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutz~ebiete i!"nd Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en BetrQ~ pl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. G oßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimab~it~a durch C02.Einspar1m . 
Das VRW liegt vollständig 'i Lan schaftsso utz9,e1:>iet „Nördlicher Riesrand". Bei Realisierung aller 
VRW im Landschaftsschutz~t>iet „ r,,;J~ cn~. iesrand" droht der Verlust des Landschaftsschutzge
bietscharakters,1E~ lIegt in ein~'to r;izersch 1ittenen, verkehrsarmen Raum. 
Im VRW sin~ e·ne Bodendenl<mare ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler im..,_Nähebe5-e1c des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehur:1gen, Ot:tsbila'-1'1 und Bau~ kmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen ~ uswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
n~4>J0jektbezogen 11\öglich. 
~ajm etwaigen Zutagetr-:e en von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
chutzgesetze (u.a. Art. , Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 



VRW Nr.179 
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Topographische Informationen 

Gemeinde( n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Höhe 
Bayer. 

vom Mai 

ordwestlich des Ortste'ils'Enslingen der Gemeinde Fremdin
ge 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

i- 5,9 - 6,4 

über die Bundesstraße B 25, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 12 km bis zum Umspannwerk Nördlingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 102 Vorland der östlichen schwäbischen Alb, 113 Mitt~lfränkisches Becken 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeit ige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandN orbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nahezu vollständiae Überlaaeruna mit Landscha ftsschutzaebiet „Nördlicher Riesrand" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna· 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz,e f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem B and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ enen'Eir-,zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lär"l ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus-
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

Da RW liegt vol ~yändig im Landschaftsschutzgebiet „Nördlicher Riesrand". Bei Realisierung aller 
..JLRW iqr L.andschaffsschutzgebiet „Nördlicher Riesrand" droht der Verlust des Landschaftsschutzge
bl tscharak.ters. 
Die Femw.an,oerwege „Main-Donau-Weg (Tauber-Wörnitz-Lin ie)", ,,Via Romea Germanica" und „Roman
ttsche Straße" 11041 führen ca. 300 m östlich des VRW vorbei. 
Da 'NRW überlagert Biotopflächen. 

V W aus naturschutzfachlicher Sicht geeignet 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW liegt vollst, ndig im andsehaftsschatzgebiet „Nördlicher Riesrand". Bei Realisierung aller 
VRW im Landsc _-sschutzge 1e,t " ördlic-h Riesrand" droht der Verlust des Landschaftsschutzge
bietscharakters. s liegt in eine unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum. 

Im VB.W sind keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
deJll< ~ e im Näheb re·ch des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
be?iehungen Ortsbilde~ und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tats~ rchen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 

r projektbezQgen möglich. 
Bei~~ aigen Z~ agetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen ~ 



VRW Nr.1 80 
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Fremdingen Haµ 
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Topographische Informationen 

Gemeinde( n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Höhe 
Bayer. 

vom Mai 

ücilich der Ortslage Fremaingen und nordwestlich des Orts
teil Bühlingen der Gemeinde Fremdingen 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

i- 5,7 - 6,0 

über die Bundesstraße B 25 sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 11 km bis zum Umspannwerk Nördlingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 102 Vorland der östlichen schwäbischen Alb, 11 O Vortanq,cler südlichen Frankenalb 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch{iftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einzei f" le können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

überlagert Biotopflächen und eine Fläche des Ökoflächenkatasters (Ausgleichsfläche). 

oa: ,urschutzfachlicher Sicht gut geeignet 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in der, P~anungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwinsoQ.._aftlich~empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\us.-wirkungen z.y eiwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 

Im VRW ~ d ei(le Bode ~enkll\a e ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäJe~,Jm Nällebereich des VijV'i,. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bezie ungen, Ortsbil ern und Baucfenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waig tatsächlichen ~blichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
mn; projektBezogen möglic~ 
Beim etwailJ n.Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s~hutz esetzes .a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 
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Topographische Informationen 

Gemeinde( n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Höhe 
Bayer. 

vom Mai 

üciöstlich der Ortslage ~Ferndingen und nordöstlich des 
Ort fe~ Bühlingen der Gemeinde Fremdingen 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

i- 5,7 - 6,3 

über die Staatsstraße St 2214 sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 11 km bis zum Umspannwerk Nördlingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 11 O Vorland der südlichen Frankenalb // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 8 „Wörnitz- und Egertal mit Seitentälchen" V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............. "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora). 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelasJungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

us n tzfachlicher Sicht geeignet 
en..Bereic erausnehmen 

•• rlagert Biotopflächen. 

urschutzfachlicher Sicht geeignet 
n Bereich herausnehmen 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie: n, Wasserschutz~ebiete i!"nd Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en BetrQ~ pl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. G oßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimab~it~a durch C02.Einspar1m . 
Das VRW überlagert das lati schaftlictJ.e Vo~ ti tsgebiet des Regionalplans der Region Augsburg Nr. 
8 „Wörnitz- und Ege)!al mit Seitentä c~ " leichJ . Es liegt in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen 
Raum und überlag ,r{ im Süde de Puffern reich einer visuellen Leitlinie mit höchster Fernwirkung 
leicht. 
Im VRW ~ ci ei(le Bode ~enkll\a e ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäJe~,Jm ~ällepereich des VijV'i,. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bezie ungen, Ortsbil ern und Baucfenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waig tatsächlichen l\:blichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
mn; projektBezogen möglic~ 
Beim etwailJ n.Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s~hutz esetzes .a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 
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Topographische Informationen 

Gemeinde( n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Höhe 
Bayer. 

vom Mai 

„ si rch der Ortslage Frerndingen und südlich des Ortsteils 
Sc opflohe der Gemeinde Fremdingen 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

i- 5,7-6,1 

über die Staatsstraße St 2214 sowie Feldwege 

Nächstes Umspann- ca. 12 km bis zum Umspannwerk Nördlingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 11 O Vorland der südlichen Frankenalb // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Landwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet „Nördlicher Riesrand" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschutfdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S . ndorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

W li „ndig im Landschaftsschutzgebiet „Nördlicher Riesrand". Bei Realisierung aller 
w:u~L.andscha sschutzgebiet „Nördlicher Riesrand" droht der Verlust des Landschaftsschutzge-
1a'fak.ters. 

eeio!f-ächtigung zu erwarten. 

us naturschutzfachlicher Sicht net 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang des Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. G oßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zun ein positiver Klimab~it~a durch C02.Einspar1m . 
Das VRW liegt vollständig 'i Lan schaftsso utz9,e1:>iet „Nördlicher Riesrand". Bei Realisierung aller 
VRW im Landschaftsschutz~t>iet „ r,,;J~ cn~ . iesrand" droht der Verlust des Landschaftsschutzge
bietscharakters,1E~ lIegt in ein~'to r;izersch 1ittenen, verkehrsarmen Raum. 
Im VRW sin~ e·ne Bodendenl<mare ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäler im..,_Nähebe5-e1c des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
beziehur:1gen, Ot:tsbila'-1'1 und Bau~ kmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tatsächlichen erheblichen ~uswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
n~4>J0jektbezogen 11\öglich. 
~ajm etwaigen Zutagetr-:e en von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
chutzgesetze (u.a. Art. , Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 



VRW Nr.184 

h 

Fremdingen 

$\:ticpfioti 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

in Betrie) 1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,8-6,2 

über die Bundesstraße B 25, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 14 km bis zum Umspannwerk Nördlingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 102 Vorland der östlichen schwäbischen Alb, 113 Mitt~lfränkisches Becken 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: vollständiae Überlaaeruna mit LandschaftsscQutzaebiet „Nördlicher Riesrand" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,rn._und,Landsch{iftsbild,,,Sodenschutzwald 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'der lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz,e1t·· eR können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene tat ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabs ·~ e gehen v~ ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch ~ eräuschimmissi nen und.f> wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplaneris~~~ene sin ~ e von der Anza und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gewerbliche Lär vorbelastufigen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~e~ ~agenbez~ enea~·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärll\ einge~ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erforderlich,.s·nd,..-Wi emporäre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamte , e19eben sich dur h äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i positive Aus irkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durol'i sich IJewege de Windrader oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört fühlen könnte!\, entzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
Win<ikra{fbau Erholun~ ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen ö nte. 

Da "!JRW liegt vol ständig im Landschaftsschutzgebiet „Nördlicher Riesrand". Bei Realisierung aller 
..J.LRW i Landschaftsschutzgebiet „Nördlicher Riesrand" droht der Verlust des Landschaftsschutzge
bietschar;aRters. 
Das VRW grenzt an einen geschützten Landschaftsbestandteil und überlagert Flächen des Bayerischen 
V . rtragsnaturschutzprogramms Wald. 

us naturschutzfachlicher Sicht gut geeignet 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min e ng t 1rer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in de Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang ties Flächen- und Boc!enschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Im VRW befindet sich eine Altlastenv.erdachtsfläche (F emäi gen, Katasternummer:77900295). Das 
VRW grenzt an eine Anm rgley-Eintieit gemäß Über ich sbodenkarte des LfU (ÜBK25). Torfschichten 
und organisches Bo~n~ a~ rialsind si cf>in der Planu.(lg und Umsetzung insbesondere zu berücksichti-
gen und weitestgeheni;i zu ~{halten. / 
Das VRW überschneidet si~n nie hnit wass rwirtschaftlich empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Überschwemmungsgebietea, Was ers~tiutzgebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversorgl,l g Es ist nur,,v~p ejRer gerj gen Betroffenheit für das Schutzgut Wasser auszugehen. 
Kleinräumig sinc:M{eine AuswirRunefen zu erwarten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein posi~ r Klimat5irtrag d r~h C02-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Ausg leic;:ti nach~aß,g be des Ba~aldG geschaffen werden. 
Das V,R liegt voll tä dig im Landschaftsschutzgebiet „Nördlicher Riesrand". Bei Realisierung aller 
VRW ·r:Q,,, bandschaftssc~ tzgebiet „Nördlicher Riesrand" droht der Verlust des Landschaftsschutzge
biet charalders. Es liegt i einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum. 
1m VRW sin keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau

nt mäler im ä~ bereich des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bezfehungen, Or'tsBildern und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigeQ_, tatsächlichen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 

r pFQJe bezogen möglich. 
Beim etw ig n Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen Nutzung. 



VRW Nr.188 

remdingen 

Scrc.pll 

e d1rge._n 
I<. E rlg , 

Topographische Informationen 

Gemeinde( n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Höhe 
Bayer. 

vom Mai 

ettingen i.Bay., Dornstadt-Linkersbaindt 

endlich des Ortsteils Hausen der Gemeinde Fremdingen 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

i- 5,8-6,0 

Ehingen a .Ries - - ~ ----1 über die Kreisstraße DON 4, Gemeindeverbindungsstraßen 
sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 12 km bis zum Umspannwerk Wechingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 11 O Vorland der südlichen Frankenalb // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nahezu vollständiae Überlaaeruna mit Landscha ftsschutzaebiet „Nördlicher Riesrand" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch {iftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna· 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz,e f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem B and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

li „ndig im Landschaftsschutzgebiet „Nördlicher Riesrand". Bei Realisierung aller 
andscha sschutzgebiet „Nördlicher Riesrand" droht der Verlust des Landschaftsschutzge

s. 

Da 'NRW überlagert eine Biotopfläche und grenzt an ein Dichtezentrum des Fischadlers der Kategorie 
1 (26,,% der bekannten bayernweiten Brutreviere kollisionsgefährdeter Arten). 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW liegt vollst, ndig im andsehaftsschatzgebiet „Nördlicher Riesrand". Bei Realisierung aller 
VRW im Landsctf~sschutzge 1e,t " ördlic-h Riesrand" droht der Verlust des Landschaftsschutzge
bietscharakt~rs . .,Es lie t in eine{Jl unzerschnitten, verkehrsarmen Raum. 
Das VRW befin~ t sie~ w niger ~ls 1 O km zum besonders landschaftsprägenden Bodendenkmal Hes
selberg ( - -692~002 ). Konkretere Aussagen zu den tatsächlichen Auswirkungen auf etwaige Kultur
güter nd sonstig~ Sfhgüter sind nur projektbezogen möglich. Das VRW tangiert möglicherwiese das 
obert··g·g gut erhaltene-Bodendenkmal D-7-7029-0540 (Rechteckige Wallanlage vor- und frühgeschicht
lictJ,er Zeitsfellung). Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen Auswirkungen auf et
waige Kultur:Q_üt~r und sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
~i'tl etwaigen utagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutz esetzes u.a.,.Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtige • 



VRW Nr.191 

Obe ögershe 

Wassertrüdingen 
A SER "VI.. 1 ~ 

ISler 

-&cliobda 

Westheim 
Wes e1m 

Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

in Betrie) 1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,6-5,9 

über die Staatsstraße St 2221 sowie Feld- und Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 12 km bis zum Umspannwerk Wechingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 11 O Vorland der südlichen Frankenalb // 
Lage im Naturpark: nein /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nein "' . 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch {iftsbild .cösflrch des VRW) 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJR ecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): 

Biologische Vielfalt (Fauna/Flora): 

Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'der lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz,e1t·· eR können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene tat ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es können größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabs ·~ e gehen v~ ussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch ~ eräuschimmissi nen und.f> wegten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisc~~ene sin ~ e von der Anza und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ gewerbliche Lär: v.orbelastufigen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~e~ ~agenbez~ enea~·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärll\ einge~ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen erforderlicfl..slnd,..-Wi emporäre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkretenvSt,ahdorts. 
Im Gesamte , e19eben sich dur hlciie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
gescheher:i positive Aus irkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durol'i sich IJewege de Windrader oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört fühlen könnte!\, entzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
Win<ikra{fbau Erholun~ ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchti en lföonte. 
i, VRW gren~ an die Pufferzone eines SPA-Gebiets. Im Norden (in ca. - Entfernung) und im 
No~~sten (in c . - Entfernung) befinden sich Neststandorte der kollisionsgefährdeten Art der 
Wiesenw ihe. 

rschutzfachlicher Sicht kritisch 
iesenweihen-Neststandorte; ggf. Herausnahme des zentralen Prüfbereichs (500 m) um 

enweihen-Neststandorte 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min e ng t Irer natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die bereits in de Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang ties Flächen- und Boc!enschutzes ausgeschlossen wer
den. 

Im VRW befindet sich eine abfallFectitliche Verdacht$fläche (Auhausen 1, Katasternummer:77900035). 
Das VRyY überschneide~ h nicht i t asserwirtscha 11ct:i empfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwem ngsgebieten, asserschu~ebieten und Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es is~nur von einer eriri en,Betroffenheit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind keine Ausf irRungeA zu e~ rten Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver ~ tt abeitr~g durc C02-Einsparung. Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Ausg leich nach,Ma,ßgabe de91,BayV\(a~eschaffen werden. 

Das VRW _.gefin~t sich..-tepweise :weniger als 1 0 km zum besonders landschaftsprägenden Bodendenk
mal Hessel • erg,(A-5--GJ.29-0020). Konkretere Aussagen zu etwaigen tatsächlichen erheblichen Auswir
kunge auf etwaige Kolturgüter una sonstige Sachgüter sind nur projektbezogen möglich. 
B~ m e aigen Zutag ~eten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
se~.1:1 zges~es (u.a. Art, &.Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen NJJ~ung. 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Zusamalthei Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

üciwestlich des Ortsteils~ ausen der Gemeinde Villenbach 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,5-5,9 

über die Staatsstraßen St 2027 und St 2032 sowie Feld- und 
Forstwege 

Nächstes Umspann- ca. 10 km bis zum Umspannwerk Wertingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Land- und Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nahezu vollständiae Überlaaeruna mit Landschaftsschutzaebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,m_._und,Landsch{iftsbild / / 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz,e f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem B and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ enen'Eir-,zelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lär"l ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

Da W liegt fa ollständig im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder" und vollstän-
di~ turpark „Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzge-
biet „Ä:ugsl:Jurg - Westl iche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne arizulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng lirez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebi~n. WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1m . Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW liegt fas vollständ· lm Lan~chaftss.efiutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisie
rung aller VRw_)m andschaft scli#,gebie~ ugsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Land
schaftsschutz ep1etscharakters. Es lie t in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum. 
Im VRW ~ d ei(le Bode ~enkll\a e ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäJe~,Jm ~ällepereich des Vij\/y. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bezie ungen, Ortsbil ern und Baucfenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waig tatsächlichen ~blichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
mn; projektBezogen möglic~ 
Beim etwailJ n.Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s~hutz esetzes .a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 



VRW Nr.194 

Aislingen 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Holzh Landkreis(e): 

Lage: 

O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

ücilich der Ortslage A isHr:1gen und nordwestlich des Ortsteils 
Wa dkirch der Gemeinde Winterbach 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,5-5,8 

über die Kreisstraße GZ 140 sowie über Feld- und Forst
wege 

Nächstes Umspann- ca. 5 km bis zum Umspannwerk Gundremmingen 
werk: 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen nein V 

"" Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- "' Sonstiae Besonderheiten: nahezu vollständiae Überlaaeruna mit Landschaftsschutzaebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: nein V~ ............ "' // 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A '°''- // "800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w / 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschutfdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen voraussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und ~ egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf regionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e p_oräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S . ndorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

1eg vo s~ ndig im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder" und vollständig 
,,Augs urg - Westliche Wälder". Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzgebiet 
estliche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 

•• chtigung zu erwarten. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng ·t!rez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschütz~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, Planungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwifl:s0Q._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, Wasserschutz~ebiete i!"nd Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en BetrQ~ pl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Gl"{>ßräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1mg: Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW liegt vollst, ndig im i mdsehaftsschertzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder. Bei Realisierung 
aller VRW im Lana chaftssch tzg€ iet „Aug~ urg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Land
schaftsschutz ep1etscharakters. Es lie t in einem unzerschnittenen, verkehrsarmen Raum. 
Im VRW ~ ci ei(le Bode ~enkll\a e ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
denkmäJe~,Jm ~ällepereich des VijV'i,. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
bezie ungen, Ortsbil ern und Baucfenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waig tatsächlichen ~ blichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 
mn; projektBezogen möglic~ 
Beim etwailJ n.Zutagetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
s~hutz esetzes .a. Art. 8 Anzei e flicht . 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtig 
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Topographische Informationen 

Gemeinde(n): 

Landkreis(e): 

Lage: 

Langenneafnach, Fischach 

in Betrie)1~enehmigt: keine 
geplar:i( keine 

ei- 5,6-6,1 
O m Höhe 
h Bayer. 

vom Mai 

Nächstes Umspann
werk: 

über die Staatsstraße St 2026, die Kreisstraße A 2, Gemein
deverbindungsstraßen sowie Feld- und Forstwege 

ca. 6 km bis zum Umspannwerk Walkertshofen 



Umweltmerkmale/Umweltbeschreibung 

Naturraum: 046 lller-Lech-Schotterplatten // 
Lage im Naturpark: ,,Augsburg - Westliche Wälder" /"' 
Lage im landschaftlichen Nr. 21 „Riedellandschaft der lller-Lech-Schotterpla~n west~ ~ on Augsburg" 
Vorbehaltsgebiet: 
Derzeitige Nutzung: Forstwirtschaft "' UmweltzustandNorbelastungen: Keine erheblichen Vorbelastunaen bekannt.'- ", 
Sonstiae Besonderheiten: nahezu vollständiae Überlaaeruna mit Landschaftsschutzaebiet „Auasbura - Westliche Wälder" 

A "" h 
Waldfunktionen 

Wald mit besonderer Bedeutuna: Schutzwald für Lebensfal:i,rn._und,Landsch{iftsbild .~rholunaswald 

A \\')~~ 
Abstände des VRW (SUP) zu Siedlungsflächen bzw. -gebieten 

Wohnbauflächen / Wohngebiete A"'- // " 800 m 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbe- und lndustriegef>i~te: "w/ 30'0 m 
Gemischte Bauflächen / Misch-. Dorf- und Kernaelii~t~ "' 800 m 
Außenbereichssatzunaen: 

(/ "' "' 500 m 
Übrige Satzungen (z.B. Einbeziehungs-/ Ort~abrundung'st;atzungen):V 800 m 
Weiler und Höfe: "' "' 500 m 
Sonstige Siedlungsflächen: "' "' Einzelfall 

Einzelhandel / gewerbliche NutzungE(n----. "' V 300 m 
Freizeit / Erholuna / Soort / Wocbenerre:th'iasbef:)aat1nb./~amoinaolätze etc. 500 m 
Hotel / Übernachtuna // "' ----- ~ 800 m 
Gesundheit / Therapie / Kur/ / "' - 800 m 
Rohstoffabbau / Bauschuttdeponie / SfeUplätzeJRecyclinganlagen flächenhaft 
Verkehrsfläche "' // V 200 m 

V 



Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch (Gesundheit/Erholung): Die o.g. Siedlungsabstände beschreiben die Einhaltung'~ r lmmissionsschutzrichtwerte durch einen 
Windpark für nicht lärmvorbelastete Gebiete. In Einz-ei f" e können auch größere Abstände erforderlich 
werden. Einerseits kann durch eine vorhandene ta ächlic e oder rechtliche Lärmvorbelastung das ver
bleibende Lärmkontingent der Anlagen verringert sein oder es k~ nen größere zukünftige Anlagentypen 
höhere Emissionen verursachen. Andererseits können optisch eeinträchtigungen durch bewegten 
Schattenwurf bei besonderen örtlichen G e enheiten in diesem t>s and noch erhebliche Auswirkun
gen haben. 
Unter Einhaltung der genannten Siedlungsabsr·n e gehen v.9raussichtlich keine erheblichen nachteili
gen Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissi nen und t>◄~egten Schattenwurf, und damit auf die 
menschliche Gesundheit aus. 
Auf reg ionalplanerisc'lt~ bene sind ~ e von der Anza I rt und Größe der Windkraftanlagen abhängi
gen Immissionen so~ ewerbliche Lär: v.orbelastungen jedoch nicht abschätzbar. Daher wird im Ge
nehmigungsverfahren für ~en nlagenbez~ener:rE·Azelfall geprüft werden, ob die geltenden Immissi
ons-Richtwerte der TA-Lärni. ~ nge@ lten wer. en nd es wird detailliert zu prüfen sein, ob Auflagen für 
einzelne Anlagen ~ rderlich_sind,..-Wie e poräre Beschränkung des Anlagenbetriebs, Festlegung des 
Anlagentyps oder des konkreten,S andorts. 
Im Gesamten e1geben sich durch äie Substitution fossiler Brennstoffe durch die Windkraft für das Klima
geschehe po itive Auswirkungen. Inwieweit ggf. einzelne Personen sich durch wiederkehrende Schat
ten durnn sich Bewege de Windräder oder auch rein durch den Anblick von Windrädern subjektiv ge
stört ühlen könnte e tzieht sich einer Wertung im Prüfmaßstab des Regionalplanes. Falls durch den 
w ·ncikraflbau Erholung ebiete betroffen sind, werden die damit verbundenen Auswirkungen voraus
sebl5ar nie das Ausma einer Erheblichkeit annehmen, das die Erholungsfunktion dieser Gebiete be
einträchtigen önnte. 

i ollständig im Landschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder" und vollstän-
rpar „ ugsburg - Westliche Wälder". Bei Realisierung aller VRW im Landschaftsschutzge-

g - Westl iche Wälder" droht der Verlust des Landschaftsschutzgebietscharakters. 
erweg „Stauden-Meditations-Weg" quert das VRW. 
rlagert Flächen des Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramms (VNP) Wald. 

VR us naturschutzfachlicher Sicht kritisch 
G§f. Zentrumsbereich des VRW aufgrund der Lage im VNP Wald herausnehmen. 



Fläche, Boden: 

Wasser (Grundwasser/Gewässer): 

Luft, Klima: 

Landschaft: 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Grundsätzlich gilt, dass beim Bau von Windenergieanlagen mit negativen Auswirkungen auf den Boden 
zu rechnen ist. Bei der Bau- und Aufstellfläche ist von einem dauerhaften Verlust der natürlichen Boden
funktion auszugehen. Gleiches gilt für entsprechend ne , a zulegende Zufahrtswege oder Kabelleitun
gen. Bei den für die Errichtung der Windenergieanlagen notwendigen Baubedarfsflächen ist mit einem 
temporären Funktionsverlust von Böden bzw. Min er ng l irez natürlichen Funktionalität, insbesondere 
der Ertragsfunktion und der Funktion als grundwasserschül z~nde Deckschicht, auszugehen. Es ist da
her notwendig, bereits in der Planungsphase entsprechende Bodenschutzmaßnahmen zu berücksichti
gen. Durch eine bodenkundliche BaubegleUung, die bereits in der, P~anungsphase ansetzt, können er
hebliche negative Auswirkungen auf Belang tles Flächen- und Boclenschutzes ausgeschlossen wer
den. 
Das VRyY überschneidet sich nicht mit wasserwinsoQ.._aftlich,7mpfindlichen Gebieten, wie z.B. festge
setzten Uberschwemmungsgebie n, WasserschutzieQi~e and Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der 
Wasserversor un . Es ist r;iur von eil'.ler._ erin en Betrqffepl'leit für das Schutz ut Wasser auszu ehen. 
Kleinräumig sind kei l\';t.wirkungen z.y erwarten. Großräumig ergibt sich durch die Windenergienut
zung ein positiver Klimab~ t ~ durch CO~ inspar1m . Im Falle von Waldflächenverlusten kann ein 
Aus !eich nach Maß abe des Ba alQG e$chaffen werden. 
Das VRW liegt fas v.,911ständ· lm Lan schaftss.efiutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder". Bei Realisie
rung aller VRw_)m andschaft scli~ gebie~ ugsburg - Westliche Wälder" droht der Verlust des Land
schaftsschutzgeb1etscharakters 'is überlagert das landschaftliche Vorbehaltsgebiet des Regionalplans 
der Region Augsburg Nf.21 „Riedellandschaft der lller-Lech-Schotterplatten westlich von Augsburg" 
teilweis~ d ~g i(l I em unzersch,nittenen, verkehrsarmen Raum der Landschaftsbildstufe 5. 
Im VB.W sind keine Bodendenkmale ausgewiesen. Es befinden sich keine landschaftsprägenden Bau
deJll< ~ e im Näheb re·ch des VRW. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Sicht
be?iehungen Ortsbilde~ und Baudenkmälern/Bauensembles zu erwarten. Konkretere Aussagen zu et
waigen tats~rchen erheblichen Auswirkungen auf etwaige Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind 

r projektbezQgen möglich. 
Bei~~aigen Z~agetreten von Bodendenkmälern greifen die Vorschriften des Bayerischen Denkmal
schutzgesetzes (u.a. Art. 8 Anzeigepflicht). 

Voraussichtliche Entwicklung ohne Planrealisierung bzw. alternative Planungen und Konzepte 

Fortführung der gegenwärtigen ~ 




